
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 Aktenzeichen: BKB-12/1508-11 

- für die Landesregulierungsbehörde 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 2, 5 

und 10 ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018) 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom~ 

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

in Wahrnehmung der Aufgaben für das Land Niedersachsen, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Bernd Petermann 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl, 

gegenüber der Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH, Kochslandweg 20-22, 

30823 Garbsen, vertreten durch die Geschäftsführung, 

- Netzbetreiber ~ 

­
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

am 03.07.2015 beschlossen: 

1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31 .12.2018 gemäß Anlage 8 dieses Be­

schlusses festgelegt 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01.01.2014 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender­

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 1 bis 8, Sb bis 11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV oder volatile Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 5 ARegV ändern. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Übergang von Netzen, Netzzusammen

schlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei der 

Beschlusskammer anzuzeigen. 

­
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GRÜNDE 

1. Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be­

stimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die 

Landesregulierungsbehörde. in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbe­

treibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur 

Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten des 

Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. Für die Ermittlung des 

Anteils der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV 

an den Gesamtkosten gemäß § 6 Abs. 1 ARegV waren weitere Informationen not­

wendig. Der Netzbetreiber hatte die Möglichkeit, Kostenanteile in der Überleitungs­

rechnung umzubuchen. 

Die von der Beschlusskammer danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netz­

betreiber mit Schreiben vom 28.03.2013 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit 

Schreiben vom 02.05.2013 gemäß § 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. Nach 

eingehender Würdigung der Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbe­

treiber mit Schreiben vom 06.09.2013 die aus ihrer Sicht berücksichtigungsfähigen 

Gesamtkosten mitgeteilt (Anlage Zwischendokumentation und den dazu gehörigen 

Anlagen 1 bis 3). 

2. Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß§ 13 Abs. 3 ARegV 

Um die Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß § 13 Abs. 3 ARegV durchführen 

zu können , war eine Strukturdatenabfrage bei allen Netzbetreibern vorzunehmen, die 

keine Genehmigung zur Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 

S. 3 ARegV erhalten hatten. Die erforderlichen Strukturdaten der Netzbetreiber wur­

den von der Bundesnetzagentur erhoben. Die Bundesnetzagentur hat die vom Netz-
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betreiber übermittelten Daten einer Konsistenz- und Plausibi litätskontrolle unterzo

gen. Der Netzbetreiber wurde im Falle beobachteter Inkonsistenzen oder unplausib­

ler Datenübermittlungen aufgefordert, diese zu erläutern und, sofern eine Adjustie

rung der Daten erforderlich war, die korrigierten Daten erneut unter Verwendung des 

Web-Formulars im Energiedaten-Portal der Bundesnetzagentur zu übermitteln. 

3. 	 Effizienzvergleichsmodell und Ausgestaltung der Methoden gemäß Anla­

ge 3 ARegV 

Das Beraterkonsortium SwissEconomics I SUMICSID hat auf Grundlage der erhobe

nen Daten ein Effizienzvergleichsmodell entwickelt. Am 12.07.2013 fand in den 

Räumlichkeiten des Bundesumweltministeriums eine Anhörung mit den Wirtschafts

und Verbrauchervertretern gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 ARegV zur Ausgestaltung der in 

Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden zur Effizienzwertermittlung statt. 

Den Wirtschafts- und Verbrauchervertretern wurde die Möglichkeit zur schriftlichen 

Stellungnahme eingeräumt. Bei der Bundesnetzagentur sind insgesamt vier Stel­

lungnahmen eingegangen. Die Verbände VKU, GEODE und BDEW haben am 

05.08.2013 eine gemeinsame Stellungnahme eingereicht. Darüber hinaus sind Stel

lungnahmen der ENSO NETZ GmbH (ENSO NETZ), der NRM Netzdienste Rhein­

Main GmbH (NRM) sowie der SWM Infrastruktur GmbH (SWM) eingegangen. 

In den Stellungnahmen wurde insbesondere vorgetragen, dass noch kein konkretes 

Modell für die Berechnung der Effizienzwerte vorgestellt worden ist. Die Informatio

nen seien nicht ausreichend, um der obligatorischen Anhörung der Verbände zu ge­

nügen (§§ 12 Abs. 1 Satz 2 und 13 Abs. 3, Satz 10 ARegV). Ziel dieser Regelung sei 

es, Transparenz zu schaffen und die inhaltliche Richtigkeit sicherzustellen. Die Ver

bände schildern daher, dass aus ihrer Sicht in der ARegV vorgesehene Verfahrens

rechte verletzt würden, sollte die Bundesnetzagentur nicht weitere Informationen 

(insb. konkrete Gütemaße und Verteilungsgrößen zu den einzelnen Modellen) über­

mitteln. 

Des Weiteren kritisieren die Verbände, dass fehlende Kostendaten von 32 Unter

nehmen durch die Bundesnetzagentur geschätzt wurden. Dies sei unabhängig von 

der Approximationsmethode u.a. deswegen kritisch zu sehen, weil unterstellt würde, 

dass Unternehmen mit fehlenden Daten die gleiche Struktur aufweisen wie diejeni-

­

­
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gen mit vollständigen Daten. Dies sei jedoch angesichts der Tatsache, dass vor al­

lem kleinere Netzbetreiber keine vollständigen Daten aufweisen nicht der Fall. 

Das mehrstufige Verfahren zur Datenvalidierung wird von den Verbänden ausdrück­

lich gelobt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Validierung angesichts der 

noch nicht endgültigen Datenbasis in jedem Fall zu wiederholen sei. 

Außerdem weisen die Verbände darauf hin, dass für die Auswahl möglicher Ver­

gleichsparameter sicherzustellen sei, dass die Kostenseite der Daten mit der Struk­

turparameterseite inhaltlich konsistent ist. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, 

dass der unterschiedliche Umgang mit Entgelten für singulär genutzte Betriebsmittel 

(§ 19 Abs. 3 StromNEV) den Effizienzvergleich verzerren könnte. 

Weiterhin weisen die Verbände darauf hin, dass die Verteilernetzbetreiber Strom in 

Deutschland besonders heterogen seien. Die Bundesnetzagentur sei in ihrer Konsul­

tation in der Parametrierung nicht auf diese vorliegenden Heterogenitäten eingegan­

gen. 

Insbesondere in Bezug auf die Beachtung von Erneuerbaren Energien sehen die 

Verbände Probleme. Kosten, die auf gesetzliche Vorgaben zurückgehen, dürften da­

her nicht als ineffiziente Kosten gewertet werden. Die vom Gesetzgeber geforderte 

und geförderte Heterogenität sollte in der Parametrierung berücksichtigt werden (z.B. 

durch Beachtung der Einspeisepunkte). 

Zudem fordern die Verbände, dass ein Parameter berücksichtigt werde, der die Netz­

länge Hochspannung disaggregiert abbildet. Diesen Punkt hebt die ENSO NETZ 

GmbH ausdrücklich hervor. 

Als weiterer kritischer Punkt wird die höhere Versorgungsdichte städtischer NB an­

gesehen. Um diesbezüglich Nachteile auszuschließen, müsse eine Second-Stage 

Analyse durchgeführt werden. Außerdem sei die Integration von Parametern, die ei­

ne höhere Versorgungsdichte anzeigen (z.B. Zählpunkte), eine Möglichkeit den City­

Effekt zu verhindern. 

Der Netzbetreiber DB Energie GmbH solle nicht in den Effizienzvergleich einbezogen 

werden, weil dieser sich in der technisch-wirtschaftlichen Bewertung zu stark von den 

anderen Netzbetreibern unterscheide. 
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Im Zuge der Modellfindung sei darüber hinaus sicherzustellen, dass nicht gewisse 

Gruppen von Netzbetreiben systematisch benachteiligt würden. Dabei sei vor allem 

das „Vorsichtsprinzip11 (§ 23 EnWG) bei der Definition des Modells anzuwenden. 

Zum Vorgehen bei der Analyse kritisieren die Verbände, dass es nicht klar ersichtlich 

sei, ob alle Modelle im Rahmen der Kostentreiberanalyse um Ausreißer bereinigt 

wurden. Außerdem sei es kritisch, dass die Auswahl einzelner Parameter aufgrund 

statistischer Kriterien erfolgte. Es sei wichtig , in der SFA und der Kostentreiberanaly­

se die gleiche funktionelle Form zu verwenden. 

Bei der Parameterauswahl wird vor allem die Darstellung der Ergebnisse kritisiert. Es 

sei nicht ersichtlich warum einige Parameter signifikant seien, andere wiederum 

nicht. 

Außerdem wird explizit die Aufnahme der Zählpunkte als Parameter in das Modell 

gefordert. Der Grund hierfür liege darin, dass nur so die anfallenden Mess- und Ab­

rechnungskosten hinreichend im Modell berücksichtigt werden könnten. 

Kritisiert wird weiterhin, dass die Effizienzwerte im Rahmen der Konsultation nicht 

detailliert genug dargestellt wurden, so dass eine fundierte Beurteilung nicht möglich 

sei. 

Zuletzt kritisieren die Verbände die Verwendung der gestutzten Normalverteilung. 

Die Verwendung einer Exponentialverteilung sei die bessere Alternative. 

Am 23.09.2013 wurde den Verbänden ein Foliensatz mit dem aktuellen Stand der 

Kostentreiberanalyse übersandt, mit der Bitte hierzu Stellung zu nehmen. 

In ihrer Stellungnahme führen die Verbände zunächst aus, dass die Bundesnetza­

gentur noch immer kein endgültiges Modell vorgelegt habe, so dass die Verbände 

weiterhin nicht endgültig Stellung nehmen könnten . Die Verbände erneuern daher 

ihre Forderung nach einem physischen Anhörungstermin, nachdem ein endgültiges 

Modell bestimmt wurde. 

Die Verbände nennen in Bezug auf die konkrete Bildung des Effizienzvergleichsmo­

dells nachfolgende Punkte: 

- Dezentrale Erzeugungsarten (alle Spannungsebenen) sollen vollständig bei 

der Parametrierung berücksichtigt werden. 
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- Neben den Anschlusspunkten sollen auch die Einspeisepunkte in das Modell 

integriert werden. 

- Um den sog. City-Effekt zu vermeiden sei es wichtig Zählpunkte in das Modell 

zu integrieren. 

- Insbesondere die Leitungslängen von HS und MS sollen disaggregiert in das 

Modell eingehen. 

- Um ein vollständiges Bild zu haben sollten verschiedene Parameter der Um­

spannebenen im Modell geprüft werden. 

- Die Annahme der Exponentialverteilung solle veiwendet werden. 

4. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 05.11.2013 Gele­

genheit gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung 

der Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber hat unter anderem mit Schrei­

ben vom 18.11.2013 Stellung genommen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte veiwiesen. 

II. Rechtliche Würdigung 

1. Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs.1 und Abs.2 Nr.1 EnWG die 

Landesregulierungsbehörde. Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben für das Land Niedersachsen gemäß dem „Verwaltungsabkommen über die 

Wahrnehmung bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz11 zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Niedersachsen vom 25.10.2005 

(Bekanntmachung: Niedersächsisches Ministerialblatt Nr. 44/2005, S. 945 f . vom 

07 .12.2005; in Kraft seit dem 08.12.2005) und der 11Übergangsvereinbarung zum ge­

kündigten Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben 

nach dem Energiewirtschaftsgesetz vom 25. November 2005 zwischen der Bundes­

republik Deutschland und dem Land Niedersachsen" vom 10.12.2013/17.12.2013 
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(Bekanntmachung: Niedersächsisches Ministerialblatt Nr. 4/2014, S. 99 ff. vom 

29.01.2014, in Kraft seit dem 01 .01 .2014). 

2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regulie­

rungsperiode Strom erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und § 4 Abs. 1 und 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs. 1 

ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 

1 Nr. 1 ARegV i.V.m. 	§ 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor­

gungsnetzen ab dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge

samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (2014 bis 

2018) ergeben sich aus Anlage 8. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der zweiten Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel. 

EO 1=KAdnb,1 +(KA vnb,o +(1-V 1) ·KA b,o)·(VPI 
1 
-PF •) ·EF t+ Q t + (VK 1 - VK o) + St 

VPl o 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni

veau gemäß § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile (K dnb,t). die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KA vnb,o) und die beeinflussbaren Kosten (KA b,o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 

des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs­

faktor (V t) gemäß§ 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

­

­

­

­
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Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den sektoralen Pro­

duktivitätsfortschritt (PF 1) bereinigte allgemeine Geldwertentwicklung (VPI tl VPI o) 

nach §§ 8 und 9 ARegV, der Etweiterungsfaktor (EF 1) nach § 10 ARegV, das Quali­

tätselement (Q 1) nach §§ 18 ff. ARegV sowie der Saldo des Regulierungskontos (S t) 

nach § 5 Abs. 4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage 8. 

2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ennittlung der ka· 

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die zweite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

StromNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach§ 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011. 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011 

ergibt sich aus der Anlage Zwischendokumentation und den dazugehörigen Anla­

gen 1 bis 3. 

2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der 

nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb,o) zu bestimmen. 
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Auf Grundlage der Überleitungsrechnung wurde der in den gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 2 

ARegV ermittelten Gesamtkosten enthaltene Anteil der dauerhaft nicht beeinflussba­

ren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV ermittelt. Der so ermittelte Anteil der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile ist der Anlage Zwischendokumenta­

tion und der dazugehörigen Anlage 5 zu entnehmen. 

2.3. Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA vnb. o) gelten gemäß 

§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi­

enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile (KA dnb, o). Somit gilt: 

KAvnb,o =(GK - KAdnb, o) * EW 

In diesen sind gemäß § 11 Abs. 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel­

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhende Kostenanteile enthalten. Die 

Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.3.1 . Effizienzwertermittlung nach§§ 12 bis 15 ARegV 

Ein wesentliches Element der Anreizregulierung ist die Bestimmung der Effizienzwer­

te der Verteilernetzbetreiber nach Maßgabe der §§ 12 bis 15 ARegV. 

Die Ermittlung des individuellen Effizienzwertes erfolgt für alle Verteilernetzbetreiberi 

die nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen, auf Grundlage 

des sich aus dem Effizienzvergleich nach §§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu 

§ 12 ARegV ergebenden Wertes. 

Die Bundesnetzagentur hat vor Beginn der Regulierungsperiode einen bundesweiten 

Effizienzvergleich mit dem Ziel durchgeführt, die unternehmensindividuellen Effizi­

enzwerte aller Verteilernetzbetreiber zu bestimmen (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Der 

Effizienzvergleich für Verteilernetzbetreiber wurde durch die Bundesnetzagentur un­

ter Berücksichtigung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV genannten Vorgaben sowie 

nach Maßgabe des § 12 Abs. 2 bis 4a und der§§ 13 und 14 ARegV durchgeführt. 
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Unter Veiwendung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden soll durch 

eine den Maßgaben des § 13 ARegV entsprechende Kombination von Vergleichspa­

rametern die Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers möglichst gut abgebildet wer­

den. 

Ergeben sich künftig auf Grund rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen nach­

trägliche Änderungen des nach § 6 ARegV ermittelten Ausgangsniveaus, so bleibt 

der Effizienzvergleich von diesen nachträglichen Änderungen unberührt 

(§ 12 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Das Ergebnis des Effizienzvergleichs ermöglicht es dem Netzbetreiber, seine relative 

Effizienz im Vergleich zu allen anderen am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbe­

treibern zu erfahren. Aus dem Ergebnis des Effizienzvergleichs kann jedoch nicht 

abgeleitet werden, welche konkreten Faktoren zu einer Veränderung der jeweiligen 

Effizienz führen. Gemäß der Anreizregulierungsverordnung ist es insbesondere nicht 

Aufgabe der Regulierungsbehörde, den Netzbetreibern diesbezüglich Informationen 

oder konkrete Handlungsempfehlungen zur Steigerung ihrer individuellen Effizienz 

aufzuzeigen. 

2.3.1.1. Methodik des Effizienzvergleichs 

Der bundesweite Effizienzvergleich wurde von der Bundesnetzagentur nach den me­

thodischen Vorgaben der§§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu§ 12 ARegV durch­

geführt. 

Die Bundesnetzagentur hat nach Durchführung einer Kostentreiberanalyse ein soge­

nanntes „doppeltes duales Benchmarking" (vgl. § 12 Abs. 4a ARegV) vorgenommen, 

in dem einerseits die Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten 

(Kosten nach§ 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV) und andererseits die Auf­

wandsparameter ohne Standardisierung der Kapitalkosten (Kosten nach § 14 Abs. 1 

Nr. 1 und 2 ARegV), jeweils zwei methodisch unterschiedlichen mathematischen Ef­

fizienzanalysen (Data Envelopment Analysis - DEA und Stochastic Frontier Analysis 

- SFA) unterzogen wurden. Die nach § 13 Abs. 3 und 4 ARegV ermittelten Ver­

gleichsparameter blieben dabei jeweils unverändert. 

Die Robustheit des Effizienzvergleichs wurde unter anderem durch die komplemen­

täre Nutzung der oben genannten Vergleichsmethoden gewährleistet. Es wurden 
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somit insgesamt vier Einzeleffizienzanalysen durchgeführt. Zugunsten des Netzbe­

treibers wurde zudem davon ausgegangen, dass das beste Ergebnis der insgesamt 

vier Einzeleffizienzanalysen die Effizienz des Unternehmens abbildet (vgl. § 12 

Abs. 3 und Abs. 4a S. 3 ARegV). 

Für Netzbetreiber, die im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen werden, gilt 

gemäß Anlage 3 Nr. 2 zu§ 12 ARegV ein Effizienzwert von 100 Prozent, für alle an­

deren Netzbetreiber ein entsprechend niedrigerer Wert. 

Es wurde eine Ausreißeranalyse durchgeführt. Ausreißer mit einer besonders hohen 

Effizienz erhielten den Höchsteffizienzwert von 100 Prozent (§ 12 Abs. 1 ARegV 

i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreißer mit einer niedrigen Effizienz von 

unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent(§ 12 Abs. 4 S. 

1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). 

Die Effizienzvergleiche werden getrennt für Strom- und Gasverteilernetze durchge­

führt (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Die Ermittlung der Effizienzwerte erfolgte unter Ein­

beziehung aller Druckstufen oder Netzebenen. Es erfolgte keine Ermittlung von Tei­

leffizienzen für die einzelnen Druckstufen (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 3 

zu§ 12 ARegV). 

Methodische Grundlagen 

Die Bundesnetzagentur hat mit der Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment 

Analysis - DEA) und der stochastischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier 

Analysis - SFA) zwei wissenschaftlich anerkannte Methoden zur Durchführung eines 

Effizienzvergleiches verwendet (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 1 zu § 12 

ARegV). In beiden Analysemethoden orientieren sich alle Unternehmen an den ­

nach Maßgabe der Ausreißeranalyse - effizientesten Unternehmen (sogenannte 

F rontierunternehmen). 

Die Regelung der Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV, nach der die Effizienzgrenze von 

den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis zwischen netzwirtschaftlicher Leis­

tungserbringung und Aufwand gebildet wird, verstößt nicht gegen § 21 Abs. 5 S. 4 

EnWG. Durch die Anwendung des „best-of-four" gemäß § 12 Abs. 3 und 4a ARegV 

wird in besonderer Weise die Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der Effizienzvorga­

be sichergestellt. Darüber hinaus wird neben der ökonometrischen Ausreißeranalyse, 
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die der Eliminierung von außergewöhnlichen Datensätzen dient, eine äußerst groß­

zügige Ausreißerbestimmung und Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 

ARegV vorgenommen, so dass insoweit im Effizienzvergleich insgesamt bereits fak­

tisch keine Orientierung am sog. Frontierunternehmen mehr erfolgt. 

Die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der individuellen Effizienzvor­

gaben (§ 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG) wird dadurch gewährleistet, dass den Netzbetrei­

bern ein angemessener mehrjähriger Zeitraum zur Erreichung der Effizienzgrenze 

eingeräumt wird . Zudem ist nach § 12 Abs. 4 ARegV ein Mindesteffizienzwert i.H.v. 

60 Prozent anzusetzen. Nach § 15 Abs. 1 ARegV sind strukturelle Besonderheiten 

der Netzbetreiber gegebenenfalls gesondert zu berücksichtigen. Soweit notwendig, 

kann darüber hinaus in Ausnahmefällen eine individuelle Anpassung der Effizienz­

vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers durch Einräumung eines längeren Zeitraums 

zum Abbau der ermittelten Ineffizienzen erfolgen (§ 16 Abs. 2 ARegV). Diese aus 

dem Verhältnismäßigkeitsprinzip resultierenden Erleichterungen ändern nichts an 

dem gesetzlich vorgegebenen Effizienzmaßstab, der sich nach den im Effizienzver­

gleich ermittelten effizienten Unternehmen bestimmt (BR-Drs. 41 7/07 S.54). 

Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment Analysis - DEA) 

Die DEA ist eine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optimalen 

Kombinationen von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer Line­

arkombination der Vergleichsparameter individuell bestimmt werden, ohne einen 

funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufgabe zu unter­

stellen. Die Bestimmung der Effizienzgrenze erfolgt aus den Daten aller Verteiler­

netzbetreiber. Die individuelle Effizienz des Netzbetreibers wird aus der relativen Po­

sition des einzelnen Unternehmens gegenüber der gefundenen Effizienzgrenze (Kos­

ten der effizienten Unternehmen) ermittelt. Dabei liegt das Unternehmen näher am 

effizienten Rand, welches die höchste Relation aus gewichteten Vergleichsparame­

tern und Kosten erzielt. Bei Durchführung der DEA sind nicht-fallende Skalenerträge 

(non decreasing returns to scale - ndrs) zu unterstellen (§ 12 Abs. 1 Anlage 3 Nr. 4 

zu§ 12 ARegV). 
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Stochastische Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis - SFA) 

Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zu­

sammenhang zwischen Aufwand und Leistung in Form einer Kostenfunktion unter­

stellt. Dabei werden die Abweichungen zwischen den tatsächlichen und den regres­

sionsanalytisch geschätzten Kosten in einen symmetrisch verteilten Störterm und 

eine positiv verteilte Restkomponente zerlegt. Die Restkomponente ist Ausdruck von 

Ineffizienz. Es wird somit von einer schiefen Verteilung der Restkomponente ausge­

gangen. Die Effizienzgrenze wird von den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis 

zwischen netzwirtschaftlicher Leistungserbringung und Aufwand gebildet. Bei Durch­

führung der SFA wurden konstante Skalenerträge (constant returns to scale - crs) 

unterstellt. 

2.3.1.2. Datengrundlage des Effizienzvergleichs 

Im Effizienzvergleich hat die Regulierungsbehörde gemäß § 13 Abs. 1 ARegV Auf­

wandsparameter und Vergleichsparameter zu berücksichtigen. Insgesamt wurden 

Daten von 182 Stromverteilernetzen in den Effizienzvergleich einbezogen. 

2.3.1.2.1. Aufwandsparameter nach§ 14 ARegV 

Als Aufwandsparameter im Sinne des § 13 Abs. 2 ARegV werden die nach § 14 

ARegV ermittelten Kosten angesetzt. Dabei wird zwischen den Aufwandsparametern 

mit und ohne Standardisierung der Kapitalkosten unterschieden. 

Bei der Ermittlung der Aufwandsparameter ist gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV zu­

nächst von den Gesamtkosten des Netzbetreibers nach Maßgabe der zur Bestim­

mung des Ausgangsniveaus anzuwendenden Kostenprüfung nach § 6 Abs. 1 und 3 

ARegV auszugehen. Von den so ermittelten Gesamtkosten sind gemäß§ 14 Abs. 1 

Nr. 2 ARegV die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 

2 ARegV abzuziehen. 

Zur Ermittlung der Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten wurde 

gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV neben der Ermittlung der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile eine Vergleichbarkeitsrechnung durchgeführt. Die 

Vergleichbarkeitsrechnung dient dazu, die Kapitalkosten so zu bestimmen, dass ihre 
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Vergleichbarkeit möglichst gewährleistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, 

wie sie insbesondere durch unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen und Ab­

schreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen können. Die nicht standardisierten 

Kosten werden in der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehörigen An­

lage 5 ausgewiesen. 

2.3.1.2.1.1. 	 Überleitungsrechnung nach§ 14 Abs.1 Nr. 1 und 2 ARegV 

Die Ermittlung der Gesamtkosten im Rahmen des Effizienzvergleichs der Anreizregu­

lierung gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV erfordert die Überleitung der Kostenwerte 

nach § 6 Abs. 1 ARegV zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach 

§ 11 Abs. 2 ARegV. In der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehöri­

gen Anlage 5 ist die Ermittlung der Aufwandsparameter inklusive der vorgenomme­

nen Umbuchungen und etwaiger Korrekturen der Regulierungsbehörde dargestellt. 

2.3.1.2.1.2. 	 Vergleichbarkeitsrechnung nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV 

Die Kapitalkosten sollen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV zur Durchführung des Effi­

zienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst gewähr­

leistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch un­

terschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprakti­

ken entstehen können. Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist 

gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur 

Ermittlung von Kapitalkostenannuitäten durchzuführen. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 31 3. HS. ARegV die Fremdkapi­

talzinsen gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorischen Abschreibungen gemäß 

§ 6 StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß § 7 StromNEV. 

Die Bestimmung der Kapitalkosten für den Netzbetreiber nach Durchführung der 

Vergleichbarkeitsrechnung ist in der Anlage Zwischendokumentation und der da­

zugehörigen Anlage 6 dargestellt. 
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2.3.1.2.2. Vergleichsparameter nach§ 13 ARegV 

Die Ermittlung der Vergleichsparameter erfolgt nach Maßgabe des § 13 Abs. 3 

ARegV. Vergleichsparameter im Sinne des § 13 Abs. 1 ARegV sind gemäß § 13 

Abs. 3 S. 1 ARegV Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der 

Gebietseigenschaften, insbesondere die geografischen, geologischen oder topogra­

fischen Merkmale und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf 

Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes. 

Die Parameter müssen gemäß § 13 Abs. 3 S. 2 ARegV geeignet sein, die Belastbar­

keit des Effizienzvergleichs zu stützen. Heranzuziehen sind somit Vergleichsparame­

ter, die einen signifikanten Einfluss auf die Kostenentwicklung haben. Dies ist gemäß 

§ 13 Abs. 3 S. 3 ARegV insbesondere dann anzunehmen, wenn sie messbar oder 

mengenmäßig erfassbar, nicht durch Entscheidungen des Netzbetreibers bestimm­

bar, nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend sind und insbesondere 

nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden. 

Vergleichsparameter können in Stromversorgungsnetzen gemäß § 13 Abs. 3 s. 4 

ARegV insbesondere sein: 

1. 	 die Anzahl der Anschlusspunkte, 

2. 	 die Fläche des versorgten Gebietes, 

3. 	 die Leitungslänge, 

4. 	 die Jahresarbeit, 

5. 	 die zeitgleiche Jahreshöchstlast oder 

6. 	 die dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere die Anzahl und Leistung 

von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wind- und solarer Strahlungs

energie. 

In der ersten und zweiten Regulierungsperiode hat die Regulierungsbehörde gemäß 

§ 13 Abs. 4 S. 1 ARegV in Stromversorgungsnetzen die Vergleichsparameter 

1. 	 Anzahl der Anschlusspunkte, 

2. 	 Fläche des versorgten Gebietes, 

3. 	 Leitungslänge (Systemlänge) und 

4. 	 zeitgleiche Jahreshöchstlast 

­
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zu berücksichtigen. Darüber hinaus können gemäß § 13 Abs. 4 S. 2 ARegV weitere 

Parameter nach Maßgabe des § 13 Abs. 3 ARegV verwendet werden. 

Bei der Bestimmung von Parametern zur Beschreibung geografischer, geologischer 

oder topografischer Merkmale und struktureller Besonderheiten der Versorgungsauf­

gabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes können gemäß 

§ 13 Abs. 3 S. 5 ARegV flächenbezogene Durchschnittswerte gebildet werden. 

Die Vergleichsparameter können gemäß § 13 Abs. 3 S. 6 ARegV bezogen auf die 

verschiedenen Netzebenen von Stromversorgungsnetzen verwendet werden; ein 

Vergleich einzelner Netzebenen findet dabei nicht statt. Die von den Netzbetreibern 

übermittelten Strukturparameter wurden hierzu von der Bundesnetzagentur teilweise 

aggregiert. Die Variablen wurden über Netzebenen, Druckstufen und Materialien 

kaskadiert. Dies dient dazu, aus der Fülle von disaggregierten Variablen eine aussa­

gefähige Größe zu generieren. Eine Beschreibung der durchgeführten Aggregatio­

nen und der Strukturparameter wurde den Netzbetreibern im Rahmen der Übersen­

dung der Datenquittung für den Effizienzvergleich mit übersandt. 

Die Auswahl der Vergleichsparameter hat gemäß § 13 Abs. 3 S.7 ARegV mit qualita­

tiven, analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand der Wis­

senschaft entsprechen. Auf Basis der vorliegenden Daten wurden mittels wissen­

schaftlich anerkannter analytischer und statistischer Methoden, die geeignet sind die 

Bedeutung der Parameter empirisch zu belegen, die Vergleichsparameter aus den 

analysierten möglichen Vergleichsparametern ausgewählt. Durch die Auswahl der 

Vergleichsparameter soll gemäß § 13 Abs. 3 S. 8 ARegV die strukturelle Vergleich­

barkeit möglichst weitgehend gewährleistet sein. Dabei sind gemäß § 13 Abs. 3 S. 9 

ARegV die Unterschiede zwischen Strom- und Gasversorgungsnetzen zu berück­

sichtigen, insbesondere der unterschiedliche Erschließungs- und Anschlussgrad von 

Stromversorgungsnetzen. 

Um die Vergleichsparameter nach § 13 Abs. 4 ARegV zu erheben und die Ermittlung 

weiterer Vergleichsparameter gemäß § 13 Abs. 3 ARegV durchführen zu können, 

wurde eine Strukturdatenabfrage bei den Netzbetreibern durchgeführt. 

Die erhobenen Strukturdaten wurden, wie unter 1.3. beschrieben, von der Bundes­

netzagentur zunächst einer umfassenden Plausibilitätskontrolle unterzogen. Unplau­

sible Daten wurden den Netzbetreibern mitgeteilt und von diesen korrigiert. Alsdann 
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wurden in einem zweiten Schritt aus diesen plausiblen Strukturdaten weitere poten­

zielle Vergleichsparameter ermittelt. Im Rahmen des Verfahrens wurden den Netzbe­

treibern, wie unter 1.3. beschrieben, zeitlich gestaffelt zwei Datenquittungen über­

sandt, die von den Netzbetreibern zu bestätigen waren. 

Vor der Auswahl der Vergleichsparameter wurden gemäß§ 13 Abs. 3 S. 10 ARegV 

Vertreter der betroffenen Wirtschaftskreise und der Verbraucher rechtzeitig gehört. 

Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 13 Abs. 4 ARegV und auf Grundlage der be­

schriebenen Kostentreiberanalyse folgende Vergleichsparameter in den Effizienzver­

gleich einbezogen: 

• Stromkreislänge HS - Kabel 

• Stromkreislänge MS - Kabel 

• Stromkreislänge HS - Freileitungen 

• Stromkreislänge MS - Freileitungen 

• Anschlusspunkte 

• Zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS 

• Zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS 

• Zählpunkte 

• Installierte dezentrale Erzeugerleistung 

• Versorgte Fläche NS 

• Stromkreislänge NS 

Im folgenden werden die verwendeten Vergleichsparameter erläutert: 

Stromkreislänge in der Netzebene HS - Kabel: 

Der verwendete Parameter "Stromkreislänge in der Netzebene HS - Kabel" ist die 

Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Kabel in der Netzebene 

HS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche Länge in km 

ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Kabel sind nicht zu berücksichtigen. 
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Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Stromkreislänge in der Netzebene MS - Kabel: 

Der verwendete Parameter "Stromkreislänge in der Netzebene MS - Kabel" ist die 

Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Kabel in der Netzebene 

MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche Länge in km 

ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Kabel sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Stromkreislänge in der Netzebene HS - Freileitung: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene HS - Freileitung" ist 

die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Freileitungen in der 

Netzebene HS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen war die durchschnittliche Länge 

in km zu ermitteln. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be­

trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie 

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 
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Stromkreislänge in der Netzebene MS - Freileitungen: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene MS - Freileitungen" 

ist die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Freileitungen in der 

Netzebene MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche 

Länge in km ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be

trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie 

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Anschlusspunkte: 

Die „Anschlusspunkte" umfassen folgende Netzanschlusspunkte: 

(1) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an Letztverbraucher, Objekt­

und Arealnetze stattfindet. Dies umfasst auch kundeneigene Stationen und Um­

spannstationen. Anschlusspunkte in der Niederspannung sind die Hausan­

schlüsse; 

(2) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an fremde nachgelagerte Netz

ebenen stattfindet. Dies umfasst auch Stationen und Umspannstationen der 

Weiterverteiler; 

(3) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an eigene nachgelagerte Netz

ebenen stattfindet; 

(4) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an benachbarte Netz- oder 

Umspannebenen stattfindet: 

(5) 	 Netzanschlusspunkte der Straßenbeleuchtung; 

­

­

­
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(6) 	 Einspeisepunkte, in denen dezentrale Einspeisungen in das eigene Netz erfol­

gen; 

(7) 	 Einspeisepunkte der Netzebene NS, in denen dezentrale Einspeisungen in das 

eigene Netz erfolgen und die darüber hinaus auch Netzanschlusspunkte sind, 

an denen eine Übergabe an Letztverbraucher, Objekt- und Arealnetze stattfin­

det. 

Zur Berechnung wurden zunächst alle Netzanschluss- und Einspeisepunkte der 

Nummer (1) bis (6) der Netzebenen HöS, HS, MS und NS addiert. Danach wird die 

Position (7) subtrahiert. Dabei handelt es sich um diejenigen Einspeisepunkte in die 

Netzebene NS, die darüber hinaus auch Netzanschlusspunkte in der Netzebene NS 

sind. Da diese als Anschlusspunkte von Letztverbrauchern sowohl in Position (1) als 

auch in Position (6) enthalten sind, muss - um eine Doppelzählung zu vermeiden 

diese Größe einmal subtrahiert werden. 

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS: 

Die „korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS11 beinhaltet 

die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene HS/MS ge­

messen in kW. Dabei handelt es sich um die höchste zeitgleiche Summe der viertel­

stündlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene HS/MS. 

Zur Ermittlung der Größe wurde weiterhin der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in 

der Netzebene MS berücksichtigt. 

Der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS umfasst den prozen

tualen Anteil der Zählpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 

Monaten (bezogen auf den 31 .12. des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres) 

leer steht und die ggfs. durch Einbau eines Zählers und Einsetzen der Sicherung 

wieder in Betrieb genommen werden kann. 

Die zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS wird um den vom Netz­

betreiber gemeldeten Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS kor-

­

­

Seite 21 von 34 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshöchstlast sich ergäbe, 

wenn alle Zählpunkte ausgelastet wären. 

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS: 

Die „korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS11 beinhaltet 

die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene MS/NS ge­

messen in kW. Dabei handelt es sich um die höchste zeitgleiche Summe der viertel­

stündlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene MS/NS. 

Zur Ermittlung der Größe wurde weiterhin der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in 

der Netzebene NS berücksichtigt. 

Der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS umfasst den prozentu­

alen Anteil der Zählpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 Mo­

naten (bezogen auf den 31.12. des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres) leer 

steht und die ggfs. durch Einbau eines Zählers und Einsetzen der Sicherung wieder 

in Betrieb genommen werden kann. 

Die zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS wird um den vom Netz­

betreiber gemeldeten Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS kor­

rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshöchstlast sich ergäbe, 

wenn alle Zählpunkte ausgelastet wären. 

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Zählpunkte: 

„Zählpunkte11 sind Netzpunkte, an denen der Energiefluss messtechnisch erfasst 

wird . Zur Berechnung werden alle vom Netzbetreiber gemeldeten Zählpunkte der 

Netz- und Umspannebenen Höchst- bis Niederspannung addiert. 
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Alle verwendeten Größen beziehen sich auf den letzten Tag des in 2011 abge­


schlossenen Geschäftsjahres. 


Installierte dezentrale Erzeugerleistung: 


Die „Installierte dezentrale Erzeugerleistung11 ist die Summe der installierten Erzeu­


gungsleistungen aller dezentralen Erzeugungsanlagen nach EEG (§ 3 Zif.1 EEG), 


die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Höchst- bis Niederspannung) ange­


schlossen sind, einschließlich Solarenergie und Windenergie. 


Zusätzlich wurde noch die Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller de­


zentralen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen nach KWKG, die an die jeweilige Netz­


oder Umspannebene (Höchst- bis Niederspannung) angeschlossen sind sowie die 


Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller sonstigen Kraftwerke und Er­


zeugungsanlagen, die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Höchst- bis Nie­


derspannung) angeschlossen sind berücksichtigt. 


Alle verwendeten Angaben wurden in kW abgefragt, in der von dem Netzbetreiber im 


Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich 


auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 


Versorgte Fläche NS: 


Der Parameter „Versorgte Fläche NS" bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des er­


schlossenen Gebiets, die über das Stromversorgungsnetz des Netzbetreibers ver­


sorgt wird. Diese Angabe des Netzbetreibers beruht auf der amtlichen Statistik zur 


Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter. 


Als versorgte Fläche wird insoweit die bebaute Fläche („Gebäude und Freiflächen 


(nur bebaute Fläche)": Flächenschlüssel 100/200) sowie Straßen, Wege und Plätze 


(Flächenschlüssel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren 


Netzbetreibern versorgt, werden lediglich die entsprechenden Flächenanteile be­


rücksichtigt. Die versorgte Fläche entspricht somit dem Konzessionsgebiet abzüglich 


der nicht versorgten Flächen wie beispielsweise Wälder, Seen, Flüsse und nicht er­


schlossenen Gebiete. 
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Die versorgte Fläche bezieht sich auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen 

Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber im 

Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet. 

Stromkreislänge NS: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene NS11 ist die System­

länge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Leitungen (Freileitungen und Ka­

bel) in der Netzebene NS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittli­

che Länge in km zu ermitteln. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Leitungen, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Leitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

In der Netzebene NS beinhaltet die Stromkreislänge auch die Hausanschlussleitun­

gen. 

Zur Berechnung wurden die Stromkreislänge der Kabel in der Netzebene NS und die 

Stromkreislänge der Freileitungen in der Netzebene NS addiert. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Eine Übersicht der den Vergleichsparametern zu Grunde liegenden Werte des Netz­

betreibers findet sich in Anlage 7. Die daraus berechneten und dem bundesweiten 

Effizienzvergleich zu Grunde gelegten Werte finden sich in Anlage 9. Die Beschrei­

bung bzw. Definition der einzelnen Parameter und der Ermittlung des Effizienzver­

gleichs findet sich in dem in Anlage A.BM beigefügten Gutachten des Beraterkon­

sortiums SwissEconomics I SUMICSID. 
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2.3.1.2.3. Ausrelßeranalyse 

Die Bundesnetzagentur hat für die parametrische (SFA) und für die nicht­

parametrische (DEA) Methode Analysen zur Identifikation von extremen Effizienz­

werten (Ausreißern) durchgeführt, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen (§ 

12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Für Ausreißer mit besonders hoher Effizienz wurde ein Effizienzwert von 100 Prozent 

festgesetzt(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV) . Ausreißer mit 

einer Effizienz unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent 

(§ 12 Abs. 4 S. 1 ARegV). 

DEA 

Bei der nicht-parametrischen Methode (DEA) gilt ein Wert als Ausreißer, wenn er für 

einen überwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmaßstab gelten würde (§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Dies bedeutet, dass diejenigen 

Unternehmen aus dem Datensatz entfernt werden, die - bei Gültigkeit des ermittel­

ten Effizienzvergleichsmodells - für mindestens die Hälfte der Unternehmen im Da­

tensatz den Effizienzmaßstab bilden. Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt, 

dass ein einzelner Netzbetreiber keinen unnatürlich großen Einfluss auf die Effizienz 

eines anderen Netzbetreibers hat (Dominanzanalyse). Die Netzbetreiber, die einen 

kritischen Wert überschreiten, werden aus dem Datensatz entfernt. 

Ergänzend wurde eine Analyse der Supereffizienzwerte durchgeführt. Dabei waren 

diejenigen Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen, deren Effizienzwerte den obe­

ren Quartilswert um mehr als den 1,5fachen Quartilsabstand übersteigen. Der Quar­

tilsabstand ist dabei definiert als die Spannweite der zentralen 50 Prozent eines Da­

tensatzes(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Bei der Effizienzwertanalyse unter Berücksichtigung standardisierter Aufwandspara­

meter wurden 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. Bei der Effi­

zienzwertanalyse unter Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter 

wurden ebenfalls 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. 
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SFA 


Bei der parametrischen Methode (SFA) gilt ein Wert dann als Ausreißer, wenn er die 

Lage der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Maß beeinflusst (§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Zur Ermittlung des erheblichen Einflusses wurden statistische Tests durchgeführt, mit 

denen ein numerischer Wert für den Einfluss ermittelt wurde. Liegt der ermittelte 

Wert über einem methodisch angemessenen kritischen Wert, so ist der Ausreißer 

aus dem Datensatz zu entfernen. Als Testverfahren kamen Cooks distance, DFBE

TAS, DFFITS, covariance ratio und Robuste Regression zur Anwendung (§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Es wurden 6 Unternehmen un

ter Berücksichtigung standardisierter Aufwandsparameter und 12 Unternehmen unter 

Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter als Ausreißer identifi­

ziert. 

2.3.1.2.4. Gutachten 

Zu der konkreten Ausgestaltung des Effizienzvergleichs einschließlich einer einge­

henden Stellungnahme zu den Einwänden der Netzbetreiber wird auf das im Internet 

als Anlage A.BM veröffentlichte Gutachten des Beraterkonsortiums SwissEcono

mics I SUMICSID verwiesen (http://www.bundesnetzagentur.de, unter den Menü

punkten: Beschlusskammern """ Beschlusskammer 8 """Aktuelles). 

2.3.2. Effizienzwert des Netzbetreibers 

Die Ermittlung des unternehmensindividuellen Effizienzwertes erfolgt auf Grundlage 

der §§ 12 bis 15 ARegV (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Ein Aufschlag auf den sich aus 

der Effizienzanalyse ergebenden Effizienzwert ist nach Maßgabe des § 15 Abs. 

1 ARegV grundsätzlich möglich. 

Der sich aus den Effizienzvergleichen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers ist 

als Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos

tenanteile in Prozent auszuweisen (§ 12 Abs. 2 ARegV). Die für den Netzbetreiber in 

den durchgeführten Effizienzvergleichen ermittelten individuellen Effizienzwerte er

geben sich aus Anlage 9. 

­

­

­

­

­

­
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2.4. 	 Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V t) gleich­

mäßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers, 

deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei­

bers (1 o) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA dnb,o) und 

den mit dem Effizienzwert gemäß § 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge­

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ 15 Abs. 3 S. 2 ARegV). Somit gilt: 

1o = (GK - KA dnb.o) - (GK - KA dnb.o) * EW 

2.4.1. 	 Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei­

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind. 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.4.2. 	 Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den§§ 12 bis 15 ARegV er­

mittelten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA b,o) 

unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V 1) rechnerisch innerhalb einer Regulie­

rungsperiode gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Für die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Inef­

fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie­

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in-
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nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V t) 

von 0,2.,, t. 

Jahr t Vt 
2014 1 0,2 
2015 2 0,4 
2016 3 0,6 
2017 4 0,8 
2018 5 1,0 

2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, 

verwendet (VPI t) . Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011. Gemäß Statistischem Bun­

desamt beträgt der VPI für das Jahr 2011 102, 10 und für das Jahr 2012 104, 10 (ab­

rufbar im Internet unter: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001 ). Entsprechend dem Term VPI t I VPI o der in Anlage 1 zu § 7 

ARegV aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2012 zum VPI für das Jahr 2011 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode 

(2014) einen Inflationsfaktor in Höhe von 1,0196. 

Für die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2012 

(104, 10) gegenüber 2011 (102, 10) eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor­

liegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig, da der Netz­

betreiber einerseits gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver­

pflichtet ist und so andererseits eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. 
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Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer­

de diese nachfolgend, mit Ausnahme für die Jahre 2011 und 2012, auf eine Nach­

kommastelle gerundet angezeigt; die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach­

kommastellen): 

Jahr VPI 
2011 102,1 
2012 104,1 
2013 106,1 
2014 108.2 
2015 110,3 
2016 112.5 

Für das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemäß ein 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0396) für das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperi­

ode (2016) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0599, für das vierte Jahr der zweiten 

Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0807 und für das fünf­

te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein Inflationsfaktor in Höhe von 

1,1019 (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zu Grunde gelegt. 

Die Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die 

relative prozentuale Anderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI 

des Basisjahres 2011 - ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro­

zentwert dargestellt: 

Jahr VPlt/VPlo 
2014 1,96% 
2015 3,96% 
2016 5.99% 
2017 8,07% 
2018 10,19% 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 berücksichtigt. 

2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor (PF 1). 
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Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent­

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak­

tor für Netzbetreiber jährlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesgerichtshof 

hat die Rechtmäßigkeit der Regelung über den generellen sektoralen Produktivitäts­

faktor nach§ 9 ARegV bestätigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16ff.). 

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF1 als der generelle sektorale Produkti­

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge­

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs­

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver­

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweili­

gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PF t) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PF t = (1+0,015) "t -1. 

2.7. Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV 

beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden. 

2.8. Qualitätselement nach § 19 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen sind gemäß § 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschläge vor­

zunehmen, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit oder der Netz­

leistungsfähigkeit von Kennzahlenvorgaben abweichen (Q 1). Hinsichtlich des Quali­

tätselementes ergeht ein gesonderter Beschluss. 
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2.9. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs. 4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen wird gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV für die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

tatsächlich entstandenen Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen. 

Die Differenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalen­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge­

bundene Betrag ergibt sich gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemäß § 5 Abs. 

2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo­

genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs­

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

übersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind ge­

mäß§ 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des 

§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der Regu­

lierungsperiode auf Grund der Änderungen der jährlich verbuchten Differenzen 

nach § 5 Abs. 1 ARegV findet gemäß § 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt. 

Der Saldo des Regulierungskontos gern. § 5 Abs. 4 ARegV wird gern. Anlage SR 

nebst den dazugehörigen Anlagen A 1 bis A5 ermittelt. Die sich daraus ergebenden 

Anpassungsbeträge werden in Anlage 8 ausgewiesen. 

2.10. Freiwillige Selbstverpflichtung (Verlustenergie) 

Der Netzbetreiber hat bezüglich der Beschaffungskosten für Verlustenergie eine 

freiwillige Selbstverpflichtung abgegeben. Dementsprechend sind die in der Aus­

gangsbasis enthaltenen Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie (Position 

1.1.1.1.) anzupassen. Die Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie werden 

daher als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile entsprechend den Regelung 

der freiwilligen Selbstverpflichtung für die Dauer der zweiten Regulierungsperiode 

(2014 - 2018) in folgender Höhe berücksichtigt: 
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III. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Ver­

braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 8, Sb bis 

11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 

ARegV. Einer erneuten Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 

Abs. 3 S. 2 ARegV in diesen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in die Festlegung aufzunehmen 

(BR-DrS.417/ 07, S.44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 
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zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be­

fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über­

gang von Netzen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlage Zwischendokumentation und die dazu gehörigen Anlagen 1 bis 71 die 

Anlagen 8 und 9 die Anlage SR und die dazu gehörigen Anlagen A1 bis A5 sowie 

die Anlage A.BM sind Bestandteil dieses Beschlusses .. 

Seite 33 von 34 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza­

gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die 

Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Celle (Hausanschrift: 

Schloßplatz 2, 29221 Celle) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 03.07.2015 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

~~ 
Karsten Bourwieg Wolfgang Wetzl 
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- Beschlusskammer 8 - Aktenzeichen: BKS-12/1508-11 

- für die Landesregulierungsbehörde ­

Zwischendokumentation des Ausgangsniveaus, 

der Aufwands- und Vergleichsparameter 

1. 

Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenze, Feststellung der 


Aufwandsparameter und Vergleichsparameter 


o. Vorbemerkung 

Die zweite Regulierungsperiode beginnt am 01.01 .2014. Die Kostenprüfung erfolgt 

nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulie­

rungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschäfts­

jahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der 

Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der 

Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der Grundlage der Kostendaten 

des Basisjahres 2011 . 

Zentraler Maßstab ist damit die Kostenorientierung . Hierin spiegelt sich die wettbe­

werbspolitische Motivation des Gesetzgebers, mit der er auf das strukturelle Wettbe­

werbsdefizit der Netzmärkte reagiert: Als natürliche Monopolisten besteht für die 

Netzbetreiber kein Anreiz, ihre Netzentgelte effizient zu gestalten. In dieser Situation 

strukturell wettbewerbsdefizitärer Märkte zielt die Regulierung auf die Simulierung 

von Wettbewerb. Die Entgelte sollen so gebildet werden , wie sie sich bei funktionie­

rendem Wettbewerb herausbilden würden. Funktionierte der Wettbewerb, hätte jeder 

Netzbetreiber einen Anreiz, seine Kosten durch effizienten Netzbetrieb soweit wie 

möglich zu reduzieren. Monopolgewinne könnte er nicht erzielen. 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 

ARegV i. V . m. Teil 2 Abschnitt 1 (§§ 4 - 10) StromNEV zu ermitteln . Gemäß § 4 
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Abs. 2 StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten 

nach § 5 StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach § 6 StromNEV, der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatori ­

schen Steuern nach § 8 StromNEV unter Abzug der kostenmindernden Erlöse und 

Erträge nach § 9 StromNEV zusammen. Netzverluste sind gemäß § 10 StromNEV zu 

berücksichtigen. 

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen 

Bezug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell ver­

gleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 

1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang 

nach einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG): 


„Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsführung, die denen 


eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, 


unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung und ei­


ner angemessenen, wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung des ein­


gesetzten Kapitals gebildet. [.„] Soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet werden, 

dürfen Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb 

nicht einstellen würden, nicht berücksichtigt werden." 
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1. Aufwandsgleiche Kosten 

1.0. Allgemeines 

Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 StromNEV sind aufwandsgleiche Kostenpositionen nach 


Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV bei der Bestimmung der Netzkosten zu berück­


sichtigen. Sie sind den nach§ 10 Abs. 3 EnWG oder nach§ 4 Abs. 3 StromNEV er­


stellten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Elektrizitätsübertragung und Elektrizi­


tätsverteilung zu entnehmen. 


Gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die Unanwendbarkeit von § 3 Abs. 1 S. 4, 2. Hs. 


StromNEV statuiert, ist dabei die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen aus­


geschlossen. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die dem Grunde oder der Höhe nach 


auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung 


bezieht, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu berücksichtigen. 


a) Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netz­

betrieb aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV), den Kosten eines effizienten und 

strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 

StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden 

Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug 

zum Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes 

entstehen oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht 

zu berücksichtigen. Demgemäß sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem 

Verwendungszweck nach dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten zu­

zuordnen sind, grundsätzlich nicht auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht be­

rücksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet für die Tatsache, dass die 

geltend gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich be­

reits aus der Natur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswe­

sen des Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschluss­

kammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrele­

vanten Kosten darlegt und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht der Amts

ermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Behörde, den Sachverhalt in eigener 

Verantwortung aufzuklären (§ 68 EnWG und 24 VwVfG) stehen insoweit Obliegen

­

­
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heiten des Netzbetreibers gegenüber; die Mitwirkungspflicht begrenzt die Amtsermitt­

lungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungserhebliche Tatsa­

chen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. BGH, EnVR 

79107, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/851 NVwZ 19871 405). Nicht nachgewiesene Kosten 

sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart. 472/06 (V) und 

BGH, EnVR 6/08). 

b) Schlüsselung von Kostenpositionen 

Einzelkosten des Netzes sind gem. § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt zuzuord­

nen. Kosten des Netzes, die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand als 

Einzelkosten direkt zurechnen lassen, sind als Gemeinkosten über eine verursa­

chungsgerechte Schlüsselung dem Elektrizitätsübertragungs- oder Elektrizitätsvertei­

lernetz zuzuordnen. Die zu Grunde gelegten Schlüssel müssen sachgerecht sein und 

den Grundsatz der Stetigkeit beachten. Die Schlüssel sind für sachkundige Dritte 

nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. Änderungen eines Schlüssels 

sind nur zulässig, sofern diese sachlich geboten sind. Die hierfür maßgeblichen 

Gründe sind nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. 

Die Darlegung einer sachgerechten Schlüsselung kann durch Schlüssel gestützt 

werden, die eine möglichst große Nähe zur tatsächlichen Kostenverteilung aufwei­

sen. Stundenaufschreibungen einer Lohnbuchhaltung z.B. lassen eine anteilige Ver­

teilung der Kostenstelle auf den Netzbetrieb somit plausibler erscheinen, als Umsatz­

oder Gewinnschlüssel. Die Beschlusskammer behält sich somit vor auch sachge­

rechtere Schlüsselungen zur Anwendung zu bringen. 

c) Besonderheiten des Geschäftsjahres 

Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Ge­

schäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der 

Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Ge­

schäftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch 

wiederkehren, sondern ausschließlich, dem Grunde oder der Höhe nach, einmalig im 

Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des§ 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines bestimm­

ten Geschäftsjahres als Grundlage für die Festlegung der Erlösobergrenzen dann 

gerechtfertigt ist1 wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschäfts­

jahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. BGH, EnVR 48/10 - uEnBW Re­

gional AG 11
} . Mit diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kos­
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tenprüfung 2011 auch insoweit Grundlage für die Festsetzung der Erlösobergrenzen 

bildete, als dort Besonderheiten berücksichtigt sind, die ausschließlich in diesem Ge­

schäftsjahr aufgetreten sind. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass Kosten 

dem Grunde oder der Höhe nach eine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen, 

wenn diese in den Vorjahren dem Grunde oder der Höhe nach nicht angefallen sind 

und somit das Kostenniveau signifikant gegenüber den Kosten der Vorjahre erhöhen. 

d) Effiziente aufwandsgleiche Kosten 

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nur insoweit anzuset­

zen , als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetrei­

bers entsprechen. Nach § 4 Abs. 1 StromNEV sind folglich nicht jedwede angesetzte 

Höhe einer Kostenposition in die Kalkulation einstellbar. Sonst würden dem Effizi­

enzvergleich womöglich auch nur ineffiziente Kosten zugeführt, deren Ineffizienz im 

Vergleich untereinander nicht identifizierbar wäre. Insofern erfüllt § 4 Abs. 1 Strom­

NEV die Sicherungsfunktion, dass vorgezogene Aufwendungen (Zusammenballung 

mehrerer Jahre) oder besonders teure Maßnahmen in maximal der auf 5 Jahre ver­

rateten Höhe anerkannt werden und nicht ggf. fünfmalige Berücksichtigung in der 

Kalkulation finden. 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gern. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS Strom­

NEV bei der Durchführung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsni­

veaus nach§ 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet. Erlöse bzw. Erträge, die auf 

einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Soweit nach § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV Kosten dem 

Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, 

auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der Ermittlung des Aus­

gangsniveaus unberücksichtigt. 

e) Ggf. nicht zahlungswirksame Risikovorsorge (Rückstellungen) 

Rückstellungen werden für eine Verpflichtung, über deren Höhe und Eintreten Unsi­

cherheit herrscht gebildet. Die Bildung solcher Rückstellungen erfolgt im Wege einer 

aufwandswirksamen Zuführung. Voraussetzung ist hier, dass das Eintrittsereignis mit 

hinreichend großer Wahrscheinlichkeit belegt werden kann. 

Gemäß den Regelungen der StromNEV können aufwandsgleiche Kosten gemäß §4 

und§ 5 StromNEV als Kosten geltend gemacht werden. Diese werden aus der GuV 

überführt. Dementsprechend können Zuführungen von Rückstellungen sofern diese 
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betriebsnotwendig sind und keine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen als 

Kosten angesetzt werden. Nicht erfolgswirksame Verbräuche von Rückstellungen 

können nicht angesetzt werden. 
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1.1. Materialkosten 

1.1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1.1 . Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

Bei der Übertragung von Elektrizität in elektrischen Systemen entstehen zwangsläu­

fig Energieverluste in Form von Stromwärmeverlusten, Eisenverlusten der Transfor­

matoren und Spulen oder als Ableit- und Koronaverluste. In einem elektrischen 

Energieversorgungsnetz sind diese Netzverluste im Rahmen einer zeitgleichen Be­

trachtung der Zählung der Einspeisungen in das Netz sowie der Zählung der Aus­

speisungen aus dem Netz sowie der Bestimmung weiterer separater Verbrauchsur­

sachen (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl) messbar. Hierzu ist ein eigener Ver­

lustenergiebilanzkreis zu führen. Die im Rahmen dieser Kostenprüfung relevanten 

Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten der im Kalenderjahr 

2011 zum Einsatz gebrachten Verlustenergie (§ 1 O Abs. 1 StromNEV). Verluste, die 

nicht physikalisch bedingt sind (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl) , sind nicht 

Bestandteil dieser Position. 

Preisseitig setzt die Beschlusskammer den von dem Netzbetreiber für das Kalender­

jahr 2011 angegebenen spezifischen Beschaffungspreis an. Dieser fließt bei der Be­

stimmung der Aufwandsparameter des Effizienzvergleichs gemäß§§ 12 - 14 ARegV 

mit ein. 

Zur Ermittlung der Verlustenergiebeschaffungskosten ist weiterhin festzustellen, ob 

die relative Höhe der Verlustenergiemengen effizient ist. Die Beschlusskammer hat 

eine nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene 

durchgeführt. Die Stichprobe, über die plausible Daten vorlagen, umfasste ca. 150 

Netzbetreiber in Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Als Vergleichsbasis wurde 

das Verhältnis der Verlustenergiemenge zur spannungsebenenbezogenen ausge­

speisten Jahresarbeit (Bezug aus vorgelagerter Netzebene + Einspeisung aus Er­

zeugungsanlagen) herangezogen. Die sich hieraus ergebenden Durchschnitte sind 

ggf. durch Konfidenzintervalle erhöht als Aufgriffsgrenze anzusetzen. Insgesamt ist 

sie zu folgendem Zielkorridor gelangt: {HS [< 0,5 %]; HS/MS [< 0,5 %]; MS[< 1,0 %]; 

MS/NS [< 1,5 %]; NS [< 3,2 %]}. Wird der Zielkorridor überschritten, so sind die ent­

sprechenden Mengen nicht berücksichtigungsfähig, es sei denn, der Netzbetreiber 

legt nachvollziehbar dar, dass die Verlustmengen tatsächlich angefallen sind und die 

Überschreitung des Zielkorridors nicht auf Ineffizienzen beruht. 
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Die Berechnung der Verlustenergiekosten wird in der folgenden Tabelle verdeutlicht. 

Verlustenergle 

Mengenerrrittlung 
genehmigte 

Vertustenergte Al!We)chung Vorgabe BNetzA BeroohnungSYJert 
Ebene AbWelchung 

(k'Mi) relstlli ralstlli [kWh] 
relallV 

HöS 0,50% 

HOSIHS 0,50% 

HS 0,50% 

HS/MS 

MS 

MSIN •
0.SO% 

0,54% 1,00% 

S 0,79% 1,50% 

NS 

•
~--- 2,13'/o 3,20% 

Kostenenrittlung 

Beteehnungswert Preis VNB Kosten 
[~IM'll [ct.Jkl/vtl] (eu~ 

HOS 
HöS/HS 

HS 

HS/MS 

MS 

MS/NS 

NS 

Beantrag1e Kosten NB [El,J R] 

genehmigte Koslon B!ll!lzAJEUR] 

KOrzung [EURJ 

Die angegebene Kostenposition ist mi anzusetzen. 

1.1.1 .2. AufWendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler 


Erzeugungsanlagen 


Unter den Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeu­


gungsanlagen sind Aufwendungen für den EEG- und den KWKG­


Wälzungsmechanismus sowie die Entgelte für dezentrale Einspeisung gemäß § 18 


StromNEV dargestellt. 


1.1.1 .2.1. Nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 


Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung 


aus dem nach dem Gesetz aufgenommenen und vergüteten Strom aus Erneuerba­


ren Energien bundesweit gleichmäßig verteilt wird. Dies wird durch den EEG­


Wälzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der 


EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergütet ihn nach den im Erneuerbare­


Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Sätzen. In der zweiten Stufe leitet der 


Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen 


Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und erhält von diesem einen finanziellen Aus

·•.. 


­
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gleich . Die Aufwendungen aus Zahlungen an die Betreiber von EEG-Anlagen ent­


sprechen dabei den Erträgen aus dem finanziellen Ausgleich. 


Die Differenz in Höhe von - ist auf periodenfremde Effekte zurückzuführen. Dif­


ferenzen, die aus Abgrenzungen im Jahresabschluss entstehen (periodenfremde 


Effekte), werden über die Aufwandsseite neutralisiert. Die angegebene Kostenpositi

on in Höhe von st verändert um nzusetzen. 


Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan­


lagen nach EEG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussba­


re Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 1 ARegV (vgl. Kapitel 7). 


1.1 .1.2.2. Nach KWK-G 

Das KWK-G fördert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge­

setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme. Zur bundesweiten Vergleich

mäßigung der KWK-G-Förderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes 

Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet, 

KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen erzeugten 

KWK-Strom abzunehmen. Die Vergütung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich 

aus dem Preis für den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei

gentlichen KWK-Förderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor

gelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Erträge des Verteilernetzbetreibers aus 

dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird 

vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 

wurde. Geringfügige Über- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf 

aus. 

Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an einen 

Dritten (z. B. Stromhändler) verkaufen. In diesem Fall erhält er vom Netzbetreiber 

lediglich den KWK-Zuschlag vergütet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vorge

lagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. 

Die Differenz in Höhe von - ist auf periodenfremde Effekte zurückzuführen. 

Differenzen, die aus Abgrenzungen im Jahresabschluss entstehen (periodenfremde 

Effekte), werden über die Aufwandsseite neutralisiert. Die angegebene Kostenpositi

on in Höhe von anzusetzen. 

­

­

­

­

­

­
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Bei Autwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan

lagen nach KWKG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfluss

bare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 1 ARegV (vgl. Kapitel 7). 

1.1.1 .2.3. Nach § 18 StromNEV 

Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom 


Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder Um­


spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht. 


Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge­


schlossenen Geschäftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten 


zu berücksichtigen. 


Der Ansatz der vermiedenen Netzentgelte ist aus der Anlage 1 ersichtlich. Bei Auf­


wendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 


nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beein­


flussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 8 ARegV (vgl. Kapitel 7). 


1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 

Die Aufwendungen für Einspeisemanagement - Maßnahmen umfassen die Entschä

digungszahlungen nach § 11 EEG. Gemäß§§ 11 und 12 EEG können Netzbetreiber 

bei einer Netzüberlastung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 11 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 Buch

stabe a EEG in die Einspeiseleistung von Stromerzeugungsanlagen, die nach dem 

EEG oder dem KWKG gefördert werden, eingreifen, um die störende Netzüberlas­

tung zu beseitigen. Die von der Regelung nach § 11 EEG betroffenen Betreiber von 

Stromerzeugungsanlagen erhalten hierfür eine Entschädigung. 

1.1.1.3. Betriebsverbrauch 

Die Position umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur eigenbetrieblichen Nut­

zung verwendet. Dieser auf tatsächlich gemessenen Werten beruhende Letztver

brauch (Strom, Gas, Wasser etc.) muss durch Rechnungsstellung nachweisbar sein. 

Der Stromverbrauch muss dabei den Effizienzanforderungen insoweit genügen, als 

dass keine überhöhten Strombeschaffungspreise in die Kalkulation Eingang finden. 

Als Vergleichsmaßstab ist das Beschaffungspreisniveau der Verlustenergie gemäß 

FSV Verlustenergie für das Jahr 2011 heranzuziehen. 

­

­

­

­

­
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1.1.1.4. Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreis bzw. Aufwendungen für den 
Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen 

Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen stehen bei Kunden 1 deren Leistungswerte 

aus Gründen der Kosteneffizienz nicht gemessen sondern prognostiziert werden, vor 

der Aufgabe, ein geeignetes Verfahren zum Ausgleich ggf. entstehender Abweichun­

gen von den standardisierten Lastprofilen (Standardlastprofile) festzulegen. Die Be­

treiber von Elektrizitätsverteilernetzen wählen zwischen dem synthetischen oder dem 

analytischen Verfahren. 

Beim analytischen Lastprofil prognostizieren der oder die Stromhändler die erwarte­

ten Lastprofile ihrer Kleinkunden und speisen danach Strom ins Netz ein. Die Be­

rechnungen des Verteilernetzbetreibers erfolgen jedoch erst nach der Lieferung. Das 

analytische Lastprofil hat für den Netzbetreiber den Vorteil, dass die gesamte Klein­

kundenlast auf die Stromhändler aufgeteilt wird. Beim analytischen Verfahren entste­

hen keine Kosten für den Netznutzer. 

Das synthetische Lastprofil ordnet statistisch ermittelte Lastprofile bestimmten Klein­

kundengruppen nach spezifischen Verbrauchsmustern zu. Die Stromhändler speisen 

Elektrizität auf der Grundlage der Summen dieser synthetischen Lastprofile ein. Beim 

synthetischen Verfahren entstehen ggf. Kosten in Höhe der Leistungsabweichung. 

Die Mehr- oder Mindermengen sind hingegen zwischen Netzbetreiber und Händler 

abzurechnen und somit für die Netzkosten neutral. 

Vor dem Hintergrund, dass der Netzbetreiber beim analytischen Verfahren alle Kos­

ten auf die Händler überwälzen kann und somit die Netzentgelte nicht belastet wer­

den, erscheint es unter Effizienzgesichtspunkten zumindest fragwürdig, ob überhaupt 

Kosten für diese Position in den Netzentgelten berücksichtigt werden können. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass aus Differenzbilanzkreisabweichungen sowohl 

Kosten als auch Erlöse generiert werden können. Je nachdem, ob der Differenzbi­

lanzkreis über- oder unterspeist ist, muss die überschüssige Energie verkauft oder 

die benötigte Energie gekauft werden. Erlöse können beispielsweise dann entstehen, 

wenn die Ausgleichsenergiemenge zum Abbau des Überschusses größer ist als die 

Ausgleichsenergiemenge zum Schließen der Lücke. Erlöse entstehen auch dann, 

wenn der Verkaufspreis höher ist als der Kaufpreis. Die Beschlusskammer geht da­

von aus, dass sich Kosten und Erlöse im Zeitverlauf in etwa ausgleichen. Aus die­

sem Grund hält es die Beschlusskammer für sachgerecht, zu Gunsten wie zu Un­

gunsten des Netzbetreibers keine Erlöse oder Kosten bei der Bestimmung des Aus­

gangsniveaus zu berücksichtigen. Dementsprechend wurde die angegebene Kos­
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tenposition in Höhe von gekürzt. Eventuell vorhandene Erlöse wurden 

ebenfalls gekürzt (siehe Position 5.7.4). 

1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 

Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind insbesondere Aufwendun

gen an vorgelagerte Netzbetreiber, Aufwendungen für Blindstrom, für überlassene 

Netzinfrastruktur, für singulär genutzte Betriebsmittel, für durch Dritte erbrachte Be­

triebsführung und für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistun­

gen dargestellt. 

1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

Der Ansatz der Aufwendungen an den vorgelagerten Netzbetreiber ist aus der Anla­


ge 1 ersichtlich. Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich 


dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 


Nr. 4 ARegV (vgl. Kapitel 7). 


Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten für Leistung, Arbeit, 


Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen: 


• Aufwendungen für Netzreservekapazität (vgl. 1.1.2.1 .a.) 

• Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (1.1 .2.1.b.) 

• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung (1 .1.2.1.c.) 

• Aufwendungen für Blindstrom (1 .1.2.2.) 

• Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel (1 .1.2.4.) 

1.1.2.1.a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 

Netzbetreiber haben die Möglichkeit, Netzreserve beim vorgelagerten Netzbetreiber 

zu bestellen und in Anspruch zu nehmen, um höhere vorgelagerte Netzkosten auf­

grund von Leistungsspitzen wegen des Ausfalls von dezentralen Erzeugungsanlagen 

oder von Betriebsmitteln zu vermeiden. Es besteht also ein unmittelbarer Zusam­

menhang zwischen der Jahreshöchstlast und den Aufwendungen für Netzreserveka­

pazität. Die in der Erlösobergrenze enthaltenen Ansätze sollen wertmäßig dem Be­

trag entsprechen, der dem Netzbetreiber vom vorgelagerten Netzbetreiber für die 

Vorhaltung und Inanspruchnahme von Netzreservekapazität in Rechnung gestellt 

wird. 

­
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Bei Aufwendungen für Netzreservekapazität handelt es sich dem Grunde nach um 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4 ARegV (vgl. Ka­

pitel 7). 

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 

Die Position ergibt sich aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen Netzbetreibern, 

die direkt miteinander verbundene Netze der gleichen Netz- oder Umspannebene 

gemäß§ 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV betreiben. Der Leitfaden der Beschlusskammer 8 

zur Findung sachgerechter Sonderregelungen in den Fällen der Kostenwälzung nach 

§ 14 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ist zu beachten. Der Nachweis, dass die Vorausset­

zungen für die Anwendung des § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV vorliegen, ist durch den 

Netzbetreiber zu erbringen. 

Bei Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) handelt es sich dem 

Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4 

ARegV (vgl. Kapitel 7). 

1.1.2.1.c. davon Aufwendungen für unterspannungsseltige Messung 

Bei unterspannungsseitiger Messung wird durch den vorgelagerten Netzbetreiber ein 

Aufschlag auf die Arbeitsmenge oder den Arbeitspreis vorgenommen, um die mit der 

Transformation verbundenen Stromverluste zu decken. Die korrespondierenden Er­

löse des vorgelagerten Netzbetreibers werden bei diesem bei der Bestimmung des 

Regulierungskontosaldos abgeglichen. 

Bei Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung handelt es sich dem Grunde 

nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4 ARegV 

(vgl. Kapitel 7). 

1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom 

Durch lange Transportwege oder durch den Einsatz von Kondensatoren oder Spulen 

kann es zu einer Phasenverschiebung kommen. Bei Einsatz von Spulen tritt nach 

Anlegen einer Wechselspannung der Strom verspätet auf (induktive Blindleistung). 

Bei Kondensatoren tritt sofort der gesamte Strom auf, die Spannung muss sich aber 

erst aufbauen. Legt man Wechselspannung an, eilt die Spannung dem Strom nach 

(Kapazitive Blindleistung). Werden bei der Phasenverschiebung Grenzwerte über­

schritten (i.d.R. Phasenverschiebung 25", d.h. Wirkleistung ;::; 90 %), muss der Netz­

betreiber ein Entgelt an den vorgelagerten Netzbetreiber bezahlen. 
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Bei Aufwendungen für Blindstrom handelt es sich dem Grunde nach um vorgelagerte 

Netzkosten im Sinne des§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV. 

1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Unter der Position „Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur" sind regelmä­

ßig die sog. Pachtentgelte für die Überlassung betriebsnotwendiger Anlagegüter zu 

erfassen. Solche Aufwendungen entstehen dann, wenn der Netzbetreiber ganz oder 

teilweise nicht Eigentümer des entsprechenden Anlagevermögens ist, sondern ihm 

dieses aufgrund einer schuldrechtlichen Vereinbarung („Pachtvertrag") vom Eigen­

tümer zur Nutzung, d. h. für die Zwecke des Netzbetriebs, überlassen wird . Die aus 

der Überlassung des Anlagevermögens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden 

Kosten („Pachtzins") sind nur bis zu der Höhe anerkennungsfähig, wie sie anfielen, 

wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. Maßgeblich sind somit die 

Kapitalkosten des durch den Verpächter eingesetzten Kapitals (Abschreibungen, 

Zinsen und Gewerbesteuer). Für die Kalkulation ist damit die Kapitalstruktur und der 

Gewerbesteuerhebesatz des Verpächters maßgeblich, Fremdkapitalzinsen und Bau­

kostenzuschüsse sind zu berücksichtigen. Grundlage der Prüfung und damit einer 

Anerkennung von Kosten sind die eingereichten Verpächterbögen. 

1.1.2.4. Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 

Nach § 19 Abs. 3 StromNEV wird für bestimmte Anschlusssituationen (singulär ge­

nutztes Betriebsmittel) ein gesondertes Entgelt definiert. Es handelt sich um ein sin­

gulär genutztes Betriebsmittel, wenn „ein Netznutzer sämtliche in einer Netz- oder 

Umspannebene von ihm genutzten Betriebsmittel ausschließlich selbst nutzt". Das 

kann z.B. ein Transformator sein, der nur von einem Kunden genutzt wird und der ihn 

mit dem 380-kV-Höchstspannungsnetz verbindet. In diesem Fall wird ein nach den 

gesetzlichen Vorgaben zur Bestimmung eines ,,angemessenen Entgelts" ermittelter 

Wert festgelegt. Bei Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel handelt es 

sich dem Grunde nach um vorgelagerte Netzkosten im Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4ARegV. 

1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung betreffen re.gelmäßig Ver­

tragsgestaltungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dritte erbrachten Dienst­

leistungen sind nach § 4 Abs. 5a StromNEV maximal in der Höhe anzusetzen, wie 

sie anfielen, wenn der Netzbetreiber die Leistungen selbst erbringen würde. 
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Grundlage der Prüfung der durch verbundene Unternehmen erbrachten Betriebsfüh­

rung ist der jeweils eingereichte Dienstleistungsbogen für die sieben wertmäßig größ­

ten Dienstleistungsverträge mit verbundenen Unternehmen i. S. d. § 6 b Abs. 2 

EnWG. Maßgeblich für die Anerkennung der durch die Dienstleistung verursachten 

Kosten sind somit die Kalkulationsmaßstäbe nach der StromNEV. 

Darüber hinaus müssen die Dienstleistungsverträge einem Fremdvergleichsmaßstab 

standhalten. Die Marktgerechtigkeit der in Ansatz gebrachten Vergütungssätze ist 

vom Netzbetreiber darzulegen und zu beweisen. 1. d. R. hat der Netzbetreiber in 

nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren, dass er Preisvergleiche angestellt hat 

bzw. die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen im Wege der Ausschreibung erfolgt 

ist. Zudem darf die durch Dritte erbrachte Betriebsführung kostenseitig natürlich nicht 

den Wert übersteigen, der zuvor bei eigener Bewirtschaftung durchgriff. 

1.1.2.6. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhal­

tungsleistungen 

Für die Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleis­

tungen sind die gleichen Maßstäbe heranzuziehen wie für Aufwendungen für durch 

Dritte erbrachte Betriebsführung. Es gelten daher die Ausführungen zu 1.1.2.5 ent­

sprechend. 

1.2. Personalkosten 

Personalkosten setzen sich aus den Kosten für Gehälter und Löhne (Lohnkosten), 

aus den Kosten für soziale Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB (Arbeitgeberan­

teile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, Arbeiterren­

ten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und aus den frei­

willigen Personalnebenkosten gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB (Aufwendungen 

für Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an Pensionskassen, 

Gratifikationen, Werkküchen, Werkswohnungen, Unterstützungseinrichtungen, Aus­

gaben für kulturelle und sportliche Förderung der Belegschaftsmitglieder) zusammen. 

Anerkennungsfähige Personalkosten müssen sich immer auf einen Arbeitnehmer 

des Stromnetzbetreibers und das Jahr 2011 beziehen. 

1.2.1. Löhne und Gehälter 

Unter der Position Löhne und Gehälter werden die Bruttobeträge der Arbeitsentgelte 

zusammengefasst. Zu Löhnen und Gehältern gehören alle Vergütungen, die die Be­

legschaftsmitglieder (Arbeiter und Angestellte) und Geschäftsführer sowie Mitglieder 
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des Vorstands erhalten, gleichgültig in welcher Form sie gewährt werden, also auch 

Sachbezüge, Aufwandsentschädigungen etc. Die Buchung von Löhnen und Gehäl

tern erfolgt auf bes. Aufwandskonten als Teil der Personalkosten. Belege für berech­

nete und gezahlte Löhne und Gehälter können Lohnlisten und Gehaltslisten sein. 

Der Betrag ist in der Regel der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen, entwe

der 

• 	 beim Gesamtkostenverfahren unter Personalaufwand, getrennt in 

(1) Löhne und Gehälter sowie 

(2) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstüt

zung 

oder 

• 	 beim Umsatzkostenverfahren separiert aus den Positionen Herstellungskosten, 

Vertriebs- und Verwaltungskosten. 

Kosten aus der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstä

tigkeit, Kosten aus der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und 

Kosten von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

Betriebsangehörigen betreffen teilweise Lohnbestandteile. Diese Positionen sind un

ter 1.2.1. aufgeführt. Keinen Lohn stellen hingegen betriebliche und tarifvertragliche 

Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen dar, soweit diese in der Zeit vor dem 31 . 

Dez. 2008 abgeschlossen worden sind. Diese Position ist daher regelmäßig neu zu

zuordnen. Bei allen Positionen ist zu beachten, dass die Kosten das übliche Maß 

nicht überschreiten dürfen. 

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un­

terstützung 

Die Position setzt sich zusammen aus Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB (Ar­

beitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, 

Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und 

aus den freiwilligen Personalnebenkosten gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB 

(Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an Pen

sionskassen, Gratifikationen, Werkküchen , Werkswohnungen, Unterstützungseinrich­

­

­

­

­

­

­

­
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tungen, Ausgaben für kulturelle und sportliche Förderung der Belegschaftsmitglie­

der). 

1.2.2.1 Altersversorgung 

Gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB können Aufwendungen für die Altersversor­

gung der Netzmitarbeiter entstehen; die ggf. für die Kalkulation von Bedeutung sind . 

Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Übernahme jeglicher Aufwendungen in 

die Betrachtung. Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung) sind der Höhe nach anerkennungsfähig, 

wenn sie zu den Personalkosten in einem angemessenen Verhältnis stehen. in effi­

zienter und strukturell vergleichbarer Netzbetreiber (§ 21 Abs. 2 EnWG) ist unter 

Wettbewerbsgesichtspunkten gezwungen, sich an den im Wettbewerb über den Er­

lös durchsetzbaren Personalzusatzkosten zu orientieren. Insbesondere die betriebli­

chen Altersversorgungsmaßnahmen und Aufwendungen für Vorruhestandsregelun­

gen werden dadurch auf ein wettbewerbliches Maß begrenzt. Die Ansprüche der Ar­

beitnehmer selbst werden durch diese Prüfung nicht betroffen. 

Die Finanzmittel der gesammelten jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen für 

Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation Netzkosten mindernd in 

Ansatz zu bringen, siehe hierzu 3.1.4.2.1. 

1.2.2.2 Soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

Kosten für soziale Abgaben bzw. sonstige Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB 

(Arbeitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, 

Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) sind 

ggf. berücksichtigungsfähig, insofern die entsprechenden Aufwendungen dem Effi­

zienzgedanken Rechnung tragen. 

1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Fremdkapitalzinsen sind gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV in ihrer tatsächlichen Auf­

wandshöhe zu berücksichtigen, höchstens jedoch in der Höhe kapitalmarktüblicher 

Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen. Mit dem zweiten Halbsatz dieser Rege­

lung hat der Verordnungsgeber § 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert, nach dem bilan­

zielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen sind, als 

sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen. 
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Dabei ist auf die Kreditbedingungen im Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Kredi­

tes abzustellen. Zwar kann es vorkommen, dass eine Kreditaufnahme sich im Zeit­

verlauf als nicht vorteilhaft erweist, weil das Marktzinsniveau nach der Kreditaufnah­

me gesunken ist. Ex ante ist aber eine solche Entwicklung in der Regel nicht sicher 

erkennbar. Im Zweifel hat der Netzbetreiber darzulegen, dass seine individuellen 

Kreditkonditionen im Zeitpunkt der Kreditaufnahme den damals gültigen Kreditkondi­

tionen entsprachen. Zur Prüfung der Angemessenheit sind hierfür Plausibilisierungs­

zinssatzreihen von der Beschlusskammer herangezogen worden, die erhöht um ei­

nen Relevanzabstand die Zinsreihe (vgl. Ausführungen zur Eigenkapitalverzinsung) 

widerspiegeln, die sich an § 7 Abs. 7 StromNEV orientiert. Somit ergeben sich die 

Plausibilisierungszinssatzreihen aus dem Mittelwert der von der Deutschen Bundes­

bank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emit­

tenten - Anleihen der öffentlichen Hand, der Umlaufsrendite festverzinslicher Wert­

papiere inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls) und der 

Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe 

und der Addition eines Relevanzabstandes in Höhe von 0, 1%. Kreditkosten , die aus 

einer Kreditaufnahme mit Festzinsvereinbarung resultieren, sind grundsätzlich anzu­

erkennen, auch wenn zwischenzeitl ich das Marktzinsniveau niedriger liegt, es sei 

denn, dass eine Umfinanzierung unter Berücksichtigung etwaiger Vorfälligkeitsent­

schädigungen zu geringeren Kreditkosten führen würde. 

Die im Tabellenblatt „A5. Darlehensspiegel 11 11 von dem Netzbetreiber eingetragenen 

Beträge für „Zinsen und ähnliche Aufwendungen" werden mit Hilfe der genannten 

jahresindividuellen Zinssatzreihen plausibilisiert. Die Beschlusskammer geht davon 

aus, dass die zu den genannten Beträgen korrespondierenden Zinssätze überhöht 

sind, wenn diese über den Plausibilisierungszinssatzreihen liegen. In diesem Fall 

wird der jeweilige von der Beschlusskammer ermittelte Referenzzinssatz zu Bestim­

mung der anzuerkennenden Fremdkapitalzinsen verwendet. Um die durchschnittli­


che Zinsbelastung des Kalenderjahres 2011 festzustellen, wird anhand der Angaben 


im Tabellenblatt 1A5. Darlehensspiegel 11" zudem das durchschnittlich gebundene 


Kapital des Kalenderjahres 2011 für das jeweilige Darlehen herangezogen. 


Die sich somit aus den einzelnen Unterpositionen der Position „1.3. Zinsen und ähn­


liche Beträge" ergebenden Kürzungsbeträge werden in der Position „1.3.3. gegen­


über Kreditinstituten11 in Summe verbucht. 
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1.3.1. gegenüber verbundenen Unternehmen 

Kreditaufnahmen des Netzbetreibers bei assoziierten Unternehmen bedürfen stets 

einer kritischen Überprüfung. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Kreditkosten als auch 

der gewählten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen Volumina. Es gelten auch 

insoweit die zuvor beschriebenen Grundsätze. Bei der Kreditaufnahme des Netzbe

treibers bei einem assoziierten Unternehmen trifft jedoch den Netzbetreiber eine ver

stärkte Nachweislast hinsichtlich der Marktüblichkeit der Kreditbedingungen. 

1.3.2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Es gelten die Ausführungen zu Ziffer 1.3. und 1.3.1. entsprechend. 

1.3.3. gegenüber Kreditinstituten 

Zinsen für Kreditaufnahmen von nicht mit Netzbetreibern verbundenen Kreditgebern 

sind grundsätzlich zu berücksichtigen, es sei denn dass dem Netzbetreiber günstige­

re Kreditaufnahmemöglichkeiten im Zeitpunkt der Kreditaufnahme zur Verfügung 

standen. Sollten sich bei der Prüfung entsprechende Anhaltspunkte ergeben, muss 

der Netzbetreiber darlegen, dass keine günstigere Finanzierungsmöglichkeit be­

stand. Aus der beschriebenen Prüfung des eingereichten Darlehensspiegels ergibt 

sich für das am 30.05.2005 aufgenommene Fälligkeitsdarlehen ein zum Zeitpunkt 

der Darlehensaufnahme überhöhter Zinssatz. Die berücksichtigungsfähigen Beträge 

sind in der folgenden Tabelle dargestellt: 

Die anerkennungsfähigen Zinsen errechnen sich dabei aus dem Mittelwert der Rest

schuld zum 01 .01 .2011 und der Restschuld zum 31 .12.2011 multipliziert mit dem 

maximal zulässigen Zinssatz, soweit die vom Netzbetreiber angegebenen Zinssätze 

darüber liegen. Aus der Prüfung des Darlehensspiegels ergeben sich anerkennungs­

fähige Fremdkapitalzinsen in Höhe von - Aus diesem Grund wird die ange­

gebene Kostenposition in Höhe von 

angesetzt. 

1.3.4. Sonstiges 


Zu der Thematik Rückstellungen siehe die Ausführungen unter 3.1.4.2.1. 


­

­

­
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1.4. Sonstige Steuern 

Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV sind alle Steuern, die in 

der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 41 7/07, S.51). Dem­

entsprechend unterfallen etwa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuern 

dem Grunde der Regelung des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV. Die kalkulatorische Ge­

werbesteuer gemäß § 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11 Abs.2 S.1 

Nr.3 ARegV dar. 

1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten aufwandsgleiche Kosten für 

Konzessionsabgaben, Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebüh­

ren und Beiträge, Versicherungen, Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften, Post 

und Fracht, Rechts- und Beratungsleistungen, Sponsoring, Werbung , Spenden, Rei­

sen und Auslösungen, Bewirtung und Geschenke, Wartung und Instandsetzung, Ein­

zelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen, Zahlungen an Städte 

oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV sowie für Sonstiges. Die 

Beurteilung der Sachgerechtigkeit und Effizienz der jeweiligen Kostenansätze sind 

einer Einzelfallprüfung vorbehalten. Soweit abweichende Aspekte oder verallgemei­

nerungsfähige Grundsätze bei der Prüfung berücksichtigt wurden, sind diese im Fol­

genden ergänzend erläutert. 

1.5.1. Konzessionsabgaben 

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die Ein­

räumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und 

den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern 

im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position 

ist ertrags- (s.u.) und aufwandsseitig zu neutralisieren (Ansatz in jeweils gleicher Hö­

he). 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von 

anzusetzen. 

Bei Konzessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht be­

einflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV (vgl. Kapitel 7). 
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1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Bei­

träge 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, 

Gebühren und Beiträge zu verbuchen. Die Vereinbarung marktüblicher Ansätze ist 

vom Netzbetreiber darzulegen. 

1.5.3. Versicherungen 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Versicherungen (Sach- und Haftpflichtversicherungen) 

zu verbuchen. 

1.5.4. Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften zu verbu­

chen. 

1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen (Porto-)Kosten für Post, Fracht und ähnliche Leistungen zu verbu­

chen. 

1.5.6. Rechts- und Beratungskosten 

Rechts- und Beratungskosten müssen einem Fremdvergleichsmaßstab standhalten. 

Die Netzbetreiber sind verpflichtet, gerade im Bereich der fortlaufenden Mandatie­

rung von Beratungsleistungen günstige Konditionen zu vereinbaren bzw. Preisver­

gleiche anzustellen. Für andere Beratungskosten ist insbesondere darzulegen, dass 

die Beratungsleistungen sinnvolle Beratungsinhalte umfassen und die vereinbarten 

Vergütungen dem Marktniveau entsprechen. Alle Beratungsleistungen müssen sich 

auf den Netzbetrieb beziehen, daher ist auf die Abgrenzung zu anderen Aktivitäten 

zu achten. 

1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden 

Der Netzbetreiber hat für die Sponsoring, Werbung und Spenden insgesamt einen 

Betrag in Höhe vo~geltend gemacht. Die Aufwendungen für Sponsoring, Wer­

bung und Spenden sind nicht zu berücksichtigen. Es handelt sich bei den geltend 

21 



gemachten Aufwendungen für Sponsoring, Werbung und Spenden generell um Kos­

ten , die keinerlei Bezug zum Netzbetrieb aufweisen (vgl.§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV). 

Sponsoring, Werbung und Spenden sind, soweit sie als Kundenbindungsinstrumente 

eingesetzt werden, in der Netzentgeltkalkulation nicht berücksichtigungsfähig. Aus 

der natürlichen Monopolstellung des Netzbetreibers ergibt sich, dass solche Aufwen­

dungen ihren im wettbewerblichen Umfeld bestehenden Zweck in der Monopolsitua­

tion von vorneherein nicht erreichen können, da die Netznutzer regelmäßig keine 

Wahlmöglichkeit zwischen konkurrierenden Netzbetreibern haben. Der mit Werbeak­

tivitäten verbundene Imagegewinn ist- bedingt durch das Monopol eines Netzbetrei­

bers - für den Elektrizitätsnetzbetrieb nicht erforderlich. Die Vorteile, sofern sie nicht 

ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher beim assoziierten Vertrieb. Hiervon werden 

Aufwendungen für sog. aufgabenorientierte Kommunikation (Personalwerbung, ge­

setzliche Veröffentlichungspflichten etc.) nicht erfasst. Die Beschlusskammer hat aus 

diesem Grund die angesetzten Kosten in Höhe von - vollständig gekürzt. 

1.5.8. Reisekosten und Auslösungen 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Reisen und Auslösungen zu verbuchen. 

1.5.9. Bewirtung und Geschenke 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes 

nachweislich betriebsnotwendigen Kosten für Bewirtung und Geschenke zu verbu­

chen. 

1.5.10. Wartung und Instandsetzung 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Wartung und Instandsetzung zu verbuchen. Bei der 

Wartung und Instandsetzung ist von kontinuierlichen Prozessen langlebiger Wirt­

schaftsgüter auszugehen. 

1.5.11. Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 

Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen sind nur dann be­

rücksichtigungsfähig, wenn sie eindeutig dem Netzbetrieb zugeordnet werden kön­

nen. In der Regel sind dies Abschreibungen auf nicht geleistete Hausanschlusskos­

ten und Baukostenzuschüsse sowie Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen 

aufgrund der Zahlungsunfähigkeit eines Händlers. In keinem Fall können Forde­
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rungsausfälle des Vertriebs gegen Endkunden anteilig ins Netz auch i.R.v. Pau­

schalwertberichtigungen geschlüsselt werden. Das Risiko des Forderungsausfalls 

der Endkunden trägt der 11 assoziierte" Vertrieb. Bestünde die Möglichkeit Forde­

rungsausfälle anteilig auf den Netzbetrieb zu übertragen, würde dies zu einer 

Quersubventionierung und Benachteiligung von Dritthändlern führen, da der Netzbe­

trieb keine Forderungsausfälle von Dritthändlern übernehmen würde. 

Kosten, die unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf 

Forderungen geltend gemacht werden, sind im Übrigen nur dann berücksichtigungs­

fähig, wenn es sich um Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen handelt. 

Uneinbringliche Forderungen liegen vor, wenn es sich um einen endgültigen Forde­

rungsausfall handelt, d. h. die Beitreibung des Forderungsbetrages erfolglos abge­

schlossen wurde (bspw. fruchtlose Zwangsvollstreckung oder Insolvenzverfahren 

mangels Masse eingestellt). Darüber hinaus steht die Existenz einer Versicherung 

gegen Forderungsausfälle einer Kostenanerkennung von Abschreibungen auf unein­

bringliche Forderungen entgegen. Das Vorliegen uneinbringlicher Forderungen ist 

vom Netzbetreiber ausführlich, unter Nennung der Firma des Debitors, der Höhe des 

Forderungsausfalls, der durchgeführten Maßnahmen im Rahmen der versuchten Bei­

treibung etc. darzulegen. 

1.5.12. Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 

StromNEV 

In dieser Position sind die Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von 

§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handelt es sich um dauer­

haft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. Sb ARegV (vgl. Kapitel 

7). 

1.5.14. Im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 

Siehe Kapitel 7. 

1.5.15. Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

Siehe Kapitel 7. 

1.5.16. Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

Betriebsangehörigen 

Siehe Kapitel 7. 
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2. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermittlung 
der kalkulatorischen Abschreibungen 

Planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen 

werden in der Abschreibung erfasst. Die für die Netzentgeltkalkulation maßgebliche 

Abschreibung ist jedoch anders als bei aufwandsgleichen Kosten im Sinne der §§ 4 

und 5 StromNEV nicht wertmäßig aus der GuV übertragbar. Diese wird stattdessen 

auf Grundlage des § 6 StromNEV rein kalkulatorisch ermittelt und ersetzt somit den 

handelsbilanziellen Wert. Damit wird die Gewährleistung eines langfristig angelegten, 

leistungsfähigen und zuverlässigen Netzbetriebs gesichert: Die Wertminderung der 

betriebsnotwendigen Anlagegüter ist als Kostenposition bei der Ermittlung der Netz­

kosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 StromNEV). 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Ei

genkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibun­

gen ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach Anlagegütern, die 

vor dem 01.01.2006 aktiviert wurden (Altanlage), und Anlagegütern, die ab dem 

01.01.2006 aktiviert wurden (Neuanlage). 

Bei Altanlagen werden für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (ma

ximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen herangezogen 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung 

der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für den fremdfi

nanzierten Anteil des Anlagevermögens bilden die jeweiligen historischen Anschaf

fungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gern. § 6 Abs. 4 Strom­

NEV ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­


ten nach der linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 


StromNEV) zu ermitteln. 


Dementsprechend sind zunächst die originären historischen Anschaffungs- und Her­


stellungskosten zu identifizieren. Netzkäufe und vergleichbare Fallgestaltungen dür­


fen nicht dazu führen, dass diese Berechnungsgrundlagen verfälscht werden. Daher 


ist sicherzustellen, dass derartige Wertansätze nicht an die Stelle der originären An­


schaffungs- und Herstellungskosten treten und die Meldungen der Anschaffungs­


und Herstellungskosten von eventuellen Kaufpreisen etc. ggf. bereinigt werden. An­


schließend sind aus den originären historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

­

­

­

­
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ten mithilfe von Preisindizes Tagesneuwerte zu bestimmen, um die eigenfinanzierten 

Abschreibungsanteile der Altanlagen berechnen zu können. Aus der gewichteten 

Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen zu Tagesneuwerten und zu 

Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Restwerten der Neuanlagen wird 

schließlich die kalkulatorische Jahresabschreibung bestimmt. 

2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 

StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie 

den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 Abs. 3 

und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Begründung 

der erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese Vorgabe ver­

bietet es grundsätzlich, Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch eine Rück­

rechnung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 

Einbeziehung qualitativer Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. Das Mengengerüst darf somit nur in Betrieb 

befindliche Vermögensgegenstände umfassen. 

Nicht aktivierten sondern z.B. Ober lnstandhaltungsaufwand finanzierten Vermö­

gensgegenständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt 

werden muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder verdient wur­

den, ist der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten zu belasten. Dementsprechend sind Ansätze der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten seit 2006 dahingehend zu beleuchten, ob das Prinzip der Bilanz­

stetigkeit bzw. der Bewertungsstetigkeit Berücksichtigung fand. Die aufgrund des 

Entfallens einer jährlichen Prüfung eröffnete Möglichkeit, Aktivierungswahlrechte 

stärker als bisher zu nutzen und lnstandhaltungsaufwand zu aktivieren darf nicht zu 

gestalteten Mehrkosten führen. Der ersparte Aufwand würde sonst zweimal zurück 
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vergütet, zunächst in der nicht durch Effizienzsteigerungen unterschrittenen Erlös­

obergrenze und dann in Form erhöhter Kapitalkosten (sog. OPEX-CAPEX-Switch). 

2.1.1 Übergang von Netzen 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen für den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gern. § 6 Abs. 4 

StromNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung 

erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten {„historische Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten") auszugehen. § 6 Abs. 6 StromNEV untersagt eine 

Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte, 

insbesondere auch im Falle einer Veränderung der ursprünglichen Abschreibungs­

dauer. Nach der ausdrücklichen Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV gilt das Verbot 

der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Anderung der Eigentumsverhältnisse 

oder der Begründung von Schuldverhältnissen. In den genannten Vorschriften 

kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass ein Netzkauf oder 

vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung der berücksichtigungsfähigen 

Netzkosten führen darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer 

an möglichst geringen Netzkosten den Vorrang eingeräumt. Ihre sachliche Grundla­

ge findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der Energieversor­

gungsnetze als natürliche Monopole, die den Netznutzern regelmäßig keine wettbe­

werblichen Ausweichmöglichkeiten lassen. Die Vorschrift geht auch schon aufgrund 

ihrer systematischen Stellung den Übergangsregelungen des § 32 StromNEV vor. 

D.h. unabhängig von den zugrunde gelegten Nutzungsdauern, unabhängig von der 

Änderung von Eigentumsverhältnissen oder der Begründung von Schuldverhältnis­

sen, darf kein Vermögensgegenstand mehr als genau einmal in Ansatz gebracht 

werden. 

Für den Fall von Netzkäufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch 

eines Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kauf­

preis für erworbene Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW 

Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 StromNEV dütien die Abschreibungs­

grundlagen nicht verändert werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt 

nur einmal und ohne Erhöhung der Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden 

kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV stellt überdies ausdrücklich klar, dass 

das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Falle eines Eigentümerwechsels 

gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veränderung der Abschreibungsgrundlage 

explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen „Kaufering"­
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Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit für die 

StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.) 

2.1.2 Veränderung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. 

Entscheidend bei den für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist es, dass 

sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 

Abs. 3 und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Be­

gründung der erstmalig aktivierten originären Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Neubewertungen und Umbuchungen sind für die kalkulatorische Bewertung in der 

StromNEV unzulässig, um das Abschreibungsverbot unter Null nach § 6 Abs. 5 

StromNEV und § 6 Abs. 7 StromNEV sicherzustellen. Dementsprechend werden in 

der StromNEV-Kalkulation - dem Gedanken des Ersatzes der HGB-Regeln durch die 

Kalkulationsvorgaben folgend - sämtliche Veränderungen, z.B. aufgrund erlaubter 

degressiver oder anderer Sonderabschreibungen, grundsätzlich unzulässig. Lediglich 

wenn ein Wirtschaftsgut die Sphäre der Regulierungsbasis durch Ausscheiden aus 

dem Anlagevermögen verlässt, ist die Berechnungsgrundlage originärer Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten außer Ansatz zu bringen. Analog sind auch sämtliche 

nachträgliche Veränderungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht be­

rücksichtigungsfähig. Diese gelten als neue originäre Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten der jeweiligen Anlagengruppe im Jahr der erstmaligen Aktivierung. Die 

einmal gewählte Nutzungsdauer und das ursprüngliche Zugangsjahr sind unverän­

dert fortzuführen, um das in § 6 Abs. 5 und § 6 Abs. 7 StromNEV vorgegebene Ver­

bot von Abschreibungen unter Null umzusetzen. 

Neben den originären Anschaffungs- und Herstellungskosten sind nach Maßgabe 

des § 6 Abs. 5 S. 2 StromNEV die jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die Restdauer ihrer kalkulatorischen Ab­

schreibung unverändert zu lassen. 
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Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2004 mit 

den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den 

jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rahmen des Beschlusses BKB-05/199 be­

reits geprüft und festgestellt und sind grundsätzlich unverändert fortzuführen, es sei 

denn Anlagenabgänge mindern den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den 

Anlagengruppen oder Veränderungen in den Zugangsjahren sind laut StromNEV­

Vorgaben insofern nicht nachzuvollziehen und unzulässig, da durch die entspre­

chenden Veränderungen bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte erneut in 

Ansatz gebracht werden könnten. Die Beschlusskammer ergänzt Zugänge im Anla­

gevermögen der Jahre 2007 - 2011 um die betriebsnotwendigen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. 

2.1.2.1 Abgänge im Anlagevermögen Altanlagen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig außer Betrieb genommener Vermö­

gensgegenstände sind nicht zeitgleich mit dem Ersatzvermögensgegenstand be­

rücksichtigungsfähig . Anlagengüter, die vorzeitig außer Betrieb genommen werden, 

führen insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten im Zeitpunkt der Errichtung und Begründung der erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese verlassen den Netzbetrieb. Die kalku­

latorische Nutzungsdauer endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und führt zu 

einer Sonderabschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts des Anlagengu­

tes, etwaige Erlöse aus der Veräußerung des Anlagengutes sind dabei Kosten min­

dernd anzusetzen. Die Beschlusskammer berücksichtigt insofern die Anlagenabgän­

ge in den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die korrespondierende Sonder­

abschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts, insoweit diese im Basisjahr 

auftritt. Schließlich sind auch Minderungen des Anteils des Stromnetzes an Anlagen­

gütern des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Versorgungsunternehmens 

als Anlagenabgang zu klassifizieren. 

Demzufolge legt die Beschlusskammer der Prüfrechnung grundsätzlich die histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten mit Stand der letzten Kostenprüfung 

mit den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu 

den jeweiligen Anlagengruppen - bereinigt um Netzzugänge oder -abgänge und An­

lagenabgänge - zugrunde. 
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2.1.2.2 Zugänge im Anlagevermögen Altanlagen 

Als nachträgliche Anschaffungskosten ist zu verstehen, dass die Anschaffungskosten 

einer Anlage z.B. durch Erweiterung oder Erneuerung nachträglich erhöht werden. 

Hierbei werden handelsrechtlich im Regelfall die nachträglichen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten im Zugangszeitpunkt der Errichtung und Begründung der ur­

sprünglichen Anlage erfasst. Kalkulatorisch sollten diese jedoch aufgrund der oben 

geschilderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs- und Herstellungskos

ten im Jahr der erstmaligen Aktivierung erfasst werden. 

2.2. Tagesneuwerte 

Die Anwendung von Indexreihen dient dazu, Kosten der anlagenspezifischen Inflati­

on bei der Netzentgeltkalkulation zu berücksichtigen. Indexreihen geben wieder, in­

wiefern sich Kosten der Wiederbeschaffung bestimmter Anlageguter im Zeitablauf 

entwickeln. Damit soll dem Netzbetreiber ermöglicht werden, das Anlagevermögen 

zu erhalten. Nicht zuletzt im politischen Kompromisswege sind unterschiedliche Be­

wertungsmaßstabe für Altanlagen (vor dem 01. 01 . 2006 aktiviert, Nettosubstanzer­

haltung) und Neuanlagen (Realkapitalerhaltung) vorgegeben worden . 

Für den eigenfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine 

Indizierung maßgeblich (§ 6 Abs. 1, Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 StromNEV). Der Tages­

neuwert wird von der Verordnung selbst definiert als der "unter Berücksichtigung der 

technischen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewer­

tungszeitpunkt" (§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Dieser aktuelle Anschaffungswert ist, so 

die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung der historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten zu ermitteln. 

Nachdem die Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des 

Energiewirtschaftsrechts vom 14.08.2013 in Kraft getreten ist (BGBI. 12013 Nr. 50, 

21 .08.2013, S. 3250 ff.) sind gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 StromNEV 

folgende Indexreihen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen: 

1. 	 für die Anlagengruppe der Grundstücksanlagen und Gebäude der Anlage 1 

die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude , Bauleistungen am Bauwerk, 

ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für 

die Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1 

­

29 



a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 70 Prozent und 

b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 

1000 Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 30 Prozent; 

3. 	 für die Anlagengruppe der Freileitungen der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 50 Prozent, 

b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 

1000 Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 15 Prozent und 

c) der Index Türme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) 

mit einem Anteil von 35 Prozent; 

4. 	 für die Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 35 Prozent und 

b) der Index für Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mi­

neralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeu­

gerpreise gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 65 Prozent; 

5. 	 für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1. 

Grundstücke der Anlage 1, ist die Indexreihe für Erzeugerpreise gewerblicher 

Produkte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 

2.3. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Restwerte 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 

01 .01 .2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01 .01 .2006 aktiviert) zu unterschei­

den. Alt- und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass für Altanlagen - im Ge

gensatz zu den Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß 

§ 6 Abs. 2, 3 und 4 StromNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibun

­

­

30 



gen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 StromNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach 

§ 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Tag des Ge­

schäftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die Anschaffung erfolgte. 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem (s. auch zur Eigenkapitalverzinsung), dass Grundstücke im Rahmen der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen Anschaffungskosten anzu­

setzen sind . Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für 

solche Vermögensgegenstände zulässig , deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei 

sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen­

standes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Kon­

sequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine 

begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie 

z. B. Bauten, Grundstücksanteile enthalten sind , müssen diese Positionen um die 

Grundstücksanteile gekürzt werden. 

2.3.1 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtung der 

Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 

S. 1 StromNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu 

Grunde zu legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapital­

quote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte 

Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten multipliziert mit der Fremdkapi­

talquote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 

i. V. m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 2, 5 i. V . m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 StromNEV 

geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender 

Formel zu ermitteln: 

. . = RestwertTN\v . Restwert
Kalk.Jahresabschreibung. J x EKQuote + 

AKll IKj
x FKQuote 

' Restnutzungsdauer; Restnutzungsdauer, 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauer1) gleich der 

Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und 

der Anzahl der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel 

beschreiben der Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Ta­
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gesneuwerten und der Restwert AKIHK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i 

zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

2.3.2 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanlagen 


Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den je­


weiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Ab­


schreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt 


sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungs­


kosten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV gewählten Nutzungs­


dauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfällt für Neuanlagen gemäß 


§ 6 Abs. 4 StromNEV. 


Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 


StromNEV durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 StromNEV geregelt. Der kalkulatorische 


Abschreibungsbetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel 


zu ermitteln: 


Kalk. Jahresabschreibungi = AK/HK1 


ND, 


2.3.3 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31 .12.2011 ermitteln sich auf Basis der histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr 

bis zum Jahr 2011 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 

Für die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach § 32 Abs. 3 Satz 1 

StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens für den eigen­

finanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach§ 6 Abs. 3 StromNEV, für den fremd­

finanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu doku­

mentieren. 

Dabei sind nach § 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sachan­

lagegüter der kalkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu Grunde gelegten Nut­

zungsdauern heranzuziehen. 

Für die Fälle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern 

über Jahrzehnte hinweg möglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungs

geber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die Heranziehung der 

tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) möglich ist. 

­
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Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bun­

destarifordnung Elektrizität (vom 18.10.1989, BGBI. 1 S. 2255; BTOElt) Kosten des 

Elektrizitätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen waren und von Dritten gefordert 

wurden, wird nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach den Ver­

waltungsvorschriften der Länder zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage im Tarif­

genehmigungsverfahren jeweils zulässigen Nutzungsdauern der Ermittlung der Kos­

ten zu Grunde gelegt worden sind. 

Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet, bei der Restwertermittlung zu berücksichti­

gen, in welchem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strom· 

preiskalkulation nach der Bundestarifordnung Elektrizität eingeflossen sind. Denn die 

Netzkosten sind bei den früher üblichen integrierten Versorgungsunternehmen not­

wendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation gewesen. Dabei wurden im Rahmen 

der den Ländern obliegenden Anwendung der BTOElt in der Vergangenheit durch­

aus unterschiedliche Abschreibungszeiträume anerkannt. So waren in einzelnen 

Ländern vergleichsweise kurze steuerliche Abschreibungszeiten zulässig. Die Rege­

lungen des § 32 Abs. 3 StromNEV schreiben vor, dass diese Abschreibungszeiten 

bei der Netzentgeltkalkulation berücksichtigt werden müssen. Soweit also während 

der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kürzere Abschreibungszeiträume 

in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauern, die fortan nach der 

Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind, so sind diese insoweit getätigten Ab­

schreibungen über die Strompreise regelmäßig bereits erhoben worden. Diesen Um­

stand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu berücksichtigen, würde zu unberechtigten 

erhöhten Abschreibungen führen. Es käme zu einer Mehrfachverrechnung von Ab­

schreibungen bzw. zu sog. "Abschreibungen unter Null", die nach § 6 Abs. 6 und 7 

StromNEV verboten sind. überdies würde die unvollständige Berücksichtigung be­

reits erfolgter Abschreibungen zu einer Überhöhung des betriebsnotwendigen Kapi­

tals und mithin der zulässigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 

1 Satz 2 Nr. 1 und 2 StromNEV führen. 

Sind über Anlagegüter hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informationen ver­

fügbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht erfüllt, 

ist § 32 Abs.3 S. 4 StromNEV anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet, dass der 

kalkulatorischen Abschreibung des Sachanlagevermögens die unteren Werte der in 

Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern 

zu Grunde gelegt worden sind. 
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Für die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im Ein­

zelnen: 

Wird im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Änderung der 

angesetzten Nutzungsdauer gegenüber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer vor

genommen, so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten Nut­

zungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert auf die neue Restnutzungsdauer zu 

verteilen. 

In der Vergangenheit vorgenommene Änderungen der angesetzten kalkulatorischen 

Nutzungsdauern (z. B. Wechsel von steuerlich zulässiger Nutzungsdauer auf be­

triebsgewöhnliche Nutzungsdauer) sind zu berücksichtigen. Dabei ist ausschließlich 

der kalkulatorische Restwert im Zeitpunkt des Nutzungsdauerwechsels auf die ver

änderte Restnutzungsdauer zu verteilen. 

Ist eine Änderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergan­

genheit vorgenommen worden oder nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu vermuten, 

ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig vorzunehmen (bei 

mehr als einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend mehrstufig). 

Zu ermitteln ist daher, ob der dem Antrag zugrunde liegende kalkulatorische Rest

wert des Sachanlagevermögens den Vorschriften des § 32 Abs. 3 StromNEV ent

spricht. 

Für eine Plausibilisierung der von der Antragstellerin ihrem Netzentgeltantrag zu­

grunde gelegten kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene 

Ermittlung (Prüfrechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des § 32 

Abs. 3 StromNEV durchgeführt. 

Ausgangspunkt dieser Prüfrechnung sind die seitens der Antragstellerin in dem Blatt 

„82" des Erhebungsbogens mitgeteilten Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Netzbetreiber Anwendbare Nutzungsdauern 

Stromversorgung Stadtwer­ 0 	 steuerliche Nutzungsdauern bis 31.12.1 997 
ke Garbsen GmbH 

0 	 seit 1.1.1998 betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern 

(entsprechen den jeweiligen Untergrenzen der Nut­

zungsdauern nach Anlage 1 StromNEV) 

Auf Grundlage dieser Informationen hat die Beschlusskammer folgende Nutzungs

dauern zu Grunde gelegt: 

­

­

­

­

­
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Anlagengruppen Steuerliche Nut- StromNEV 

zungsdauern 

Kabel 220 kV 35 40 

Kabel 110 kV 35 40 

Kabel Mittelspannungsnetz 35 40 

Kabel 1 kV 25 40 

Kabel Abnehmeranschlüsse 25 35 

Freileitungen· 110-380kV 35 40 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 30 30 

Freileitungen 1 kV 30 30 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 30 30 

Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Tra­

fo und Schalter 20 35 

Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzelnrichtun­

gen, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und Auto­

matikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen ein­

schließlich Kopplungs-, Trafo- und Schaltanlagen 20 25 

Sonstiges 20 20 

380/220/110/30/1 okV-Statlonen 25 25 

Hauptverteilerstationen 20 25 

Ortsnetzstationen 20 30 

Kundenstationen 20 30 

Stationsgebäude 20 30 

Allgemeine Stationseinrichtungen. Hilfsanlagen 20 25 

ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließ­

lieh Laufschienen, Aussenbeleuchtung in Umspann­

und Schaltanlagen 20 25 

Schalteinrichtungen 20 30 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, 

Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler. 

Netzschutzeinrichtungen 20 25 

Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilersch rän ke 20 30 

Zähler, Messeinrichtungen. Uhren, TFR-Ernpfänger 15 20 

Fernsprechleitungen 10 30 

Fahrbare Stromaggregate 15 15 

Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 12 25 

Betriebsgebäude 50 50 

Verwaltungsgebäude 50 60 

Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeu­

ge/Geräte) 10 8 

Werkzeuge/ Geräte 10 14

35 



Lagereinrichtung 10 14 

Hardware 3 4 

Software 3 3 

Leichtfahrzeuge 5 5 

Schwerfahrzeuge 7 8 

2.3.4 	 Berücksichtigungsfähige kalkulatorische Abschreibungen und kalkulato­
rische Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten (für Alt- und Neuanlagen) - gegliedert nach Anlagengruppen 

- und zu Tagesneuwerten für Altanlagen - ebenfalls gegliedert nach Anlagengrup­

pen - wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben 

sich - jeweils gesondert für den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfällt - aus 

Anlage 3. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermö­

gens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3. 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagever

mögens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Neuanlagen) wurden nach 

den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert 

nach Anlagengruppen - aus Anlage 3. Bezogen auf die kalkulatorischen Restwerte 

Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für Altanlagen) - gegliedert nach Anla­

gengruppen - finden sich die Werte ebenfalls in Anlage 3. 

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (originäre Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) ergeben sich aus 

Anlage 3. 

3. 	 Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 

Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund

lage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital 

ergibt sich gern. § 7 Abs. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi

gen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos

ten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV 

­

­

­

­
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2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigen

kapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos

ten und 

4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be­

triebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der Son­

derposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß§ 7 StromNEV zu erfolgen. Bei 

Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 

7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf 

Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen 

erfolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 StromNEV ausschließ­

lich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundstücke sind hierbei 

gemäß § 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten 

des Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 

Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der 

Restwerte des Sachanlagevermögens zum Jahresende 2011 und der Jahresab

schreibung 2011 errechnet. 

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfolgt 

keine Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens, da dieser grundsätzlich Null beträgt. Gemäß § 7 Abs. 

1 S. 3 StromNEV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand 

und der Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidenti­

tät gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB müssen die Wertansätze der Eröffnungsbilanz 

des Geschäftsjahres im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV mit denen der Schlussbi­

­

­

­
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lanz des vorhergehenden Geschäftsjahres übereinstimmen. Da in der Schlussbilanz 

des vorhergehenden Geschäftsjahres die erst im Basisjahr i. S. d . § 6 Abs. 1 ARegV 

aktivierten Neuanlagen denklogisch noch nicht vorhanden sein können , beträgt der 

anzusetzende Jahresanfangsbestand für im Basisjahr aktivierte Neuanlagen Null. 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Die 

Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der 

StromNEV in fünf Schritten zu erfolgen: 

(1 .) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote 

(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV), 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2 

StromNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Ei­

genkapitalanteils (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV), 

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­

genkapital (§ 7 Abs. 3 StromNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV). 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2 aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in An­

lage 2. 

3.1 . Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK f) und 

den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV f) . Dabei wird auch das 

betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Ver­

mögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 Strom­

NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen: 
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Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

= 	 Betl'iebsnotwendiges Vermögen 1 (BNV ll 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1 (BNEK 1) 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berech­

nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jah

resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen. 

3.1.1 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu his­

torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des Sachanla

gevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestim

mung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus fin­

den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des Sachan­

lagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berück

sichtigung, z . B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach

anlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanla­

gen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich 

aus Anlage 2 . 

3.1.2 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen und betriebsnotwendiges Umlauf­

vermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist 

gern. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig , d. h. für die 

Durchführung des Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. 

StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebs

­

­

­

­

­

­

39 



notwendigkeit maßgeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann 

nicht mit dessen bilanzieller Berücksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellen­

den Jahresabschlusses begründet werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim 

Umlaufvermögen haben keine Kürzung des abschließend in § 7 Abs. 2 StromNEV 

definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann ein höheres Abzugskapitals ein 

höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (vgl. 

BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 44, 32f.). Bilanzrechtliche Ausgleichs­

buchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten sind für die vorliegen­

de Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 

6108, Rn. 45). 

Darüber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvermö­

gens schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um 

Bestandsgrößen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine 

zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unver­

änderte Berücksichtigung dieser Stichtagswerte führt im Rahmen der kalkulatori­

schen Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapital­

verzinsung -, die bezogen auf ein vollständiges Jahr ermittelt werden. Für den Ge­

schäftsbetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass 

der Bestand des Umlaufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der 

Bestand zum Bilanzstichtag - in der Regel zum 31 .12. des Kalenderjahres - auf ei­

nem hohen Niveau befindet. Soweit ein Gestaltungsmissbrauch vorliegt und die 

Sachzielorientierung der kalkulatorischen Kostenposition Eigenkapitalverzinsung 

nachhaltig gefährdet wird, ist die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse durch eine 

Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. Wird die Verzinsungsba­

sis um nicht sachzielorientierte Umlaufvermögenswerte bereinigt, so wird der Vorwurf 

einer ineffizienten Verzinsung zunächst lediglich formell bei einer anderen Kostenpo­

sition berücksichtigt. Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende Verzin­

sungsfunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wird. Durch Bilanzverlängerung kann 

das Gesamtkapital erhöht werden, die Eigen- und Fremdkapitalrelationen verändern 

sich. Im Ergebnis würde die Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals ins leere 

laufen. Dies liefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschrift des § 7 StromNEV zu­

wider. 

Darüber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 StromNEV i. V . m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bi­

lanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als 

sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent­
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scheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für seinen 

Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber 

orientieren. Des Weiteren sind gem. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbe­

standteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt 

hätten. 

Hieraus folgt die Prüfung, ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa kos­

tenmindernde Erlöse in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch Verträge, die einem 

Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt wurden). Ist 

z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewährträger zinslos überlassen 

worden, ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe 

durch die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse gutzuschreiben. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht 

dem wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Da­

mit würde, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus­

führt, „das mit der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte 

Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf höchstens 40% zu begrenzen, weil 

sich eine höhere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen 

würde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen würde 

vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also 

ein Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leitbild des 

§ 21 Abs. 2 EnWG entfernen würde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche 

Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Um­

laufvermögen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen 

bildet [.„] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" 

(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 26f.). 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich 

auch kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungs­

verpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizien­

ten „Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher Vermögensgegenstände 

bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch ein langfristiges und damit kostenintensi­

ves Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re-Investitionen unter Effi­

zienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. 

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu füh­

ren, dass der ursprüngliche Investitionsbetrag 40 Jahre und länger in voller Höhe zu 

verzinsen wäre, während die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so 
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hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemäß § 4 

Abs. 1 StromNEV nicht zu berücksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der 

Netznutzer widerspräche den Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Nach 

diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des 

Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen Verzinsung 

des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflüsse dagegen an­

teilig oder sogar vollständig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop­

pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in 

Einzelfällen nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet wer­

den; dass der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten 

muss. In solchen Fällen sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnot­

wendig sind - an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die 

Mittel für rentableres Drittgeschäft als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufver­

mögen verwenden können. 

3.1.2.1 Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital­

verzinsung nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. 

Finanzanlagen sind vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Betrieb 

des Netzes notwendig sind, § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der Netzbetreiber hat 

nachvollziehbar darzulegen, weshalb die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanla­

gen für den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, 

EnVR 79/07, Rn. 8 ff.). 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlage­

vermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht ausüben 

kann. Das Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des Sach­

anlagevermögens anzulegen, auf welches die StromNEV eine adäquate Verzinsung 

vorsieht. 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als 

Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 Strom­

NEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 

28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiesenen Forderun­

gen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese für den Betrieb des Netzes 

nicht notwendig sind. 
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Der Netzbetreiber hat keine überzeugenden Gründe genannt, die eine Berücksichti­

gung von Finanzanlagen rechtfertigen könnten. Er hat nicht dargelegt, aus welchen 

konkreten Bestandteilen sich die von der Beschlusskammer gekürzten Positionen 

des Umlaufvermögens zusammensetzen und warum diese konkret der Leistungser

stellung, also dem betrieblichen Zweck, dienen sollen. 

3.1.2.2 Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermögensgegen­


stände. Der Bestand dieser Vermögensgegenstände ändert sich häufig durch Zu­


und Abgänge. Im Gegensatz zum Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Ge­


schäftsbetrieb dient, befindet sich das Umlaufvermögen nur kurze Zeit im Unterneh­


men. 


Der Netzbetreiber konnte nicht nachweisen, dass das geltend gemachte Umlaufver­


mögen in Höhe von im Anfangs- und im Endbestand in vol­


lem Umfang berücksichtigungsfähig ist. Hierfür hätte er nachweisen müssen, dass 


das geltend gemachte Umlaufvermögen der Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. 


m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 

20). 

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass 

diese in der Regel möglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw. 

Forderungsbestände somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den 

Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im 

Wettbewerb stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht 

gegeben sein kann. 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht vor

gehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel 

auch. Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufver­

mögen in Gestalt von Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge 

erwirtschaftet und auch kurz- und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst 

geringe Erträge erbringen, die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer 

Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer führen. 

Die Investitionsfähigkeit des Unternehmens wird u. a. durch den Finanzmittelzufluss 

aus verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsfähigkeit des Un­

ternehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen 

nicht gewährleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einräumen 

lassen, mit denen kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet 

­

­
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werden kann. Einer kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. 

Schließlich ist auch eine langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammlung 

für Re-Investitionen unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. Investitionen 

sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind. 

Sofern aus dem Umlaufvermögen keine Zinseinnahmen entstehen, können diese 

nicht einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 StromNEV unter­

worfen werden (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 28). Wer­

den durch den Netzbetreiber keine Zinsen für das ausgewiesene Umlaufvermögen 

geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass dieses für den Betrieb des Netzes nicht 

notwendig ist. 

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetrei­

ber regelmäßig Umlaufvermögen in Höhe von jedenfalls 1/12 eines Jahresumsatzes 

vorhält; vor diesem Hintergrund ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetrei­

bers grundsätzlich berücksichtigungsfähig, sofern entsprechende Nachweise vorlie­

gen. Bei der Bewertung der Jahresumsätze des Netzbetriebs stellt die Beschluss­

kammer insoweit auf die berücksichtigungsfähige Erlösobergrenze des Jahres 2009 

ab. Dabei ist berücksichtigt, dass der Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungs­

ströme erhält. Macht der Netzbetreiber hingegen Umlaufvermögen von mehr als 1 /12 

eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes geltend, hat der Netzbetreiber nachzu­

weisen, dass der gesamte Bestand an Umlaufvermögen betriebsnotwendig ist und 

der Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. 

BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 29 ff.) . Dabei ist insbesondere zu be­

rücksichtigen, dass es sich beim Netzbetrieb regelmäßig um eine sehr kapitalintensi­

ve Wirtschaft handelt, die einer intensiveren Vorhaltung von liquiden Mittel nicht be­

darf (s. o.). 

Abweichend von handelsbilanziellen Ansätzen sind i. R. d. kalkulatorischen Ermitt­

lung der Netzkosten lediglich die betriebsnotwendigen Forderungen bedeutsam. Ein 

Verweis auf den bilanziellen Ansatz ist hierfür nicht ausreichend. Der Bundesge­

richtshof führt hierzu in seiner Entscheidung vom 07.04.2009 aus, dass dem schon 

entgegensteht, „in der Bilanz nicht einzelne Aktivposten bestimmten Passivposten 

zugeordnet sind. Die Kürzung des Umlaufvermögens hat daher keine Auswirkung auf 

die Verbindlichkeiten, sondern führt zu einer Kürzung des berücksichtigungsfähigen 

Eigenkapitals." (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 45). 


Für Pensionsrückstellungen und ähnlich langfristige Verbindlichkeiten ist das Anla­


gevermögen das geeignete Deckungsvermögen. Kurzfristiges Umlaufvermögen ist 


offenkundig wegen seiner geringen Ertragskraft ungeeignet Eine Reihe internationa­
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ler Pensionsfonds suchen deshalb gerade Investitionsmöglichkeiten in nachhaltige 

Netzinfrastruktureni um eine bessere Fristenkongruenz hinsichtlich ihrer Verbindlich­

keiten zu gewährleisten. 

3.1.3 Grundstücke zu historischen AK/HK 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem, dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin­

sung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschrei­

bungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegenstände 

zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der 

Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes ergeben muss, was bei 

Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu§ 

6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. So­

weit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grundstücksanteile 

enthalten sind, müssen diese Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt werden. 

3.1.4 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil, Abzugskapital und 

das verzinsliche Fremdkapital 

Das kalkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapital wird durch die abzugfähigen Positio­

nen des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapitals und 

des verzinslichen Fremdkapitals gemindert. 

3.1.4.1 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Rechtsgrundlage war § 247 Abs.3 HGB a. F.: Passivposten, die für Zwecke der 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zulässig sind, dürfen in der Bilanz gebildet 

werden. Sie sind als Sonderposten mit Rücklageanteil auszuweisen und nach Maß­

gabe des Steuerrechts aufzulösen. Einer Rückstellung bedarf es insoweit nicht. Nach 

Art. 66 Abs. 5 EGHGB durften letztmals für das vor dem 1. Januar 2010 beginnende 

Geschäftsjahr Sonderposten mit Rücklageanteil im handelsrechtlichen Jahresab­

schluss gebildet und Wertansätze, die auf nur steuerlich zulässigen Abschreibungen 

beruhten, in die Handelsbilanz übernommen werden. Der darin enthaltene Steueran­

teil mindert die nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 bei der Ermittlung der kalkulatorischen Ei­

genkapitalverzinsung in Ansatz gebrachten betriebsnotwendigen Bilanzwerte der 

Finanzanlagen und des betriebsnotwendigen Umlaufvermögens. 
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3.1.4.2 Abzugskapital 

Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinslos zur Verfügung 

stehende Fremdkapital. Zum Abzugskapital zählen z.B. Kundenanzahlungen, Rück­

stellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz), zinslose Gesell­

schafterdarlehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. Es ist nach § 7 Abs. 2. S. 2 

StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der folgenden Positio­

nen zu bilden: 

3.1.4.2.1 Rückstellungen 

Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer 

Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschließend erfüllt 

sind. Hierzu zählen, dass Art, Höhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung 

mit genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden können (Beispiel: Ge­

währleistungsansprüche) . Rückstellungen dienen nicht der Korrektur von Bilanzan­

sätzen, sondern sollen einen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung auswei­

sen. Dabei ist jedoch die mögliche Nutzung bilanzpolitischer Spielräume zu hinterfra­

gen. Im Einzelnen: 

Altersversorgung und Pensionen: 

Die Finanzmittel der gesammelten jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen für 

Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation netzkostenmindernd in An­

satz zu bringen. Hier wird über Liquidität verfügt, dementsprechend sind die Rück­

stellungen Minderungspositionen der Eigenkapitalverzinsung. Dieser besonderen 

Kalkulationslogik könnte sich ein Netzbetreiber entziehen, wenn diese Passivposition 

durch Verlagerung in eine andere Gesellschaft der Gesamtkalkulation entzogen wür­

de. Somit müsste, entgegen§ 246 Abs. 2 S.2 HGB (der vorsieht Vermögensgegen­

stände, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der 

Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren 

langfristig fälligen Verpflichtungen dienen, mit diesen Schulden zu verrechnen) für 

die kalkulatorische Betrachtung zur Verhinderung von Gestaltungsmissbräuchen eine 

Einzelbetrachtung erfolgen. Der durch das Deckungsvermögen abgesicherte Rück­

stellungsbestand ist daher dem Abzugskapital hinzuzurechnen. Fondsvermögen oder 

Finanzanlagen sind aktivisch hinzuzurechnen und, insoweit betriebsnotwendig, zu 

berücksichtigen. Dies ist jedoch vorliegend nicht der Fall. Faktisch wird also der Be­

stand gemäß§ 246 Abs. 2 s. 2 HGB zwar nicht bilanziert, dient jedoch zur Erfüllung 
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der entsprechenden Verpflichtung und muss im Abzugskapital Berücksichtigung fin­

den. 

3.1.4.2.2 Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen 
der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netz

anschlusskostenbeiträge. Kalkulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische 

Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulässig. Es sind zwin­

gend Passivposten zu bilden, die gemäß § 9 Abs. 1 S. 2 und § 9 Abs. 2 StromNEV 

über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen sind. 

3.1.5 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 6 StromNEV (BNV 1) und be~ 
triebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 6 StromNEV (BNEK 1) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des berück­

sichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen 

nach§ 6 StromNEV (BNV /)aus Anlage 2. 

Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapi

tals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigen­

kapital nach § 6 StromNEV (BNEK /) aus Anlage 2. Die hieraus resultierende Eigen

kapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich aus Anlage 2. 

3.2. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) und be­
triebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 7 StromNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, 

wie es in§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist. 

Im Überblick: 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten * Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu historischen AKIHK * Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 

zu historischen AKIHK 

+ Grundstocke zu historischen AKIHK 

+ betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

­

­

­
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= Betriebsnotwendiqes Vermögen II (BNV lf) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 
Verzinsliches Fremdkapital 

- Betriebsno_twendiges Eig_enka12ital II (BNEK lll 

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 StromNEV (BNV II) 

sind somit die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebs­

notwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichti­

gen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gern. § 6 Strom­

NEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung des betriebsnot­

wendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlagevermögens, soweit 

deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichtigung, z. B. immateri­

elle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Geleistete Anzahlungen 

und Anlagen im Bau. 

Grundstücke sind gern. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im Rah­

men der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote 

der Altanlagen auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkula­

torischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis 

der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 

100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV), müssen die kalku­

latorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanla­

gen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend mit min­

destens 60 % gewichtet werden. 

übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 2 ergibt, einen Anteil 

von 40% so ist diese gemäß§ 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige 

Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV lf) aus Anlage 2. Das betriebsnotwendige 

Eigenkapital gemäß§ 7 StromNEV (BNEK lf) ergibt sich aus Anlage 2. 
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3.3. Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 

übersteigenden Eigenkapitalanteils 

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma­

ximal 40 % übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver­

zinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Ei­

genkapital (BNEK II) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­

notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der Anteil 

des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BNEK 

II$ 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapitalquote 

übersteigt (BNEK II > 40 %). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapital­

quote nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II :S 40%) wie folgt zu ermitteln: 

BNEK II~ 40% = BNV II* 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne 

von § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK II > 40%) errechnet sich dann nach folgender 

Formel : 

BNEK II> 40% = BNEK II- BNEK II s 40% =BNEK II - (BNV II* 0,4) 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­

notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des 

BNEK II zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender 

Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben. 

3.4. Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­

genkapital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom­

NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 

StromNEV vorgegeben ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla­

gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem 

Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachan­
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lagevermögens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) 

der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AK/HK 
I [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV (max. 40 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AKIHK *Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (min. 60 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AKIHK] 

= Anteil SAVneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus 

der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neu­

anlagen (Anteil SAVneu). Der Anteil der Neu- und Altanlagen am Eigenkapital ergibt 

sich aus Anlage 2. 

3.5. Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.10.2011, 

unter dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des 

Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanla­

gen auf 9,05 % und für Altanlagen auf 7, 14 % nach Gewerbesteuer und vor Körper­

schaftsteuer festgelegt. 

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 

übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 

BNEK II 5 40% * Anteil SAVneu * 9, 05 % + BNEK II 5 40% * Anteil SAValt * 

7,14 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanz­

werte mit dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird 

gern. § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt 

sich gern. § 7 Abs. 7 S.1 StromNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz­

ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Reihen. Im Einzelnen ergeben sich die 

Werte aus der 11Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

- Anleihen der öffentlichen Hand 11 
, aus „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der 
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„Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbrie­

fe" .1 Weitere Zuschläge sind gern. § 7 Abs. 7 S. 2 StromNEV unzulässig. 

2003 3,78 4,98 

2004 3,73 4,00 

2005 3,17 3,06 3,70 

2006 3,74 3,78 4,15 

2007 4,26 4,42 5,04 

2008 4,04 4,46 6,27 

2009 3,08 3,28 5,54 

2010 2,43 2,45 4,03 

2011 2,42 2,74 4,26 

010 Jah­ 3,53 3,62 4,80
re 

Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt für alle Papiere als Monatswerte 

geführt werden, wurde zunächst ein Jahresmittelwert jeweils für die Jahre 2002 bis 

2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet. Aus den Mittelwerten der einzelnen 

Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Durchschnitt gebildet. Es leitet sich für 

die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnittliche Rendite von 

3,98 % ab. Hierbei wurden die ungerundeten Werte verwendet. 

3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 


Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2. 


Diese Reihen können auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes 
http;//www.bundesbank.de, unter dem Pfad: ,,Geld- und Kapitalmärkte > Zinssätze und 
Renditen > Zeitreihen: Zinssätze und Renditen > Umlaufsrenditen festverzinsl icher Wertpa
piere inländischer Emittenten" abgerufen werden. Link: 
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekon 
omische _Zeitreihen/its_list_node. html?I istld:;:;www_s 140_it01 
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4. Gewerbesteuer 

Gemäß § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem 


Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten­


position in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird da­


her ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten 


kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Bei dem von der Bundes­


netzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz 


nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30). 


Die nach§ 8 StromNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den kal­


kulatorischen Maßstäben der StromNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen 


Gewinn- und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwi­


schen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen 


(sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für 


den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichterlichen 


Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW 


Speyer, Rn. 86 ff.) . 


Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berück­


sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundla­


ge verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10). 


Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 


[BNEK 11:910% * Anteil SAValt * 7, 14 % + BNEK II 5 40% * Anteil SA Vneu * 

9,05 % * + BNEK II> 40% * 3,98 %] "' Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 2 

ausgewiesen. 

5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge 

Die oben stehenden Ausführungen (insbesondere im Kapitel 1) müssen, dem Sinn 

und Zweck der Regelung entsprechend, auch für Erlöse gelten; dies verdeutlicht sys­

tematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer 11 Kostenprüfung" 

spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prüfung von Erlösen 

nach § 9 StromNEV mit einbezogen ist. D.h. netzbezogene Erlöse beispielsweise 

sind ggf. hinzuzurechnen. Aber auch die anderen Ausführungen sind analog anzu

setzen. 

­
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5.3. Sonstige betriebliche Erträge 

5.3.1 . Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlusskostenbeiträge und Baukos­

tenzuschüsse, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses für die 

Entnahme elektrischer Energie entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 

2 S. 1 StromNEV über die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. Die Position zählt 

gern § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht beeinfluss­

baren Kostenanteilen. 

5.3.2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlussbeiträge und Baukostenzu­

schüsse, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses für die Ein­

speisung elektrischer Energie entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 

2 S. 1 StromNEV über die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. Die Position zählt 

gern. § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht beein­

flussbaren Kostenanteilen. 

5.3.4. Erträge aus Blindstrom 

Erträge aus Blindstrom stellen Umsatzerlöse dar und sind im Rahmen der Verpro­

bungsrechnung zu berücksichtigen. Die Erlösposition wird aus diesem Grunde mit 

Null angesetzt. 

5.3.5. andere sonstige betriebliche Erträge 

Der Netzbetreiber hat in dieser Position andere sonstige Erträge in Höhe von insge­

samt- geltend gemacht. Darunter fallen auch periodenfremde Erträge, für 

welche der Netzbetreiber glaubhaft darlegen konnte, dass sie im laufe der zweiten 

Regulierungsperiode nicht zu erwarten sind. Da sie somit nicht in die Bestimmung 

des Ausgangsniveaus einzubeziehen sind, ist die angegebene Ertragsposition in Hö­

he von anzusetzen. 

5.6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

5.6.5. andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Korrespondierend zu der Kürzung des Umlaufvermögens wird die Position "andere 

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge" in Höhe von - gekürzt. 
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5.7. Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 

5.7 .1. erhobene Konzessionsabgaben 

Korrespondierend zu den Aufwendungen (Position 1.5.1.) hat der Netzbetreiber unter 

dieser Position Erlöse aus erhobenen Konzessionsabgaben angegeben. Es handelt 

sich, wie in der Position 1.5.1 . beschrieben, um einen durchlaufenden Posten. Die 

Position zählt gern. § 11 Abs. 2 ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteilen (vgl. hierzu Kapitel 7). 

5.7.2. Erlöse aus EEG 

Korrespondierend zu den Aufwendungen hat der Netzbetreiber unter Position 5.7.2. 

Erlöse aus EEG in Höhe von angegeben. 

5.7.3. Erlöse aus KWK-G 

Korrespondierend zu den Aufwendungen hat der Netzbetreiber unter Position 5.7.3. 

Erlöse aus KWK in Höhe von- angegeben. 

5.7.4. sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 

Entsprechend der Kürzung der Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Auf­

wendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen wurde 

analog die Erlösposition in Höhe von gekürzt. Zudem wurden aus einem 

Zählerwechsel resultierende periodenfremde Erlöse in Höhe nicht aner­

kannt. Die angegebene Ertragsposition in Höhe von 

anzusetzen. 

5.7.5. Erlöse aus singulär genutzten Betriebsmitteln 

Erlöse aus singulär genutzten Betriebsmitteln stellen Umsatzerlöse dar, die bei der 

Verprobung der Netzentgelte zu berücksichtigen sind. Der jährliche Abgleich erfolgt 

über das Regulierungskonto. 

6. Pacht- und Dienstleistungsverhältnisse 

Die in dieser Zwischendokumentation insgesamt enthaltenen aufgeführten Stand­

punkte und Rechtsauffassungen gelten gleichermaßen für die nachstehenden Positi­

onen. Die sich hieraus ergebende Konsequenz ist stichpunktartig unter den nachste­

henden Positionen getrennt nach den unterschiedlichen Leistungserbringern aufge­

führt. 
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6.1. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Gemäß den Ausführungen zu der Position 1.1.2.3. sind die aus der Überlassung des 

Anlagevermögens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden Kosten {„Pachtzins") 

nur bis zu der Höhe anerkennungsfähig, wie sie anfielen, wenn der Netzbetreiber 

Eigentümer der Anlagen wäre. 

6.2. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 


Gemäß den Ausführungen zu der Position 1.1.2.5. sind die aus der durch Dritte er­


brachte Betriebsführung resultierenden Kosten nur bis zu der Höhe anerkennungsfä­


hig, wie sie anfielen, wenn der Netzbetreiber die Leistung selbst erbringen würde. 


Wie oben ausgeführt sind sämtliche in dieser Zwischendokumentation aufgeführten 


Standpunkte und Rechtsauffassungen auf den Dienstleister eines Netzbetreibers 


übertragbar. Nur so kann sichergestellt werden, dass ein Dienstleistungsentgelt nicht 


die Kosten der Selbsterbringung der Dienstleistung übersteigt. 


6.3 Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhal­
tungsleistungen 

Wie oben ausgeführt sind sämtliche in dieser Zwischendokumentation aufgeführten 

Standpunkte und Rechtsauffassungen auf den Erbringer der Wartungs- und lnstand

haltungsleistungen eines Netzbetreibers übertragbar. Nur so kann sichergestellt wer

den, dass ein Entgelt für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleis­

tungen nicht die Kosten der Selbsterbringung der Leistung übersteigt. 

7. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile i.S.d. § 11 
Abs. 2 ARegV 

Auf Grundlage der Daten, die die Beschlusskammer 8 mit Beschluss v. 14.05.2012 

zur Durchführung der Datenerhebung für die Kostenprüfung zur Bestimmung des 

Ausgangsniveaus der Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen i S. d. § Nr. 2 

EnWG für die zweite Regulierungsperiode nach§ 6 Abs. 1 ARegV erhoben hat, wer­

den die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV im 

Basisjahr bestimmt. Es wurden dabei die nachfolgend aufgeführten Kostenanteile 

berücksichtigt: 

1. Gesetzliche Abnahme- und Vergütungspflichten (S. 1 Nr. 1) 


Unter gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten sind finanzielle Verpflichtun­


gen aus dem EEG und KWKG zu verstehen. Die hieraus entstehenden Kosten und 


­

­
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Erlöse sind gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare 

Kostenanteile. 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung 

aus dem nach dem aufgenommenen und vergüteten Strom aus Anlagen, die dem 

EEG unterfallen, bundesweit gleichmäßig verteilt wird. Dies wird durch den EEG­

Wälzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der 

EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergütet ihn nach den im Erneuerbare­

Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Sätzen. In der zweiten Stufe leitet der 

Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und erhält von diesem einen finanziellen Aus­

gleich. 

Das KWK-G fördert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge­

setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme. Zur bundesweiten Vergleich­

mäßigung der KWK-G-Förderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes 

Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet, 

KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen erzeugten 

KWK~Strom abzunehmen. Die Vergütung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich 

aus dem Preis für den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei­

gentlichen KWK-Förderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor­

gelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Erträge des Verteilernetzbetreibers aus 

dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird 

vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 

wurde. Geringfügige Über- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf 

aus. Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an ei­

nen Dritten (z. B. Stromhändler) verkaufen. In diesem Fall erhält er vom Netzbetrei­

ber lediglich den KWK-Zuschlag vergütet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber 

vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. 

2. Konzessionsabgaben (S. 1 Nr. 2) 

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die Ein­

räumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und 

den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern 

im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten(§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position 
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ist ertrags- und aufwandsseitig relevant (Ansatz in jeweils gleicher Höhe). Bei Kon

zessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfluss

bare Kostenanteile gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV. 

3. Betriebssteuern (S. 1 Nr. 3) 


Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 S.1 Nr. 3 ARegV sind alle Steuern, die in 


der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, S.51). Dem­


entsprechend unterfallen etwa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuern 


dem Grunde nach der Regelung des § 11 Abs.2 S.1 Nr. 3 ARegV. Die kalkulatori­


sche Gewerbesteuer gemäß § 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11 


Abs.2 S.1 Nr. 3 ARegV dar. 


4. Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (S. 1 Nr. 4) 


Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich dem Grunde nach 


um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4 


ARegV. Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten für Leistung, 


Arbeit, Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen: 


• Aufwendungen für Netzreservekapazität 


• Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV 


• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 


• Aufwendungen für Blindstrom 


• Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 


5. Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 der Systemstabilitätsverord­


nung (S. 1 Nr. 5) 


Kosten für die Nachrüstung von Wechselrichtern gemäß § 10 Abs. 1 SysStabV. Die­


se Kosten sind für das Basisjahr nicht relevant. 


6. Genehmigte Investitionsmaßnahmen (S. 1 Nr. 6 und 6a) 


Kosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen sind gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 6 


und 6a ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. 


­

­
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7. Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die Änderung von Erdkabeln nach 


§ 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach Nr. 6 berücksichtigt werden 


und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb entstehen (S. 1 Nr. 7) 


In dieser Position sind die Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die Ände­


rung von Erdkabeln nach § 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach 


Nr. 6 berücksichtigt werden und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb ent­


stehen zu verbuchen. Soweit diese Kosten vorliegen, handelt es sich um dauerhaft 


nicht beeinflussbare Kostenanteile nach S. 1 Nr. 7 ARegV. 


8. Vermiedene Netzentgelte i.S.v. § 1S StromNEV. § 35 Abs. 2 EEG und§ 4 Abs. 3 


KWKG (S. 1 Nr. S) 


Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 1S StromNEV vom 


Netzbetreiber ein Entgelt. das den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder Um­


spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht. 


Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge­


schlossenen Geschäftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten 


zu berücksichtigen. Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezent­


raler Erzeugungsanlagen nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um 


dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 8 ARegV. 


Sa. Erweiterter Bilanzausgleich gern. § 35 GasNZV 


Für Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen nicht relevant. 


Bb. Zahlungen an Städte und Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV 

(S. 1 Nr. 8b) 

In dieser Position sind die Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von 

§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handelt es sich dem Grunde 

nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. Sb 

ARegV. 

9. Tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatz und Versoraungsleistungen (S. 1 

Nr. 9) 

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile werden zwar nicht dem Effizienzver

gleich zugeführt, müssen aber dennoch - wie alle Kostenanteile - gern. § 4 Abs. 1 

StromNEV effizient sein. Zur Prüfung des Effizienzgebots sind Fremdvergleichsmaß­

­
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stäbe heranzuziehen, die insbesondere die Angemessenheit von betrieblichen Zu­

satzvereinbarungen im Blick haben. 

Kosten aus betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 abge­

schlossen worden sind, sind gemäß § 11 Abs.2 S.1 Nr. 9 ARegV dauerhaft nicht be­

einflussbare Kostenanteile. Diesbezüglich geht die Beschlusskammer davon aus, 

dass von dieser Regelung nur jene Mitarbeiter erfasst werden, die auf Grundlage 

eines Arbeitsvertrages direkt bei dem Netzbetreiber tätig sind. 

Da die Überleitung von Arbeitnehmern auf den rechtlich selbständigen Netzbetreiber 

zum 31. Dezember 2008 aus den verschiedensten Gründen noch nicht vollständig 

abgeschlossen war, wurde für die erste Regulierungsperiode eine Übergangsrege­

lung akzeptiert. Es war danach zulässig, die Kosten für betrieblich und tarifvertraglich 

geregelte Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen von Mitarbeitern als dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile auszuweisen, die noch nicht unmittelbar beim 

Netzbetreiber beschäftigt waren, deren Tätigkeit aber ausschließlich für den jeweili­

gen Netzbetreiber erfolgte und deren endgültige Überleitung in ein arbeitsvertragli­

ches Beschäftigungsverhältnis beim Netzbetreiber angestrebt war. 

Wollte der Netzbetreiber von der Übergangsregelung für die erste Regulierungsperi­

ode Gebrauch machen, so hatte er entsprechend dem Leitfaden „Große Netzgesell­

schaft'' bis zum 31 .03.2013 nachvollziehbar darzulegen und zu quantifizieren, welche 

Mitarbeiter ausschließlich für das Netz tätig waren und bis zum Abschluss der ersten 

Regulierungsperiode auf den Netzbetreiber im oben genannten Sinne übergeleitet 

werden sollten. Die Umstrukturierung ist der Beschlusskammer in Form eines recht­

lich verbindlichen personenscharfen Nachweises vorzulegen, der belegt, dass der 

einzelne Arbeitnehmer in der zweiten Regulierungsperiode aufgrund eines Arbeits­

vertrages direkt bei der Netzgesellschaft tätig ist. Dieser personenschatfe Nachweis 

ist spätestens mit Ablauf der Stellungnahmefrist, soweit nicht bereits erfolgt, zu 

übermitteln. Ergänzend zu dem personenscharfen Nachweis müssen auch die PZK 

mitgeteilt werden, die zu den übergeleiteten Mitarbeitern gehören. Eine weitere 

Übergangsregelung für die zweite Regulierungsperiode ist nicht vorgesehen. 

Mit Beginn der zweiten Regulierungsperiode werden daher nur noch die Versor­

gungsleistungen derjenigen Mitarbeiter als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV berücksichtigt, die auf Grundlage eines un­

mittelbar mit dem Netzbetreiber geschlossenen Arbeitsvertrages ausschließlich dort 

tätig sind. Lohnzusatzleistungen derjenigen Arbeitnehmer, die aufgrund von Dienst­
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leistungsverträgen oder Mitarbeiterüberlassungen für die Netzgesellschaft tätig sind, 

gelten ebenso nicht als dauerhaft nicht beeinflussbar. 

10. Betriebs- und Personalratstätigkeit (S. 1 Nr. 10) 


Kosten der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstätigkeit 


sind gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan­


teile. 


11 . Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und Betriebskinder­


tagesstätten (S. 1 Nr. 11) 


Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von Betriebs­


kindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 


sind nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 11 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenantei­


le. 


12. Pauschalierter Investitionszuschlag nach § 25 ARegV (S. 1 Nr. 12) 


Gern. § 34 Abs. 4 ARegV ist der pauschalierte Investitionszuschlag gern. § 25 


ARegV nur bis zum 31 .12.2013 anzuwenden und ist insofern nicht mehr relevant für 


die zweite Regulierungsperiode (Strom). 


13. Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen (S. 1 


Nr. 13) 


Auflösungen von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen nach § 9 


Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 i.V.m. Satz 2 StromNEV sind als dauerhaft nicht beein­


flussbare Kostenanteile gern. § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV zu berücksichtigen. 


14. Ausgleichsmechanismus nach§ 2 Abs. 4 Energieleitungsausbaugesetz (S. 1 Nr. 


lll 

Die Kosten aus dem bundesweiten Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 EnLAG 

sind als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 Nr. 14 ARegV zu 

berücksichtigen. 
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8. Vergleichbarkeitsrechnung 

Die Kapitalkosten sollen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 ARegV zur Durchführung des 

Effizienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst ge­

währleistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch 

unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprak­

tiken entstehen können. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 3 ARegV die Fremdkapital­

zinsen gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorische Abschreibungen gemäß § 6 

StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß § 7 StromNEV. 

Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 

3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur Ermittlung von Kapitalkos

tenannuitäten durchzuführen. Die Standardisierung der Kapitalkosten stellt sicher, 

dass die Durchführung effizienter Ersatzinvestitionen nicht zu einer verschlechterten 

Effizienzbewertung des Netzbetreibers führt. 


Die Kapitalkostenannuität wird für jede Anlagengruppe der Anlage 1 der StromNEV 


mit Hilfe des Annuitätenfaktors wie folgt gebildet: 


An.= TNW* qni 
1 1 

* 

An1 = Annuität der Anlagengruppe 
i 

TN~ = Tagesneuwerl der 
Anlagengruppe i 

Q = 1 +Zinssatz 
n; = Nutzungsdauer der Anla­

gengruppe i 

Die Summe der Annuitäten aller Anlagengruppen und die standardisierte Verzinsung 

der von diesen Annuitäten nicht erfassten, aber zu verzinsenden Bilanzwerte bilden 

die standardisierten Kapitalkosten gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 2 ARegV. 

Durch die Kostenannuitäten werden die Abschreibungen und die Verzinsung des 

Sachanlagevermögens standardisiert. Neben der Verzinsung des Sachanlagever

mögens sieht § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV auch die Verzinsung weiterer Bilanzwerte 

vor. Diese Verzinsung wird von den Annuitäten nicht erfasst. Die Kapitalkosten hier

für werden berücksichtigt, indem die Bilanzwerte mit dem gewichteten Zinssatz mul­

tipliziert werden. Hinsichtlich des Zinssatzes findet insoweit auch§ 14 Abs. 2 ARegV 

­

­

­
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Anwendung. Einer besonderen Berücksichtigung des Abzugskapitals bedarf es nicht, 

da im Rahmen der Standardisierungsrechnung hierfür ein Pauschalansatz in der 

Form des gewichteten Zinssatzes herangezogen wird. 

Die Vergleichbarkeitsrechnung hat gemäß § 14 Abs. 2 S. 1 ARegV auf Grundlage 

der Tagesneuwerte (TNW) des Anlagevermögens des Netzbetreibers zu erfolgen. 

Zur Berechnung der TNW wurden die im Rahmen der Bestimmung des Ausgangsni­

veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV für die zweite Regulierungsperiode zu Grunde geleg­

ten historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) und die Indexreihen 

§ 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a StromNEV verwendet. 

Für die Ermittlung von einheitlichen Nutzungsdauern für jede Anlagengruppe sind 

gemäß § 14 Abs. 2 S. 2 ARegV die unteren Werte der betriebsgewöhnlichen Nut­

zungsdauern in Anlage 1 der StromNEV zu verwenden. Der zu verwendende Zins­

satz bestimmt sich gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 ARegV als gewichteter Mittelwert aus 

Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzinssatz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 

40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 60 Prozent zu gewichten ist. Von den 

60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfallen gemäß§ 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 

Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital. 

Für das Eigenkapital sind gemäß § 14 Abs. 2 S. 5 ARegV die nach § 7 Abs. 6 

StromNEV für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzinssätze anzusetzen. Es wurde 

der Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen in Höhe von 9,05 Prozent gemäß § 7 Abs. 6 

StromNEV für alle Anlagen zu Grunde gelegt, da es Sinn und Zweck der Vergleich­

barkeitsrechnung ist von der spezifischen Investitionshistorie des einzelnen Netzbe­

treibers zu abstrahieren. 

Für das verzinsliche Fremdkapital richtet sich die Verzinsung gemäß§ 14 Abs. 2 S. 6 

ARegV nach dem auf die letzen zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufrendite fest­

verzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Die nachstehende Tabelle stellt 

die entsprechenden Jahresdurchschnittswerte seit 1999 dar. 

Tabelle 1: Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

JAHR UMLAUFRENDITE [%1 10..JAHRES·MITTEL [%1 
1999 4,3 
2000 5,4 
2001 4,8 
2002 4,7 
2003 3,7 
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2 

http://www.bundesbank.de/Navlgation/DE/Statistlken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekonomische_Zeitreihen/its_list_node.ht 
ml?llstld"www_s140_it01 (Stand:20.11 .2012) 
3 

https://www.destatis.de/OE/ZahlenFakten/GesamtwlrtschaflUmwelVPreiseNerbraucherpreisindizesffabellen_Nerbraucherpreis 

eKategorien.html?cms_gtp• 14511O_slot%25302&https"1 (Stand:26.04.2013) 

JAHR UMLAUFRENDITE [%] 10-JAHRES-MITTEL [%] 
2004 3,7 
2005 3,1 
2006 3,8 
2007 4,3 
2008 4,2 
2009 3,2 4,08 
2010 25 3,80 
2011 2,6 3.58 

Quelle: Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank:( 

Für den hier relevanten Zeitraum 2002 bis 2011 leitet sich hieraus für die genannten 

festverzinslichen Papiere eine durchschnittliche Rendite von 3,58 % ab. 

Der Eigenkapital- und der Fremdkapitalzinssatz sind gemäß§ 14 Abs. 2 S. 7 ARegV 

um den auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durch­

schnitt der Preisänderungsrate nach dem vom Statistischen Bundesamt veröffentlich­

ten Verbraucherpreisgesamtindex zu ermäßigen. 

Tabelle 2: Verbraucherpreisgesamtindex für Deutschland (Jahreswerte) 

JAHR INDEX VERÄNDERUNGSRATE 10-JAHRES-MITTEL 1%1 
1999 84 5 
2000 85,7 0,014 
2001 87,4 0,020 
2002 886 0 014 
2003 89,6 0,011 
2004 91 0 0 016 
2005 92,5 0,016 
2006 93,9 0,015 
2007 96, 1 0 023 
2008 98,6 0,026 
2009 98,9 0,003 
2010 100,0 0 011 
2011 102.1 0,021 1,57 

Quefte! Statistisches Bundesamt ~ 

In Tabelle 2 sind die entsprechenden Werte seit dem Jahr 1999 dargestellt. Hieraus 

leitet sich für den Verbraucherpreisgesamtindex für den relevanten Zeitraum 2002 
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bis 2011 ein durchschnittlicher Wert von 1,57 % ab. Die Ermäßigung der Zinssätze 

erfolgt anhand der nachstehenden Formel: 

Zins =Zins - VPI 
rco1 nom. 

Daraus folgt ein Wert für den realen Eigenkapitalzinssatz (EK-Zins rea1) in Höhe von 

7,48 % und für den realen Fremdkapitalzinssatz (FK-Zins rea1) ein Wert von 2,01 %. 

Der zu verwendende Zinssatz (Zins M1tte1) bestimmt sich gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 

ARegV als gewichteter Mittelwert aus Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzins­

satz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 

60 Prozent zu gewichten ist. Von den 60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfal­

len gemäß§ 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdka­

pital. 

Der gewichtete Zinssatz wird nach folgender Formel ermittelt: 

Zins Mittel= 40 % * EK-Zins real+ 35 % * FK-Zins real+ 25 % * 0 

Hieraus ergibt sich ein gewichteter Zinssatz in Höhe von 3,70 %. 

9. Vergleichsparameter 

Die Vergleichsparameter gern. § 13 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 ARegV, die dem Effi­

zienzvergleich zu Grunde gelegt werden, sind in Anlage 7 aufgeführt. 
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II. Anlagen 

Aus den beigefügten Anlagen 1 bis 7 sind die Ergebnisse im Einzelnen ersichtlich. 
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Bundesnetzagentur 
•~ 

Beschlusskammer 8 Aktenzeichen: BK8-13/1508-81 

-für die Landesregulierungsbehörde-

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 • § 4 Abs. 5 

ARegV 

wegen Festlegung zur Bestimmung des Qualitätselementes 

( 	 hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität. Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

in Wahrnehmung der Aufgaben für das Land Niedersachsen, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Rainer Sender 

und den Beisitzer Bernd Petermann 

gegenüber der Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH & Co., Kochslandweg 20-22, 

30823 Garbsen, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer, 

( - Netzbetreiber 

am 29.07.2015 beschlossen: 

1. 	 Unter Abänderung des Beschlusses vom 03.07.2015 (AZ. BKB-12/1508-11) wird den 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2014 - 2016 jeweils ein Bonus/Malus 

gemäß Anlage 1 hinzugerechnet. 

­
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Gründe 

1. 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur 

Bestimmung des Qualitätselementes nach § 4 Abs. 5 der Anreizregulierungsverordnung 

eingeleitet. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, wurde 

gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Dem Bundeskartellamt und der Landesregulierungsbehörde, in deren Bundesland der Sitz 

des Netzbetreibers belegen ist, wurde gemäß § 58 Abs.1 Satz 2 EnWG Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben. 

Für die Bestimmung des Qualitätselementes, hat die Bundesnetzagentur bereits zuvor zwei 

Festlegungen getroffen. Zum einen wurden alle Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen im 

Sinne des § 3 Nr. 3 EnWG der zweiten Regulierungsperiode, die kein geschlossenes 

Verteilernetz nach § 11 O EnWG betreiben oder die in der zweiten Regulierungsperiode nicht 

am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen sowie nicht nach § 1 Abs. 2 

ARegV von der Anwendung der Anreizregulierungsverordnung ausgenommen sind, gemäß 

der Festlegung über die Datenerhebung zur Bestimmung des Qualitätselementes hinsichtlich 

der Netzzuverlässigkeit Strom (AZ. BKB-13/001) aufgefordert, die Kennzahlen zu den 

Versorgungsunterbrechungen sowie zusätzliche Daten zur Bestimmung der Referenzwerte 

und der Bestimmung der monetären Auswirkung (Bonus/Malus) auf die individuelle 

Erlösobergrenze bis spätestens zum 14.06.2013 elektronisch an die Bundesnetzagentur zu 

übermitteln. Zum anderen wurde eine Festlegung über die nähere Ausgestaltung und das 

Verfahren der Bestimmung des Qualitätselementes hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit für 

Elektrizitätsverteilernetze (Az.: BK8"13/002) getroffen. 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 04.12.2013 Gelegenheit 

gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigten Entscheidung der 

Beschlusskammer zu äußern. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakte verwiesen. 

( 

( 
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II. 


Die Festlegung des Qualitätselementes des Netzbetreibers erfolgt auf Grundlage des 

§ 4 Abs. 5 ARegV und § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

1. Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs.1 und Abs.2 Nr.1 EnWG die 

Landesregulierungsbehörde. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land 

Niedersachsen gemäß dem „Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung bestimmter 

Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz" zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und dem Land Niedersachsen vom 25.10.2005 (Bekanntmachung: Niedersächsisches 

Ministerialblatt Nr. 44/2005, S. 945 f. vom 07 .12.2005; in Kraft seit dem 08.12.2005) und der 

„Übergangsvereinbarung zum gekündigten Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung 

bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz vom 25. November 2005 zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Niedersachsen" vom 10.12.2013/17 .12.2013 

(Bekanntmachung: Niedersächsisches Ministerialblatt Nr. 4/2014, S. 99 ff. vom 29.01 .2014, 

in Kraft seit dem 01 .01.2014). 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Die Regulierungsbehörde bestimmt das Qualitätselement eines Netzbetreibers gemäß § 4 

Abs. 5 ARegV nach Maßgabe der § 19 und § 20 ARegV. Die Bestimmung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

3. Ermittlung des Qualitätselementes 

Auf die Erlösobergrenze können gemäß § 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschläge 

vorgenommen werden·, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit von 

Kennzahlenvergaben (Referenzwerten) abweichen. 

Zur Bestimmung des Qualitätselementes Netzzuverlässigkeit Strom wurden die Daten aller 

Elektrizitätsverteilernetzbetreiber der zweiten Regulierungsperiode herangezogen, die kein 

geschlossenes Verteilernetz nach § 110 EnWG betreiben oder die in der zweiten 

Regulierungsperiode nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen sowie 

( 	

( 
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nicht nach § 1 Abs. 2 ARegV von der Anwendung der Anreizregulierungsverordnung 

ausgenommen sind. 

3.1. Datenplausibilisierung 

Zur Sicherstellung einer belastbaren Datengrundlage hat die Bundesnetzagentur die 

übermittelten Daten einer umfangreichen netzbetreiberindividuellen Plausibilitätsprüfung 

unterzogen. So wurde etwa für jeden Netzbetreiber die Konsistenz der Strukturdaten anhand 

von Daten; die der Regulierungsbehörde aus anderen Verfahren vorliegen, überprüft. 

Die Prüfung der im Rahmen der Datenabfrage zum Qualitätselement übermittelten 

Kennzahlen SAIDI und ASIDI erfolgte anhand der gemäß § 52 EnWG von den 

Netzbetreibern in den Jahren 201 O bis 2012 an die Bundesnetzagentur übermittelten 

Versorgungsunterbrechungsdaten. Traten Abweichungen bezüglich der Angaben im

Rahmen der Datenübermittlung zum Qualitätselement und den nach § 52 EnWG 

übermittelten Daten auf, so mussten diese Abweichungen von den Netzbetreibern anhand 

der einzelnen Versorgungsunterbrechungsdaten erläutert werden. 

Insbesondere die Zuordnung zum Störungsanlass „Höhere Gewalt" bedurfte einer genauen 

Prüfung. Hierzu wurde regelmäßig jede einzelne, seinerzeit gemeldete 

Versorgungsunterbrechung des Störungsanlasses „Höhere Gewalt" entsprechend den 

Anforderungen der Allgemeinverfügung nach § 52 S. 5 EnWG zu Vorgaben zur formellen 

Gestaltung des Berichts nach § 52 S. 1 EnWG (605/8135) vom 22.02.2006 bzw. den 

Hinweisen zur Zuordnung von Versorgungsunterbrechungen zum Störungsanlass Höhere 

Gewalt im Rahmen der Datenerhebung zur Bestimmung des Qualitätselementes hinsichtlich 

der Netzzuverlässigkeit Strom nach den §§ 19 und 20 ARegV vom 21 .04.2011 überprüft.

Wurden die Anforderungen nicht erfüllt, wurde der Netzbetreiber aufgefordert, seine 

Angaben entsprechend zu korrigieren. Zur Plausibilisierung dieser Störungskategorie wurden 

zusätzliche Informationen des Deutschen Wetterdienstes (Sturmauswertungen der Jahre 

2010-2012) und des Bundesamtes für Gewässerkunde bzw. der zuständigen Landesämter 

(Hochwasserauswertungen der Jahre 2010-2012) herangezogen. 

Nach Abschluss der Datenplausibilisierung erhielt jeder Netzbetreiber den letzten 

übermittelten Erhebungsbogen, der zur Berechnung der Qualitätselemente herangezogen 

werden sollte, als Datenquittung. 

( 

( 
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3.2. Kennzahlenermittlung 

Die Netzzuverlässigkeit wurde für die Niederspannungsebene auf Basis der Kennzahl SAIDI 

(System Average Interruption Duration Index) und für die Mittelspannungsebene der 

Kennzahl ASIDI (Average System Interruption Duration Index) bewertet. Für die Ermittlung 

der Kennzahlen sind geplante und ungeplante Versorgungsunterbrechungen mit einer Dauer 

von mehr als drei Minuten herangezogen worden. Die ungeplanten 

Versorgungsunterbrechungen umfassen die Unterbrechungsanlässe „atmosphärische 

Einwirkungen", ,,Einwirkungen Dritter'' und ,.Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein 

erkennbarer Anlass". Geplante Versorgungsunterbrechungen sind als Unterbrechungsanlass 

„Sonstiges" berücksichtigt worden. Die geplanten Versorgungsunterbrechungen wurden mit 

einem Faktor von 0,5 bewertet. 

Aus den ermittelten Kennzahlen wurde für die Niederspannungsebene und die 

Mittelspannungsebene jeweils ein Mittelwert über die drei Kalenderjahre 201 O bis 2012 

gebildet. 

Bei Netzübergängen die im Zeitraum vom 01 .01.201 O bis zum 14.06.2013 vollzogen wurden, 

wurden grundsätzlich alle Werte für die Jahre 2010 bis 2012 sowie die zulässige 

Erlösobergrenze 2013 um den Netzübergang bereinigt. Dabei wurde unterstellt, dass der 

Netzübergang bereits am 31.12.2009 vollzogen worden wäre. Damit wurde sichergestellt, 

dass das derzeit vom Netzbetreiber betriebene Netz durch die Qualitätsregulierung 

vollständig erfasst wird. 

Zur Berechnung des Qualitätselementes ist für den Netzbetreiber ein SAIDI in Höhe von 

und ein ASIDI in Höhe von••Iherangezogen worden (Anlage 1 ). 

3.3. Referenzwertermittlung 

Die Ermittlung der Kennzahlenvorgaben (Referenzwerte) erfolgte wie im Beschluss (Az.: 

BKB-13/002) dargelegt mittels einer Regression unter Berücksichtigung der Lastdichte, 

soweit sie sich als statistisch bedeutsam erweist. 

Die Lastdichte bildet in diesem Zusammenhang gebietsstrukturelle Unterschiede ab, wie sie 

gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 ARegV zu berücksichtigen sind. Die Lastdichte berechnet sich 

aus der höchsten zeitgleichen Summe der viertelstündlichen Leistungswerte aller 

Entnahmen aus einer Netzebene [in kW] (zeitgleiche Jahreshöchstlast) und der jeweiligen 

Fläche [in km2
). Die zeitgleiche Jahreshöchstlast wird für die Niederspannungsebene durch 

die versorgte Fläche [in km2] und für die Mittelspannungsebene durch die geografische 
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Fläche [in km2
] dividiert. Somit erfolgt auch eine nach Mittel- und Niederspannungsebene 

getrennte Berechnung der Referenzwerte auf Basis einer Regressionsrechnung. Basis für 

die Berechnung der Lastdichte ist das Kalenderjahr 2012. 

Demnach beträgt die Lastdichte des Netzbetreibers in der Mittelspannung - pro 

km2 und in der Niederspannung pro km2 (Anlage 1). 

Die Lastdichte fließt in die Regressionsberechnung als einzige erklärende Variable ein. Es 

handelt sich somit um ein einfaches Regressionsmodell. 

Analytische Untersuchungen des Beraterkonsortiums (vgl. Gutachten zur Konzeptionierung 

und Ausgestaltung des Qualitäts-Elementes (Q-Element) im Bereich Netzzuverlässigkeit 

Strom sowie dessen Integration in die ErlösobergrenzeK der CONSENTEC GmbH in 

Kooperation mit der Forschungsgemeinschaft für Elektrische Anlagen und Stromwirtschaft 

e.V. und Frontier Economics Limited1
) haben ergeben, dass der funktionale Zusammenhang 

zwischen der Lastdichte und der Netzzuverlässigkeit durch einen hyperbolischen 

funktionalen Zusammenhang auf Basis einer einfachen Regression hinreichend angenähert 

werden kann. Hinsichtlich des Exponenten c haben die Untersuchungsergebnisse gezeigt, 

dass dieser zwischen 0,5 und 1 liegen sollte. 

Cl 
YRc / =-<' + b 

X 

mit: 


YHef: Referenzwert für den SAIDI 


x: Wert Lastdichte des Netzbetreibers 

a,b1c: Werte Regressionskonstanten 

Auf Basis des zur Verfügung stehenden Datensatzes, der die Daten von insgesamt 184 

Netzbetreibern enthält, wurden die Regressionskonstanten a, b, c geschätzt. Hierbei wurde 

das Schätzverfahren der Kleinste-Quadrat-Anpassung (ordinary least squares method, OLS

Schätzer) verwendet, durch das die Summe der Abweichungsquadrate minimiert wird. Ziel 

ist es, die Regressionskoeffizienten a, b und c so zu bestimmen, dass die Summe der 

Abweichungsquadrate zwischen den tatsächlichen y1-Werten und den mittels der 

Regressionsfunktion geschätzten YRer-Werten minimal ist. 

Zusätzlich erfolgte eine Gewichtung der Abweichungsquadrate anhand der Anzahl der 

eigenen Letztverbraucher des jeweiligen Netzbetreibers, entsprechend den Vorgaben des 

( 
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§ 20 Abs. 2 S. 1 ARegV. Zur Gewichtung der SAIDl-Abweichungsquadrate wurde die Anzahl 

der eigenen Letztverbraucher auf der Niederspannungsebene angesetzt. Zur Gewichtung 

der ASIDl-Abweichungsquadrate wurde die Anzahl der eigenen Letztverbraucher in der 

Mittel- und Niederspannungsebene (inkl. eigener Umspannebenen) herangezogen. Mit der 

Gewichtung anhand der Letztverbraucher ist gleichzeitig eine unmittelbare Gewährleistung 

der Erlösneutralität verbunden. 

Sowohl für die Mittel- als auch für die Niederspannung wurden die Regressionsrechnungen 

mit den Regressionskonstanten c == 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 und 1 durchgeführt. 

Somit ergaben sich jeweils sechs Modelle. Aus diesen Modellen wurde zunächst jeweils 

dasjenige Modell ausgewählt, bei dem die Regressionskoeffizienten a und b statistisch 

signifikant waren, wobei die Vertrauenswahrscheinlichkeit mit 95 % angesetzt wurde. Bei 

dem Regressionskoeffizienten b handelt es sich um den y-Achsenabschnitt und bei dem 

Koeffizienten a um die Steigung der Funktion. Der Koeffizient a beschreibt somit die 

Einflussstärke der Lastdichte auf den SAIDl/ASIDI. Sind die Regressionskoeffizienten a und 

b signifikant, besteht also ein statistisch bedeutsamer Einfluss der Lastdichte auf den 

SAIDl/ASIDI. 

Zur Bestimmung der Regressionskonstanten c wurde das Bestimmtheitsmaß R~ sowie die F­

Statistik der jeweiligen Funktion bestimmt. Das Bestimmtheitsmaß drückt den durch die 

Funktion erklärenden Anteil an der Gesamtvarianz der Punktewolke aus. 

mit y Re : Funktionswert, y , : tatsächlicher Wert und y : Mittelwert der tatsächlichen Werte 
/ 

Beim F-Test wird untersucht, ob das Bestimmtheitsmaß der Regression Null ist. Wenn diese 

Hypothese abgelehnt wird, kann man vermuten, dass das gewählte Regressionsmodell 

einen Erklärungswert für die zu erklärende Variable (SAIDl/ASIDI) besitzt. Auch hierbei 

wurde eine Vertrauenswahrscheinlichkeit von 95 % angesetzt. 

In der Niederspannungsebene waren die beiden Koeffizienten a und b nur bei der 

Modellvariante c = 1 signifikant. Folglich wurde für die Niederspannungsebene das Modell 

mit dem Exponent c=1 verwendet. 
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In der Mittelspannungsebene waren die beiden Koeffizienten a und b der Modellvarianten mit 

c= 0,5; 0,8; 0 ,9 und 1 signifikant. Zwischen diesen 4 signifikanten Modellen ist sodann 

dasjenige Modell ausgewählt worden, welches das höchste Bestimmtheitsmaß R2 aufwies. 

Das Modell mit der Regressionskonstanten c =1 wies in der Mittelspannungsebene letztlich 

das höchste R2 auf. 

Bezüglich der Regressionskonstanten c hat sich sowohl in der Nieder- als auch in der 

Mittelspannungsebene ergeben, dass die höchste Modellgüte mit dem Exponent c=1 erreicht 

wird. 

Auf dieser Grundlage ergaben sich für die Niederspannungsebene folgende 

Modellparameter: 

a 

YRc f:: - " + b 


X 

mit: 

YRcf : Referenzwert für den SAIDI 

x: erklärende Variable Lastdichte 

a: 796, 13 (lrrtumswahrscheinlichkeit: 0, 0486) 

b: 4,21 (lrrtumswahrscheinlichkeit: 1,99 * 10·19
) 

c: 1 

F-Wert =3,943 (lrrtumswahrscheinlichkeit: 0,0282) 

Die Modellparameter der Mittelspannungsebene ergaben sich wie folgt: 

a 

YRc / = -t' + b 


X 

mit: 

YRc/: Referenzwert für den ASIDI 

x: erklärende Variable Lastdichte 

a: 1. 686, 03 (lrrtumswahrscheinlichkeit: 3, 039 * 1044
) 

b: 5,02 (lrrtumswahrscheinlichkeit: 2,984"" 1CT11
) 

c: 1 

R2 =0,656 

( 
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F-Wert;;; 349,82 (lrrtumswahrscheinlichkeit: 5,515 * 10-45
) 

Auf dieser Grundlage wurde für den Netzbetreiber in der Niederspannungsebene ein 

Referenzwert von - und in der Mittelspannungsebene ein Referenzwert von 

ermittelt (Anlage 1 ). 

3.4. Ermittlung Bonus/Malus 

Zur Ermittlung des Zuschlags {Bonus) oder des Abschlags (Malus) auf die zulässige 

Erlösobergrenze wurde die Differenz zwischen dem ermittelten Referenzwert und dem 

gemittelten individuellen SAIDI beziehungsweise ASIDI des Netzbetreibers mit der jeweiligen 

Anzahl der Letztverbraucher des Kalenderjahres 2012 der entsprechenden Netzebene und 

mit dem Monetarisierungsfaktor multipliziert. Anschließend erfolgte eine Addition über die 

Netzebenen: 

Bonus/Malus =(YRef - y) x Anzahl Letztverbraucher x O, 19 €/min/Letztverbraucher/a 

Entsprechend der Festlegung über den Beginn der Anwendung, die nähere Ausgestaltung 

und das Verfahren der Bestimmung des Qualitätselementes hinsichtlich der 

Netzzuverlässigkeit für Elektrizitätsverteilernetze (Az.: BKB-13/002-009) beträgt der 

Monetarisierungsfaktor 0, 19 €/min/Letztv erbraucher/a. 

a) 	 Für die Niederspannungsebene wurden folgende Daten zugrunde gelegt: 

• 	 YRef: 

• Anzahl der Letztverbraucher: 

Für die Niederspannungsebene ergibt sich somit ein Bonus in Höhe von 

b) Für die Mittelspannungsebene wurden folgende Daten zugrunde gelegt: 

• 	 YRef: 

• 	 Anzahl der Letztverbraucher (inkl. aller nachgelagerten eigenen Netz- und 

Umspannebenen): 

Für die Mittelspannung ergibt sich somit ein Bonus in Höhe von ­

­

­
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Für die Nieder- und Mittelspannungsebene ermittelt sich demnach insgesamt ein Bonus in 

Höhe von 

3.5. Kappungsgrenze 

Um die Auswirkung auf die Erlösobergrenze zu begrenzen, wurden Kappungsgrenzen 

berücksichtigt. Der Bonus- und Malusbereich wurde symmetrisch und einheitlich gekappt. Es 

wurde eine Kappung der Erlösauswirkung von 2 % der Erlösobergrenze des Kalenderjahres 

2013 abzüglich der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten und - falls vorhanden - abzüglich 

der Kosten für die Netzebenen Höchstspannung, Umspannebene HöS/HS, Hochspannung 

und die Umspannebene HS/MS vorgenommen. Ausschlaggebend für die Bestimmung der 

Kappungsgrenze innerhalb eines Kappungskorridors von 2 bis 4 % war die Minimierung der 

Abweichung von der angestrebten Erlösneutralität. Somit wird sichergestellt, dass sich die 

Zuschläge oder Abschläge auf die Erlösobergrenze über die Gesamtheit aller betroffenen 

Verteilernetzbetreiber möglichst ausgleichen. 

Mit dem ausgewählten Modell und einer Kappung von 2 % der Erlösobergrenze des 

Kalenderjahres 2011 ergibt sich die minimale Abweichung von der Erlösneutralität in Höhe 

von - Dies hat zur Folge, dass im Bonusbereich keine Netzbetreiber und im 

Malusbereich ein Netzbetreiber gekappt werden. Bei jeder Kappung über 2 % war die 

Abweichung von der angestrebten Erlösneutralität größer. 

Der Netzbetreiber ist von der Kappung nicht betroffen. 

3.6. Anpassung der Erlösobergrenzen 

Die Erlösobergrenzen sind in den Jahren 2014, 2015 und 2016 um folgende Beträge zu 

erhöhen. 

ERLÖSOBERGRENZEN­ ERL SOBERGRENZEN­ ERL SOBERGRENZEN­

ANPASSUNG ANPASSUNG ANPASSUNG 

DES KALENDERJAHRES DES KALENDERJAHRES DES KALENDERJAHRES 

2014 2015 2016 

( 

( 
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III. 

Hinsichtlich der Kosten nach§ 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

IV. 

Die beigefügten Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

( 

( 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur 

(Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde 

innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Celle (Hausanschrift: Schloßplatz 2, 29221 

Celle) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 

muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder 

Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die 

Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen 

( durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 29.07.2015 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

~
Karsten Bourwieg Rainer Sender Bernd Petermann 
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Qualitätselement Qt NS- und MS- Ebene für Betriebsnummer: 10001508 

Ni!!derspannungsebene 

NS-Ebene Bonuszusci'lla in Euro 

Mittelspannungsebene 

MS-Ebene Bonuszuschla in Euro 

Gesamtergebnis 

Summe NS- und MS·Ebene Bonuszuschla In Euro

Zulässige Erlösobergrenze 2013 
iibz 1. dauernatt nicht beeinflussbarer Kosten und der Kostense!len HÖS HöS/HS HS und HS/MS 

Malusabschla an der für die Qualltatsre ullerun relevanten Erlösober renze 2013 

Summe NS- und MS-Ebene nach Kappung [Bonuszuschlag in Euro] 

Anlage 1 Stromversorgung $ tad1Werke Garb!en Gmbt-t Co. f'\Z. : E!K6·13/1~08-81 

( 

( 


Soltu 1 



Einzelergebnisse für Netznummer: 10001508_ 1 

Niederspannuogsgbene 


Eingangsparameter: 


Anzahl der l.e"tv"rbrsucher 2012 der eiaenen NS-Ebene IAnzahn 
Zeitaleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen 2012 NS·Ebene lk\M 
Versorgte Flilche 2012 NS·Ebene [km 21 
SAIDI 2010 
SAIDI 2011 
SAIDI 2012 

Lastdichte NS-Ebene kW/km 2 

Mittelwert SAIDI 

Berechnungsergebnisse: 

IRererenzwert NS-Ebene 
( 

leonuszuschlag NS·Ebene (In Euro] 

Mittelspannungsebene 

Eingangsparameter: 
·-· 

Anzahl der Letztverbraucher 2012. der eioenen MS-Ebene IAnzahn 
Anzahl der Letztverbraucher 2012, der eigenen NS- und MS-Ebene 
tAnzahll 
Zeitaleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen 2012 MS-Ebene lklM 
GeO<lrafische Flilche 2012, MS-Ebene [km 21 
ASIDI 2010 
ASIDI 2011 
ASIOI 2012 

lLastdlehte MS (kW/l<m 2) 

Mittelwert ASIDI 

Berechnungsergebnisse: 

( !Referenzwert MS-Ebene 

lBonuezuechlaa MS-Ebene [In Euro] 

Gesamtergebnis 

lsumme NS- und MS-Ebsne [Bonuszuschlag In Euro] 

PIZ.: BKS-13/1508-91Anlsgs 1 Slromversorgung $1adtwer1<e Garbsen GmbH Co. 

Solte 2 



Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 


Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der 


zweiten Regulierungsperiode zum Ausgleich des Regulierungskontosaldos 


im Regelverfahren 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

1. Vorbemerkungen 

Zur Ermittlung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode sind gemäß §§ 5 

Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV Zu- bzw. Abschläge zu ermitteln, die sich aus dem Saldo des Re­

gulierungskontos zum 31 .12.2012 ergeben und diesen ausgleichen. Die Zu- und Abschläge 

sind gemäß § 5 Abs. 4 S. 3 und Abs. 2 S. 3 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulie­

rungsperiode wird zunächst der Saldo zum 31.12.2012 ermittelt. Dieser wird sodann um ein 

Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos 

erst am 01 .01 .2014 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2012 erfolgt in 5 gleichmäßigen jährlichen 

Raten ab dem 01.01 .2014. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr 

( 	 durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung 

im Jahr 2013 und den gesamten Auflösungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durch­

schnitt der von der Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpa­

piere inländischer Emittenten" der Kalenderjahre 2003 bis 2012 in Höhe von 3,25 %. 

2. Positionen Im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV. Für den 

Strombereich sind dies im Einzelnen: 

1. 	 die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netz­

betreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren 

Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

2. 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthalte­

nen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. m. V. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 

ARegV) sowie 

3. 	 die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten 

des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbe­

züglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der 

Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetrei­

ber durchgeführt wird, oder durch Maßnahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG 

sowie nach§ 18b StromNZV verursacht wird(§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV). 
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Gemäß § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 Abs. 4 

ARegV für die ersten vier Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die jeweils in den 

Jahren 2009, 2010, 2011 und 2012 entstandenen Differenzen sind Anlage A2 zu entnehmen. 

2.1. Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom Netzbe­

treiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlöse im 

Regulierungskonto zu erfassen. 

2.1.1. Zulässige Erlöse 

( 	 Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei ist die gemäß § 4 Abs. 1 

und 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV je

weils zum 01 . Januar eines Kalenderjahres vom Netzbetreiber anzupassen. Dies umfasst die 

zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze in Folge von: 

• Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 1 ARegV), 


• + 


• Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 

S . 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) sowie einer Mehrer­

lösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV in analoger Anwen

dung erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 und 2 

ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträgen 

• nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

• einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) 

gewährt werden. 


Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV erfolgt ent­


sprechend des im Jahr 2012 bestimmten Qualitätselementes. 


­

­
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2.1.1.1. Zulässige Erlöse 2009 

Die Beschlusskammer hat mit Festlegung nach§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 

EnWG vom 12.01 .2009 (BK8-08/1508) eine kalenderjährliche Erlösobergrenze für das Jahr 

2009 festgelegt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze findet sich in Anlage 1 

der genannten Erlösobergrenzenfestlegung. In der Anlage A3 zu diesem Dokument wird die 

festgelegte Erlösobergrenze des Jahres 2009 den diesbezüglichen Angaben des Netzbetrei­

bers gegenübergestellt. Eine Anpassung der Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 ARegV er­

folgte in der ersten Regulierungsperiode nach§ 4 Abs. 3 S. 3 ARegV i. V. m. § 34 Abs. 4 S. 

2 ARegV erstmalig zum 01 .01 .2010 (§ 4 Abs. 2 S. 2 ARegV). 

Mehr- und Mindererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 11 StromNEV der Jahre 2006 und 2007 

wurden bereits bei der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der ersten Regu­

lierungsperiode berücksichtigt und sind damit in den ausgewiesenen festgelegten Erlösober­

grenzen enthalten. 

Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach§ 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV in analoger Anwendung stattgefunden haben. sind diese erst ab dem Jahr 

2010 relevant. 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV (Härtefall) erfolgte nicht. 

Damit ist hinsichtlich der zulässigen Erlöse des Jahres 2009 auf die von der Beschlusskam­

mer festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2009 abzustellen. 

2.1.1.2. Zulässige Erlöse 2010 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 201 O findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe­

treibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird In Anlage A3 

der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die ggf. ermittelten 

Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige Differenzen werden nachfol­

gend erläutert: 
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2.1.1.2.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2010 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 106,60 zu verwenden. 

2.1.1.2.2. Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte kalenderjährliche 

Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 01.01 . eines Kalenderjah­

res anzupassen. 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der Be­

schlusskammer für das Kalenderjahr 201 O Angaben hinsichtlich der Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen Anpassun­

gen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV übermittelt. 

In Anlage A3a findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV 

anerkennungsfähigen Anpassungen. 

2.1.1.2.3. 	 Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage A 1 des Ergebnis­

schreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen. 

2.1.1.2.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösa_bschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zulässi­

gen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be-

( 	

( 
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schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.2.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß§ 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung der zulässigen Er­

lösobergrenze in der Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2010 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau­

cherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

2.1 .1.2.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1 .2. 7. Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags gemäß § 

25 ARegV 

Lagen die Kapitalkosten aus den tatsächlich erfolgten Investitionen des Netzbetreibers nach 

§ 28 Nr. 7 zweiter Halbsatz ARegV, unter Anwendung des§ 14 Abs. 1 Nr. 3 LV.m_ Abs_ 2 

ARegV, in der Regulierungsperiode pro jeweiligem Kalenderjahr unter dem Wert nach § 25 

Abs. 2 ARegV, so erfolgt gemäß § 25 Abs. 3 ARegV in der folgenden Regulierungsperiode 

ein Ausgleich der Differenz. Lagen die Kapitalkosten über dem Wert nach § 25 Abs. 2 

ARegV findet kein Ausgleich statt. 

( 	
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2.1.1.3. Zulässige Erlöse 2011 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2011 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe

treibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in Anlage A3 

der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die ggf. ermittelten 

Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige Abweichungen werden nach­

folgend erläutert. 

2.1.1.3.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2011 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 107,00 zu verwenden. 

2.1.1.3.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Anderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte kalenderjährliche 

Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 01 .01 . eines Kalenderjah­

res anzupassen. 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der Be

schlusskammer für das Kalenderjahr 2011 Angaben hinsichtlich der Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen Anpassun­

gen zugrunde liegenden Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV übermittelt. 

In Anlage A3a findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV 

anerkennungsfähigen Anpassungen. 

­

( 

( 

­
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2.1.1.3.3. 	 Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach§ 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Perlodenübergrelfende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis­

schreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen. 

2.1.1.3.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach§ 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zulässi­

gen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.3.6. 	 Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß§ 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung der zulässigen Er­

lösobergrenze in der Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau­

cherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

2.1.1.3.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

( 	

( 
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2.1.1.3.7. 	 Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags gemäß§ 

25 ARegV 

Lagen die Kapitalkosten aus den tatsächlich erfolgten Investitionen des Netzbetreibers nach 

§ 28 Nr. 7 zweiter Halbsatz ARegV, unter Anwendung des § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 

ARegV, in der Regulierungsperiode pro jeweiligem Kalenderjahr unter dem Wert nach § 25 

Abs. 2 ARegV, so erfolgt gemäß§ 25 Abs. 3 ARegV in der folgenden Regulierungsperiode 

ein Ausgleich der Differenz. Lagen die Kapitalkosten über dem Wert nach § 25 Abs. 2 

ARegV findet kein Ausgleich statt. 

2.1.1.4. Zulässlge Erlöse 2012 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2012 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe­

treibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in Anlage A3 

der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die ggf. ermittelten 

Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige Abweichungen werden nach­

folgend erläutert: 

2.1.1.4.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2012 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 108,20 zu verwenden. 

2.1.1.4.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte kalenderjährliche 

Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 01.01. eines Kalenderjah­

res anzupassen. 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der Be

schlusskammer für das Kalenderjahr 2012 Angaben hinsichtlich der Anpassung der kalen-

( 

( 

­
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derjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen Anpassun­

gen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV übermittelt. 

In Anlage A3a findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV 

anerkennungsfähigen Anpassungen. 

2.1.1 .4.3. 	 Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

1. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis­

schreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen. 

2.1.1.4.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mlndererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer MehrerlösabschöQfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zulässi­

gen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.4.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 1 O ARegV {Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung der zulässigen Er­

lösobergrenze in der Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2012 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau­

cherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 
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2.1.1.4.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.4.7. 	 Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags gemäß§ 

25 ARegV 

Lagen die Kapitalkosten aus den tatsächlich erfolgten Investitionen des Netzbetreibers nach 

§ 28 Nr. 7 zweiter Halbsatz ARegV, unter Anwendung des§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 

ARegV, in der Regulierungsperiode pro jeweiligem Kalenderjahr unter dem Wert nach § 25 

Abs. 2 ARegV, so erfolgt gemäß § 25 Abs. 3 ARegV in der folgenden Regulierungsperiode 

ein Ausgleich der Differenz. Lagen die Kapitalkosten über dem Wert nach § 25 Abs. 2 

ARegV findet kein Ausgleich statt. 

2.1.1.4.8 	 Anpassung aufgrund des Qualitätselementes gemäß§§ 19 und 20 ARegV 

Die mit Beschluss vom 20.12.2011 (BK8-11/1508-81) festgelegten Zu- oder Abschläge wur­

den bei der Bestimmung der zulässigen Erlöse 2012 berücksichtigt. 

2.1.2. Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen 

Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenent

wicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse er­

mitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen Jahr durchgeleiteten Absatzmengen 

und Leistungswerten und den zuvor im Rahmen der Verprobungsrechnung gemäß § 20 

StromNEV ermittelten Entgelten. Die erzielbaren Erlöse ergeben sich aus dem Produkt der 

tatsächlich physikalisch durchgeleiteten Mengen und den in Anspruch genommen Leistun­

gen und den vom Netzbetreiber jeweils angesetzten Preis, unabhängig davon, ob Forderun

gen uneinbringlich waren. 

Der Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen tat

sächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen seiner 

Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV der Beschlusskammer mitgeteilt. 

­

( 	

­

­
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für die Jahre 

2009 bis 2012 die in Anlage A3 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

2.2. 	 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenze jeweils zum 01 . Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV auf Basis 

des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Die diesbezüglich 

in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Ansätze sind den in diesem Kalender­

jahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustellen. Die so ermittelte Differenz ist im 

Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Kalen­

derjahre 2009 bis 2012 die tatsächlich entstandenen Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 

bis 6, 8 und 15 ARegV übermittelt. 

In der Anlage A2 werden diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Werten 

gegenübergestellt. 

2.3. 	 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 

Für die Jahre 2009 bis 2012 sind keine volatilen Kostenanteile nach§ 11 Abs. 5 ARegV ge­

geben. Eine Differenz i. S. d. § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV kann diesbezüglich somit nicht vorlie­

gen. 

2.4. 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des Mess· 

stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüg­

lich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das Kalender

jahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder 

der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen in das 

Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der An­

schlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetreiber durch­

geführt wird, oder Maßnahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach§ 18b Strom­

NZV verursacht wird. 

Gemäß seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Ka­

lenderjahre 2009 bis 2012 die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstellenbe-

­
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

trieb inklusive der Maßnahmen gemäß§ 21b EnWG übermittelt. Diese Werte werden in der 

Anlage A3 den von der Beschlusskammer geprüften Werten gegenübergestellt. 

3. Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode 

3.1. Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2012 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 wird durch die kalenderjährlichen 

Einzelbeträge für die Jahre 2009 bis 2012 hinsichtlich 

• 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 

ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 

6, 8 und 15 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthaltenen 

Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV sowie 

• 	 der veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des § 5 

Abs. 1 S. 3 ARegV 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage A2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2012 zu entnehmen. 

Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jährlich durch­

schnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs

und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundes­

bank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

Für das Jahr 2009 beträgt der Zinssatz 4,09 %, für das Jahr 2010 3,80 %, für das Jahr 2011 

3,58 % und für das Jahr 2012 3,25 %. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2012 ergibt sich aus den Differenzen 

der Jahre 2009, 2010, 2011 und 2012, die gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. Der 

Anlage A2 ist für die Jahre 2009 bis 2012 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo vor Verzin

sung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach Verzinsung zum 

31 .12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos 

zum 31 .12.2012 kann ebenfalls der Anlage A2 entnommen werden. 

( 

( 	

­

­
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Ab­

schläge 

Grundlage für die Bestimmung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten 

Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2012 (vgl. Anlage A2). Die

ser ist für das Jahr 2013 aufzuzinsen, da die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst im 

Jahre 2014 beginnt. 

Bei einem Zinssatz von 3,25 % ergibt sich die in Anlage A5 dargestellte Verzinsung für das 

Jahr 2013. 

Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösober

grenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Regulierungs­

konto nach Verzinsung; der in der Anlage A2 dargestellt ist. 

3.3. 	 Berechnung der Zu- und Abschläge 

Die Ermittlung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 

erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten zuzüglich der jährlichen Verzinsung der jeweiligen durch

schnittlichen Kapitalbindung. 

Der dabei anzuwendende Zinssatz beträgt konstant 3,25 %, was dem 10-jährigen Durch­

schnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten" der Jahre 

2003 bis 2012 entspricht. Eine Fixierung des Zinssatzes für zukünftige Jahre ist erforderlich, 

da in der Verordnung kein Anpassungsmechanismus während des Auflösungszeitraums 

vorgesehen ist. 

Entsprechend der oben dargestellten Ausführungen ergeben sich die in Anlage A5 aufge­

führten Zu- oder Abschläge für das Regulierungskonto für die Jahre 2014 bis 2018. Zuschlä

ge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden hierbei mit einem po­

sitiven Vorzeichen dargestellt, Abschläge sind mit einem negativen Vorzeichen versehen. 

­

­

­

­

Seite 14 von 14 



Strom - Regulierungskonto 2009 
• Obersicht Ober alle Teilnetze · 

Netzbetreiber: Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH & Co. 

Aktenzeichen der BNetzA: BKB-09/1508-01 

Betrlebanummor: 10001508 

An11assun11 der Netzent11elte 11em. § 5 Ab&. 3 AReQV Differenzen des Jahres 20091 

Nach § 4 ARegV zullnlge 
Erlöse des Jahres 2009 

Anpassung der Netzentgelte gem. 
§ 5 Aba. 3 ARegV zum 01 .01.2011 

GeNmte Differenz 
(unverzlnst) des Jahres 2009 

FOr das Jahr 2009 antuwendender 
Zinssatz gemäß § 6 Abs. 2 ARegV 

Anton der Differenz an der 
Erlösobergrenze In % 

AnpaHung der zu verprobenden ErtOH 
des Jahres 2011 fOr alle Netze 

Geaamtaaldo 
Regullerungsl!onto 
nach Verzinsung filr 

alle Netze 

2009 

Nach § 4 ARegV des Vorjahressaldo Gesamtsaldo AMuwondendor 
Netz· Regullerungakonto ZlnHatz 

nummer 
Jahres 2009 (Jahresanfangs­

vor Verzinsung gomllßzullleslge Ertöae bestand) (Jahr11ondbesland) § 5 Abs. 2 ARegV 

1 

Nllttelwert 1i1U8 

Jahresanfangs- und 
Jahrnendbestand 

Verzinsung des 
Saldos 

Gesamts11ldo 
Regullerungskonto 
nach Verzln&ung 

je Netz 

Anlage A1 Slromversorgung Stad1Wer1<e Gemsen GmbH Äl.: BKB-09/1508-01 
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- 1. Regulierungsperiode 


Fll'lllill des Slromnetzbelttlbus Sllo!TY>'erscrg.1119 Suu:11~-ert:I!· Gail!sl!fl GmbH & Co. 

Rechtsform OHG 

Betriet>snwnme. 1000150!1 

Netznlllftmer 1 

2 

3 

' 

18 
EttOSObergrenze (EOG}gemall§ 'ARegV 

l b 

1a • 1b Dille19M.all51aund '111 

2a 

2b 
Elforderlk:lle lnall$llrvchnallm1t YOtgelagel1er Netz.ebenen gemaß § 11 Abs. 2 Satt \ Nr. 4 ARegV 

:za . 2b omerenz atJS 2a uro 2b 

3a 
Vennledooe ~tzenlgelte imSl1T11eY01>§·13Slto~EV, §35Abs.2 d1!$EEGund § 4 Alls. 3des K'M(-0 

Sb 

3a · 3t> Differenz aLIS Ja un<J·3b 

4 
!KosterwetandenngMessung/ Messtellenbelrieb 
11n'lll. Maßnaltml!f'I gem. § 21b Eß'M:l 

Saldo a111 Elnz1'1dll'ferenzen 

Vorjahressaldo (J;atvesanranglbeslill!d) 

Geum!Nldo ReglltlMJng$konlo Yor Verzln""'1g (Jahn!aer1'91eslandl 

Anw..-endender Zinssatt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

~litte>wen aus Janresanlangs· und Jahresendbes1and 

Verzinsung des Sa)dos 

Gesamtuldo Rego:illen..g,skontonoch Venlnsung 

E<Msol>efgrenze !mich § 4 ARegV zulllssige Erlöse) 

Gesamle Jalln!sdilferenz (U11Yeailt51) 

Anleil cler Differenz 111 cter lutsetegle ·Er1asoll0f9enze in% 

§ 5 Alls, 1 Salz 1 ARegV 

§5AIJs. 1 Salz2ARegV 

§5AIJs. 1 Salz,2ARegV 

§ 5 Abs. 1 Salz 3 ARegV 

nach § 4 ARegV ZlMssige Erlass 

'e12Jelbare Ertose 

iatsächllch entstJIFlder>EI Koslen 

lin EOG enthalll!f'le Ansätze 

iatsacitllch entstandooo Kosten 

in EOO enthalll!f'le Ansatz.e 

lbei effizienter ll!ISO.Jngserbrlngung 
ents1ehen0e Kostenveranderun11 

MlageA2 ..-....... !ln1T'HerJ0<glllllj Slac!Mell<.e Gamsen GmbH ., PZ.: BKll-09fl 508-01 
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AnlageA3 Slromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH AZ.: BKB-09/1508-01 

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2009 

Kalkulationsperlode 2009 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 
Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 

2 
IErforder'licf'le Inanspruchnahme vorgelagert.er Netzebenen gemäß llatsäcf'l~ch entslalldene Kosten 

§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enlhallene Ansätze 

3 1vemüedene Netzentgelte im Sinne von §18 SlromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Ab5. 3 des Kl.NK-G 

4 1Kosterwerällderung Messu119 I Messtellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

latsäcf'llich entstalldene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leislung,serbrlngung entst.ehende 
Kostenveränderung 

Angaben des 
Netzbetreibers 

Angesetzte Werte 
Bundesnetz.­

aaentur 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
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Strom - Regullerungskonto 201 O 
- Übersicht über alle Teilnetze • 

Netzbetreiber: Stromversorgung Stadtwerke Garbsen 

Aktenzeichen der BNetzA: BK8·09/1508·01 

Betriebsnummer: 10001508 

Anpa!il!ilung der Netzentgelte gem. li 6 Abs. 3 ARegV Differenzen dH Jahres 2010) 

Nach § 4 ARegV zulllHlge 
Erlöse des Jahres 2010 

Ge1!;1mte Differenz 
(unverzlnst) des Jahres 2010 

( 
Anteil der Differenz an der 
Erfösobergrem:e !n % 

1 

Anp11iung der Netzentgelte gem. 
§ 5 Abs. 3 ARegV zum 01,01.2012 

Für da$ Janr 2010 anzuwendender 
~nsntz gemllß § 6 Abs. 2 ARegV 

Anpassung derzu verprobenden Erlöse 
des Jehres 2012 fl!r alle Netze 

Gesamtsaldo 
Regullenmg&konto 
nach Verzinsung fDr 

alle Netze 

2010 

Netz· 
nummer 

Nach § 4 ARegV 
zuUlsslge Erlöse des 

Jahras 2010 

Vorjahressaldo 
(Jahrosanfangs· 

bestand) 

Geeamtsatdo 
Regullerungskonto 

vor Verzinsung 
(Jahresendbestand) 

An:wwendender 
Zinssatz gemll& 

§ 5 Abll. 2 ARagV 

Nllttelwert 1u.1s 
Jahresanfangs· und 
Jahresendbestand 

Verzinsung du 
Saldos 

"Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 

nach Verzinsung 
je Netz 

A.nl~oeA1 Stromversorgung Stadtwerke Gar1>3en G!'r\bl-! AZ: 13K8-0911508-01 
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Strom - Regulierungskonto 


- 1. R&gulierungsperlode 


Firma ein .Stromneltbetrelbers SWnwer50fllUl19 SlarllMlOO! Gart1se11 

RetltUlorm GmbH& Co. 

Betril!bsnummer 1000150a 

Netznummer 1 

1 Beschrelbun!I 1- Reclrlsgrundllg~ 1 lnlt1I 1 2009 1 2(110 1 

Koslenvtraritlerung Messung I M!$SU1llenbelrlab lbei etrizienterLelstungsemnngung § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV" inl<I. Maßnahmengem. § 21b EnWG enblehenclel<05Mmoelllnclerung 

, , 

12 

13 

1a lEr!Osobergrenze (E.OGt gernaß§ 4 ARegV 

1 
§ 5 Abo.. 1 Satz 1 AAe<JV 

1b 

1a -1b Oilferenz aus ta t.nd 1 b 

2a 
' Eifor<ferliche Inanspruchnahme wrgala!10ner Netzebenen gernaß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Hr. 4 ARegV § 5Abs 1 Satt2 ARegV 

21> 1
2a.21> Cltll'erenz aus 2'l und 2b 

Ja 

Jb 

3a-31> CllJefenUIUS 3a und 3b 

" 

' Venniedene Ne!Zenl;ell8 Im Slrwie wn §13 StromtEV. § 35 Alls . 2des EEG und§ 4 Abs.. 3 des KVIK-0 § 5 Abs 1 SMZ 2 ARegV 

1 

1 

1nach§ 4 ARegV 21JiaSSi!10 Er10se 

1erzielbare ertose 

j1atsactlich entslandene Kosten 

j1n EOG enthaltene Ansatze 

j iatsac:hldl enlslaooene l<0511en 

lrn EOG enltlalte"" AASSIZe 

jS..ldo aus EinZeldltfeten~ j 

Voqahrusaldo (Jatnsan1•n11atiest1ndl 

G<!umtuldo Regu111!nl11gstconi.. ....,..Verzlnwng {Jal!,.,s.endbeslandl 

Atwwendentler Zinssacz gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV

„,i_rt aus Jahresanfangs- uncl Jallresencll851llncl 

Verzinlur>g cles Sakllos 

Ges111nlsaldo Regulierungskonto RKh Verzinsung 

ErlClsobergrenze tßlcb § 4 ~V z.ulbsige Etlll<s~} 

G6omm Jlhr6dltferenz (unvorzlrnll 

Anteil derDifferenz an der festgelegle ErtoHllergrenuln% 

Anl•ge>.2 ,...--... Slrvnwerso~ S~a!werice O,,rt1S«1 Grri>H AZ.: BK8-09f1 5011-0t ..--........ 
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Daten .zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs.1 AReqV des Jahres 2010 

Kalkulationsperiode 2010 

1 Erfösobergrenze gemäß § 4 AR.egV 
nach§ 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

Erforderliche lnanspructmahme vorgelagerter Netzebenen tatsächlich entstandene Kosten 
2 gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV. tatsächlich entstandene Kosten 
3 § 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G In EOG enthaltene Ansätze 

Angaben des 
Netzbetreibers 

-

Angesetzte Werte 
Bundesnetz­

aCIE!nllJr 

AbweJchungen 
zu angesetzten 

Werten 

4 
Kostenveränderung Messung / Messtellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

bei effizienter Leish.mgserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

a) Differenzen bei der Ermittlung der nach§ 4 ARegV zulässf9en Erlöse gemäß Anpassung der Erlösobergrenze 2010 

Position 
Angaben des 

1 
Angesetzte Werte 

1 
Abweichung

Netzbetreibers BNetzA 

ausgewiesenene genehmigte Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Besdlluss [Jahr 2010) 

!summe der Abweichungen aus a) 1 

,_,"' 
AnlageA3 Stromversorgung Sladlwerke Garbsen GmbH AZ.: BK.a.-09/15-0S-01 
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d• tl 11n1•Ul1h101n Kos1en 

1 
1 1 

1 

1 

laummo 

~1Yafl f 

­



Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

1 
1 

Netzbetreiber 1 BNetzA 1 Abweichung 

2010 1 2010 1 absolut 1 relativ 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 / VPl0 ­ PF, 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

POS 2006 

POS 2007 

POS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV 

Sonstiges 
1 

AnlageA3b Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH AZ: BKB-09/1508-01 
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Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Angaben des 
Angesetzte Werte Abweichungen 

Ermittlung der Differenz gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 
Netzbetreibers 

Bundesnetz- zu angesetzten 
agentur Werten 

- -
in 201 O tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 2010 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 
(tatsächli.che Kosten 2010 - in der EOG enthaltene Kosten} 

davon Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 

Anlage A4 Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH " AZ: BKS-09/1 508-01 
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Strom - Regulierungskonto 2011 
- Übersicht Ober alle Teilnetze • 

Netzbetreiber: Stromver5orgung St<idtwerke Garbsen 

Aktenzeichen der BNetzA: BK8-09/1508-01 

Betriebsnummer. 10001508 

Anpassung der Netzentgelte nem. § 5 Abs. 3 AReaV Differenzen des Jahres 20111 

Nach § • ARegV :tülllsslge Anpassung der Netzentgelte gern. 
Erlöse des Jahres 2011 § 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2013 

Gesamte Differenz Für daa Jahr 2011 anzuwendender 
(unverzln&t) des Jahrea 2011 Zln11at:t gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Antell der DlfferellZ an der Anpassung der zu verprobenden Ertöae 
Ertösobel'{lren:r.e In % des Jahres 2013 fOr alle Not:to 

Gesa!Tlt$;11do 
Regullen.1n91konto 
nach Verzinsung für 

al!eNetze 

2011 

 

Nach § 4 ARegV Vorjahressaldo 
Gesamtuldo 

AntuwendendorNetz- Regullerungskonto 
nummer zulllsslge Erlöse des (Jahresanfangs­ vor Verzinsung Zinssatz gemllß 

Jahres 2011 beswnd) (Jahresendbestand) § 5 Abs. 2 ARegV 

1 

Mittelwert aus 
Jahresanfangs- und 
Jahresendbestand 

Ver.tlnsung dH 
Saldos 

Gesamtsaldo 
Regullen.1ngskonto 
mich Verzinsung 

je Netz 

Anl~gc A1 Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH AZ: BK8·09/150S-01 
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Strom - Regulierungskonto 


-1. Regulierungsperiode 


Arma dea Stromnetmet<elber1 SlronwerSGrgung Stalh-ert:e Garbsen 

Rechlllorm GmbH&Co. 

Betr1e1Jsnummer 10001508 

ffetznummer 1 

r- Beachreltlur>g 1 Rechtagr\mdlage 1 lnh•lt [ ZOOS 1 20t0 1 201 t 1 

bei effizien1erLelS1JJngsertring16194 § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV l,entsaehende KoS'lenYe<anderung 

, , 

1 2 

13 

1a 
'ErtosotleriJ81l21! (EOG) gema~ § 4 ARegV 

1b 

·1 a - ·1b Ollerenz aus 1a und 1b 

za 
1Erfcrderlch& llnam pruc:lmahme vorgelagerter Ne1zeben1!n gienräß § 11 AbS. 2 Satz 1 Nr. 4 Afl..ef}V 

3a l Vennleoen& Nstzenl~lle im_Sinne YOn §~ S~cmNEV. § 35 Alls. 2 des EEG 111d § 4 Abs..~ des KW<-G §5AM. 1 Satz2ARegV 

2b j1n EOG enthal1l!ne Ansatze 

2a - 2b Oillerenz aus za und 2b 

3b lin E.00 en1hattene Ansatze 

3a - 3b Oilfe<enz aus 3a.und 31:1 

4 Kostenve<1ndenmg MeswngJ M1!$$1ellemeirieb 
Inkl. Maßnahmen gern. § 2\b ErMG 

1 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 AAegV 

1 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

l 

jnacn § 4 ARer;JV zttassige Er10se 

le'2ietiare Erldse 

j tatsactilicll enlslandene Kosten 

!1atsäclll ich emstanclene Kost.eri 

„
[s..tdo•usE1nz.-l!f'enze11 [ 

Vorjlhreswldo {Jahresanf•r>gabestlr>d} 

Getamt:Hlclo Reguliarun11sk011110 VOI' Veai111ur>g IJlhresendbestor>d) 

AnZ....flCldender Zir...alz gemllß § 5 Abcs_ 2 ARegV 

Mirlelwert 811$ Jahresarängs- 111d Jahresendbestand 

Verzln111ng des Saldos 

GeHmtsalclo Regulerungsltonto nach VerzlMur:ig 

Etl&lobergrenu (nach§ 4 ARegV Z11UissJ11~Er1ese1 

Genmte .NlhrHdllren!flz (umrenlnst) 

Amell der DH'rerenz •n der restgelegte Ettllsobergn!flze In 'II. 

AnlageA2 SIR>nwersof9Z19 SQdweltce ~enGmbH AZ· BICIJ.09<1508-01--. ............ 
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Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 AReqV des Jahres 2011 

Kalkulationsperiode 2011 

nadl § 4 ARegV zulässige Erlöse 
1 Er1ösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 

tatsädlf[cl1 entstandene Kosten Erforder1iche fnanspructinahme vorgelagerter Netzebenen 
2 

gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

tatsädllicl1 entstandene Kosten Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
3 

§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb bei effizienler Leistungserbringung entstehende 
4 Kostenveränderunginkl. Maßnahmen gern. § 2.1b EnWG 

Angesetzte WerteAngaben des 
Bundesnetz-

Netzbetreibezs 
agefltur 

a) Differenzen bei der Ermittlung der nach§ 4 ARegV zulässigen Erlöse gemäß Anpassung der Erlösobergrenze 2011 

lPosition T Angaben des 
Netzbetreibers 1 

Angesetzte Werte 
BNelzA Abweichung 

ausgewiesenene genehmigte Anpassung de1 Ertösol>ergrenze gern. EWF-Beschfuss 

b) Vergleich der Netzbetreiberangaben 

EHB RegKto. 2011 1 EHB § 28 Nr. 1 ARegVj Abweicllung 

- -
!summe der Abweichungen aus a) und b) 1 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 

1 

1 

1 

1 

~ 

"' 
AnlageA3 Stromversorgung Sladtwe1ke Gatbsen GmbH l\l.:. BK8·0911508·01 
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DKD-OW1~1 

1 

lferi11elch VPI unll d1uerh11t nicht beelnnuab1re Kosten 

01uctrh1ft nicht boelnnu1abatii Kotläf't tHCJi t 11 Abt. 2 ARcoV 1 
1 K6lt.ft 

~r.Hber 

1 EtldH 

1 
1 Korun 1 EfldH 

1 
1 Abwolehunt 

2 -1 

2 -2 

2. 3 

2-. 

BotneM11oteuern 

Pl1nwer1; 
Erf9r!Jerl~• lr,1~s.p1V~!'lhmt vvrge!lg1r11!1r Netz.eb"!11 !1 

PJ1nwon: 
2- 5 NilchrOsluno von Wechsclr!Chtorn f'li1Ch § 10 Abs. 1 

~<•okU 

K1pl1 11X~1on out acnchmigum lnYHlllionsbudge~ n1ch i 

2- 7 

2- 8 

2- Sb 

2J ARe-gV 

Mchrkos1on fllr d!t Emchi ung. dien Belllob und die 
~erwng y9n ir4k1~1n 

Pl 1nwcre 
vcrm;edene Netzentgelte Im SP'lne von §\D SlromNEV. § 
.(loi: '!lorl.-••"":"11....iiA.tA._ •~- . u0-.1.1... ,,.. 

Z1hJUn94!'1 a!' Siedle Q\:ler Gilfl"Oiroden 1'-DIVI'! M1Bg1be YOn 
f 5 Aba 4 !i11omNBV 

Be\rlebliehe und tor11Vertr1g!lcotie Verelnbuungcri zu 

2 ol0 

2 -11 

2 ol2 

1 
~~h.~~!!~~ \I~ V•r!or9unu••„1unu•n (Abat;hluat ~t 

BervfNUlll!sa:ung IJl"!d VVe!ltrblJO:ung "1 U!'lt•ITlth~n unGI 
von 6•lrNibiklnd•rl i9•Htattti'I f1H Kinait d•f im 

1,..,.,.__„ ••• ~„ „.... „„U!t:!t1:,o Bßtt!J~.~0@.9Jklf:D 

Av~lloll"IG ~„ 8~1 1'4!\i'tl"!l~\IHlunl•n~eitrtg!t!'I tn 

2-14 

Vttblnciung tr'ld, CSU SuoMNE\/ 

dem Ttl'tilriz!f-OenAusglekih noch§ 17d AbHtz 4 des 
2 - 16 @~191,.,.vtJ~!!lltg:eHta.n - Vrnll!"\1"11 ..tn O#lhc:it•· 

lo.; .... „.„........„..,......,,..1.,..$ 
Korripensahon~oh!uri9e11 Im Rallmori des 

8.112 2 Nt . 1 ~!~':,~.'!:!'!!:~m\I' M!l4;h Art1ktl) 4~ r \r•ri;>rdnung 

8.Jtz 2 NI 2 E~H IUI i;tem En?PfH~nttgttmtJnl MI!~ Ar1111tt l & i;t,r 
. \r•rordnun; (EC) Nr. 1228/20():9 

l'l:osten ror die SeHh1ttun9 der Enargie zur Erbnngung vo 
&tz 2 Nr 3 .CW19~N;ti..i.l\tun11•n. •Ulichllfdht;h d•i t<P.•1•n fo1 11•• 

61124 

'•"'•••-• "••••••·••• 

Dfft•'ln.l lW\t~n 91ntf'lmig1tn Vt1Jl.l tttn1r911!1.9t!en \fl1i 
d•n ana,ü:fah~an Kmt•i'I 

l
vom St11"111~f\en Burides;um nrorie~l~hter 
Ytrtic~Pf'k"Q!!!Nl'l'1't'!f;tp *VQi"iiMl\tn ~)lht"' 
vor dem Jahr, fUr das dlt Er'IOsobergrenzo giit (§ 8 AR•g:V 

Neub.iriibaf BN""" 

""-'"" ~ KJi_~, VPt AllWfl&;ttYng 

2009 107,00 200!I 107,00 0,00% 

-

( 


lsumme 
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Vergleich Erlösobergrenzenbestandtelle 

( 

PÜS 2006 

PÜS 2007 

PÜS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemaß § 26 ARegV 

Sonstiges 

Erlösobergronze 

Formolbostandtelle 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VP11I VP10 • PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 
1 

Härtefall 

Sonstiges 

Netzbetreiber 

2011 
1 

1 

BNetzA 

2011 
1 

1 

Abweichung 

absolut 1 rolatlv 
1 

1 

Anlage A3b Stromversorgung Garbsen GmbH 
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Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Ermittlung der Differenz gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 
Angaben des 

Netzbetreibers 

Angesetzte Werte 
Bundesnetz.-

agentur 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 

in 2011 tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 2011 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 
(tatsächliche Kosten 2011 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach§ 21b Abs. Ja und 3b EnWG 

Anlage A4 .----. Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH ~ AZ.: BKB-09/1508-01 
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Strom - Regulierungskonto 2012 
• Übersicht Ober alle Tell netze • 

Netzbetreiber. Stromversorgung Stadtwerlle Garbsen Gmb H & Co. 

BK6.0Q/150B.01 Aktenzeichen der BNetzA: 

Betrlobsnummer: 10001506 

Anoassuna dar Natzantaelte aem. § 5 Abs. 3 AReqV !Differenzen de& Jahres 20121 

Nach § 4 ARegV zul111lge 
Erlöse des Jahres 2012 

AnpaHung der Netzentgelte gern. 
§ 6 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2014 

Gosamte Differenz 
(unverzlnst) des Jahres 2012 

Für das Jahr 2012 anzuwendender 
~n&Batz gemllß § 5 Abs. 2 ARegV 

Anteil der Diffeninz an der 
Erlösobergrem:e In % 

Anpassung der zu vetptobenden ErlOSt 
des Jahres 2014 fllr alle Netze 

Gesamtsaldo 
Regullerung&konto 

nach Verzinsung für 
alle Netze 

2012 

Nach § 4 ARegV Vorjahressaldo 
Gesamtsaldo 

AnzuwendenderNetz· 
:ru111ulge Erlöso des (Jahresanfangs· 

Regullerung1konto 
2ln111tz gemH nummer 

Jahres 2012 bestand) 
vor Verzinsung 

§ 5 Abs. 2 ARegV
(Jahra11ndbe1tlnd) 

1 

Mittelwert aus 
Jahresanfange- und 
Jahresendbestand 

Verzinsung des 
Saldo& 

Gesamtsaldo 
Regul!erungakonto 
nach Verzinsung 

j e Netz 

Anlage Al Stromversorgung $1ad1Werke Garbsen GmbH AZ; BKS.09/1508·01 
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Strom - Regulierungskonto 


- 1. Regulierungsperiode 


Firm& des Stromnetzbetreibers Strorn•erscrgung Sladlwerte Gartl<Sen GmbH & Co 

Reci'ltsfonn GIOOH&Co 

Betrlebsn111nmer 10001508 

Net.znl.Rtlmet 1 

1 Beactwelb11ng 1 Reclrtsgrundlllge ' fnbaR 1 2009 r 2010 1 20t1 1 20tZ 1 

11 
19 
1b 1Et105otergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

1 
§ 5 M>s. 1 Salz t ARegV 

[nach § 4 ARegV zutassige Ei10se 

1erzielbare El10se 

1a - 1b Oift'e<emaus 1a und 1b 

2.a 1tatsachlidl enistandeneKcsten
1Erforderlictlelnanspruchnatme 'ltll'glllagerter Hetzebenen gernllß § 11 Abs- 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 1 §5Jo.bs. ·1Saiz2ARegV 

2b [in EOG enlhall:er:ieAnsalle 

2a - 2b Oi1f~~aus2aund 2tJ 

1 2 

3a 1~ermledeneNetzenlgelteim Sonne 'l1)r1 §18SiromNEV. § 3SAl>s. 2 des EEG 1.1111§ 4.Abs. 3des Ki· llalsad'!Jd1 entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1sau 2 ARegV1 3 

3b [in EOG enlhaltene AnSlllUI 

3a - Jb Oiffermz aus Ja und 3b 

Kosten•er*1"8rung Messung I Messtellerllelrieb bei efli:zienler l.81slungserbringung4 4 § SAbs.1 SMZJARegV
l<*l. ~•aßnahmen gern. § 21 b En'WG entstellemle Kostetweranderun9 

F•usElnzetdilfere;.;;e~ 1 

VOljlb-satclo (Jallresanf&npbestlnd) 

Gesamtsaldo RegulonJngtkoolo vor Verzinsung j.Jab-enclbestand) 

Anzi.mendenderZlDSSalZ. gemaB § 5 Abs. 2 AAegV 

hflltetwert a~Jahresanlangs- oocl Jat'resendbest.and 

Verzlnsoog des Salllos 

GeumtsaldlO RegulienJr>jJtkoolo rucll Venins11ng 

ErtOsobergrenze (noch§ 4 ~ :wlb8"" Ert!lseJ 

Gesamte J&lm!sdill'orenz (wwerZlnst} 

Amell der Dilrerenz an der l estQl!lagle ErtOSObt!flll"!rw> In % 

AAJageAZ Strcr.nYer.scrgung Stadlwerle G•l'tlsen Gmttl Al:. BKll-09.•1505-01 ~. ......... 
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Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern.§ 5 Abs.1 ARegV des Jahres 2012 

Kalkulationsperiode 2012 Angaben des 
Netzbetreibers 

Angesetzte Werte 
Bundesnetz­

aaentur 

Abweicfiungen 
zu angesetzten 

Werten 

1 E.r1ösobergrenze gemäß§ 4 ARegV 
nach§ 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

2 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netz.ebenen 
gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

3 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

4 
Kostenveränderung Messung I Messtellenbelrieb 
inkl. Maßnahmen gem. § 21 b EnWG 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

a) Differenzen be1 der Ermittlung der nach§ 4 ARegV zulässigen Erlöse gemäß Anpassung der Er1ösobergrenze 2012 

Position 
Angaben des 

1 
Angesetzte Werte 

Netzbetreibers BNetz.A 
ausgewieseriene genehmigte Anpassung der Er1ösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

1 
Abweichung 

1Summe der Abweichungen aus a} 1 1 1 

..--.. 

Anlage Al Stromversorgtmg Stadtwerke Garbsen GmbH ' Al.: BKS-09/1508-0 t 
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Vergleich VPI und dauemall nlcllt beelnßußba~ Ko1trn 

l
vom &unrt.1is.cften Bundtwimt vuotr1nl1ich1e1 
Vet'br~~nde'xde"S~Ka:endefjatves 

vot d t M Jlhl, lul dH dMt Erll!li 6b91fi1r• ß(• 9_~(§: OAR•gV 

VPI VPI 

2010 106,20 2'010 1oa.20 

( 


Dtu.th•fl nicht bHtntluubafW t< oat• n nac.t'I 1 11 AP•· 1 AR119V 
ri;o,I.., 

Nol>bo<t.ibot 

1 EtlO.. 

1 
1 K'o.--..n 

BNoUA 

1 f~-

1 
1 Abwt>lchung 1 

,. , GuoaJl(he f\bnanmt. und VttQut\lnosiinieti11n 

,. ' KonzeH+ortHbgabtn 

,. ' Sott1ebu1euern 

,.. Pfarrwert: 
Ertotdt•~e ln.ansj)"VGtln3tlmt "'Ol'gol.agerter Ntt:zebonen 

2 . s 
Pla~n: 
N1chr1K1ung von Vi/odtstltien1ern ftach § 10Abt. 1
'•·----­

2.a Kopita~oiton aus otnehtn1Qt11ft lflvts1111DMbue9.u. n1t:h ~ 
2) AAtgV 

2 · 81 AuflOtwng det ANugM>etraos Mth§ 23 Ab\ 21 ARODV 

2 . 7 

2 - 8 

Metvl(ol ttfl rur dlt Errichtung. dtn Betrieb und diO 
Andtrung von l•d~btln 

Planwen: 
Vttmoedtnt Ntlzento&tte m &inne von §18 SUDmNEV, §
• • „....._ ;~ 111„... . _„„,Am „ ..._ .... - ,... 

2 - 8b ZoNUf\Qtn on ~~dto oder G&mtindtn n.acl\ M1ßgabt von 
0S Ab• _. $tromNI V 

2 . 0 
ee1oeblletie und ttntvtiutQkche- V1r1inn1rungtn 1u 

1 ~~~~!.!_~· und Von.0to1i1n91lerslUf\!Jen (Abl«lluss vor 

2 · 10 Otlntbt· und f'ersontlttlMibgk.e ~ 

2 . 11 
Borufsriusbikfuno und W&nerb~dung tm UMtrnthrntfl und 
von 01tr1tb1l11ncf1 rt101ssl6tton rnr Kin.der der 1m 
NtUb•litil'frir. tlitf'li.A1t1ill•"- 8Jlllr„bH""•h6r.,.•n 

2 -12 p•u,~halltrttr lnYHlrilOl'IN:UIGhllg !"llCih § 2~ ARegV 

2 . 1) Aul\osung von GKZ JNetzansch!UHllMtenbedragen In 
\f•rbindung md d1tt ~tromNlv 

2-14 A11191tichtmtGJ\1„1&mus n.1ir;h § 2 .Abs • EnLAG 

2-15 
oem l'tltt\Ueltn A~leieh n1ch § 17d AM1tz ~ dtt. 
Entr!J1IWll1„dlll\1geHtzH • Umsetzung dH Ottsh<Ko• 
N•IHl'ltww:Jl.luAnal'llAni 
Kotnpel'IUhOftUAhlingtft In\ Alhft'ltft du. 

S.a2NI 1 Aut0\f1Chtmtct•11ntSmUs Neh A.rtdlef 3 dtr V~ordnung 
IEOl Nr '""~! 

81u2N1 2 EOOH I US d~m EntlPlßm.tM!Jeme-nl na ch Antktf6 der 
V•1ordnur19 (liC) Nt 1"*'21003 

81122m 3 
Kosten Nr oJo BesGhaff'Ung der Energ!I .zur Elbtftalll'IO1 
A4'1gttict\~111wn91n. e 11n.uhht"'1'li der Kotie11 tOt die„., 

&11z 2 
Kosten oder E1'oH 1u1 Malln1NN:n eines Beutibtts von 1 

Son11~· 
$ltomvtrt0t9un9•n.ttlen. cflf •~~s.amen 
\/• tflhflMiHubt(i.IM ulll•f lwint i'! 

8ati4 Oltlerenz lWIKhtn g e11el\rn'gteri V"1ustenerglekosten und 
d•n anuUfl.tug•n Ka•l•n 

lsumme 
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Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

1 

1 

Netzbetreiber 

2012 
1 

1 

BNatzA 

2012 
1 

1 

Abweic

absolut 

hung 

1 relatlv 

ErlösobargrenH 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 / VPl0 • PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gem. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

PÜS 2006 

POS 2007 

POS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV 

Sonstiges 

AnlageA3b Stromversorgung Garbsen GmbH BK8·09/1508·01 
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1 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Ermittlung der Differenz gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

in 2012 tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 2012 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

.in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstelrenbetriebs 

Differenzbetrag 
(tatsächliche Kosten 2012 - in der EOG enthaHene Kosten) 

davon Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 

Angesetzte Werte Abweichungen 
Angaben des 

Netzbetreibers 
Bundesnetz- zu angesetzten 

agentur Werten 

AnlageA4 r- Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH ~ AZ.: BKS-09/1508-01 
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Auflösungsplan des Saldo des Regulierungskontos 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31 .12.2012: 

Zinssatz 2013: 

Zinsen 2013: 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31 .12.2013: 

Auflösungsbetrag Endbestand :anssatzEOG Anfangsbestand :ansen 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Zu- oder Abschläge auf 
die Erlösobergrenze 

.--.... _-.. 

AnlageA5 Stromversorgung Stadtwerke Gamsen GmbH Al.: BK8-09/1508-01 
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Anla~e 1: Gesamtkostenillatt Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH AZ: BKS-12/1508-11 

Gesamtkostenblatt 

Position 
vom Netzbetreiber 

Kürzungen anerkannte Kosten
Kostenart angegebene KostenimBAB 

[EUR] 
[EUR] [EUR] 

1. 'Aufwandsgfelche Kosten ·­ --- --­
1.1. Matei'lalkosten 

1.1.a. davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratst ätigkeit 

1.1.b. davon für Berufsausbildung und Weiterbiklung Im Untemehme<1 

1.1.c. davon für Betrlebskindertagesstätten für Kinder der im Netzllereich beschäftigten Belriebsangehö~en 

1.1.1_ Aufwendungen für Roh-, Hllfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1-1 . Aufwendungen für die Beschalfung voo Verlusteneroie 
1.1 .1.2. Aufwendungen für Stromelnsceisung durch Betreiber dezentraler Erzeuaungsanlaoen 
1.1.1.2.1. nach EEG (exklusfw Einspeisemanagement-Maßnahmen} 

1.1.1.2.2. nach KWK-G 
1.1.1.2 .3. nach § 18 StromNEV 
1.1.1.2.4. Einsoeisemanagement-Ma ßnahmen 

1.1.1.3. Betriebsverbrauch 

1.1.1.4. 
Aufwendullgen für Differenz-Bilanz.kreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
Standardlaslprofilen 

1.1.1.5. Sonstiges 

1.1 .2. Aufwendungen für bez.ogene Leistungen 

'1.1.2.1. AufwendullQ·en an vorgelagerten Netzbetreiber 
1.1.2.1.a. davon Aufwendungen für Nelzreservekapaziläl 
1.1.2.1-b. davon Aufwendungen gemäß§ 14Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 
1.1.2.1.c. davon Aufwendungen für unterspannungsseilige Messung 

1.1.2.2. Aufwe.ndungen für Blindstrom 

1.1.2 .3. Aufwendungen für überlassene Nelzlnfrastruktur 
1.1.2.4_ Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 

1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

1.1.2.6. Aufwe11dUflgen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleist ungen 

1.1.2.7. Sonstiges 

1.2. Personalkosten 

1.2.1. Löhne und Gehälter 

1.2.1.a . davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte :Selriebs- und Personalratslätigkeit 

1.2.1.b. davon für Berufsausbildung und Wei.terblldullQ im Unternehmen 

1.2.1.c.. 
davon für Betriebslcindenagesslätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

Betriebsangehörigen 

1.2.1.d. 
davon betriebliche und tarifvertragtiche Vereinbarungen zu LohrtZusal:Zleislungen, soweit diese in der 

Zeit vor dem 31 . Dez. 2008 abgeschlossen wmclen sind 

1.2.2. Soz:iale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung . 
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Positio.n 
imBAB 

1.2.2.a. 

1.2.2.1 
1.2.2.2 
1.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.3.3. 

Kostenart 

davon belrieblfche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Versorgungsteistungen, soweit diese in der 
Zeit vor dem 31 . Dez. 2008 abgeschlossefi worden sind 

Altersversorgun· 
soziale Abg.aben und soostige Aufwendungen 
Zinsen und ähnTiche Aufwendungen 
gegenüber v.erbundenen Unternehmen 

ei:ienüber Unternehmen, mit denen ein Beteili!lum1sverhä1tnis besteht 
eaerrüber Kreditinstituten 

ISonsUqe Steuern 
!Sonstige betriebliche Aufwendu_ngen 
1Koozess~onsabgaben 
!Mieten, soostige Pachtzinsen. sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträge 
Versicherungen 

Bürobedarf. Dru~sachetl und Zeitschriften 
Poslkostet1, Frachlkosten und ähnliche Kosten 
Reettts- und Beratunaskoslen 
Sponsoring, Werbung, Spenden 
Reisekosten urld Auslösungen 
Bewirtung und Geschenke 
Wartung _und lnstandselztmg 
8nzelwertberichtigungen und Absctireibungenauf Forderungen 

Zahlunaen an Städte oder Gemeinden nach MaßQabe von ~ 5 Abs. 4 StromNEV 
Sonstiges 
Im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Persooalratstäligkeit 
für Berufsausbilduf19 uncl Weiterbildung im Untemellmen 

filr Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betliebsangehötigen 

Abschreibum1en 
AbschreibunQen lmmatelielles Anlaoovermöaen 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Redlte urld Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten 

Sonsliges 
Kalk. Abschreil:>ungen Sachanlagevermögen 
Abschreibungen Umlaufvem'M5gen 

Abschreibunaoo aur Finanzanla •aDiere des Umlaufvermöaens 
Kalk. Eigenkapitalzinsen 
Kalk. Gewerbesteu.er 

INetzkosten l.a. vor Abzug der kostenmlndemden Erlöse 

vom Netzbetreiber 
ang9i1ebene Kosten 

[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

anedcannte Kosten 
[EURJ 

1.3.4. 
1.4. 
1.5. 
1.5.1 . 
1.5.2. 
1.5.3. 
1.5.4. 
1.5.5. 
1.5.6 . 
1.5.7. 
1.5.8. 
1.5.9. 
1.5.10. 
1.5.11. 
1.5.12. 
1.5 .13. 
1.5.14. 
1.5.15. 

1.5.16. 

;2. 
2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 
2 .2 . 
2.3. 
2.4. 
3. 
4. 
l.a. 

.r ~ 

Anlage 1: Gesamtkostenblatt Stromversorgung Stadtwer~e G;ubsen GmbH AZ.: BKR-12/15.()S-11 
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Anlage l: Gesamtkostenblatt Stroln\lersorgung Stad twerlce·Garbsen GmbH AZ.:: BK8-l 2/1508-l l 

Posttion 
imBAB 

5.. 
5. 1. 
5.2. 
5.3. 
5.3.1. 
5.3.2 . 
5.3.3. 
5.3.4 . 
5.3.5. 
5.4. 
5.4.a . 
5.5. 
5.5.a . 
S.6. 
5.6 .1. 
5.6.1 .a. 
5.6 .1.b. 
5.6 .2 . 
5.6 .2.1 . 
5.6.2.2. 
5.6.2.3. 
5.6.2.4 . 
5 .6.3. 
5.6.4. 
5 .6.5. 
S.7. 
5.7.1. 
5.7.2. 
5.7 .2.a. 
5.7.3. 
5.7.3.a . 
5.7.3.b . 
5.7.4 . 
l.b. 

Kostenart 

Kostenmlndemde Erlöse und Erträge 
Bestandsveränderungen 
AldlviertB Eigenleistungen 
sonstige betriebliche Erträqe 
Erträ~ aus der Auflösung von Netzal"ISchlussbeiträgen 
Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 
Erträge aus Auflösungen von RücilstellLTngen 
Erträge aus Blindslrom 
andere sonstige betriebliche Ertr!ge 
Erträae aus Beteiligungen 
davon aus veroondenen Unternehmen 
Erträae aus anderen We1!1J>ap[eren und Ausleihungen des Finanzan' 
daV011 aus verbundenefl Unternehmen 
Sonsti11e Zinsen und ähnliche Erträi:ie 
Erträae aus Finanzanlaaen 

:enstanden 

davon aus KINK-Stromverkaur (§ 4 Abs. 2 KWK-G 
davon aus AuSQleichszahlunoen von ÜNB (~ 9 Abs. 1 KWK-G 

sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 
Ne.tzkosten l.b. nach Abzug kostenmindemder Erlöse 

ns 

vom Netzibetnriber 
angegebene Kosten 

[EUR] 

KOrztmgen 
[EUR) 

anerkannte Kosten 
{EUR] 

/ 
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ArJ• 1:: Be re< h...,, i!o< k~k<llMar l1cl>en !i;!•r>l ..,;tot.erzln su'41: 9lr-0~ersorgu n.s St~t'llret:ke G1r bscn GB'EH AZ: 8KIH~l50B · l I. 

BeT&Chnung der l<alkulatorl.sc:hetl EigenkapitaJveninsung 

6erech nu1111 der 
lollkulaJoriac:hen 

Poslllon 
Amngsbatuld 2011 Anf1nglbat1nd Z011 EndbellQnd 2011 Endbetlhlnd .2011 Elgenlcaplhll· 

l mEHB 
Bszeictmung r.ut HB l<Almmgen Bl'felzA llut N:B Kllrzungen BNetzA VlfZIM ung mit 

[EUR) [EUR) IEURJ IEURJ 11111riaonnten 
Seirigen 

lE\JRl 
1. 1 ""'"nlol••t.•Jquote aem. II 6 StromHEV' 1 40,00% 
2. FremdkaDitalquoCe aem. 6 6 SCromNEV 1 6000% 
l. Kallwl~lischeRes- des An'8Qevtrn1!1oern 
3..1. ~lwl~eheRes-Anlaaeverm6oen l llrAltl11Jage n 
3..1.1 . Al m llaen zu Anseball"""'•·und Henlel...,.~kos.ttn (AKIHKI 
3.1.1.1 lrnmlll>eriell& Vennooen..,..,,enstande des Anl "' 3 1.1.2 1ge1amete Attzahh.n g und ""11aaen Im Bau 
3.1.1.3. Kalk. Restwerte des Sacha~an<n»<m11nons zu Al<IHK 
3.t.1.4. Grundstildce zu AKJHK 
3.1 1.5. Sons1..... 
3..1.2. AJl:anlaaon zu T1aesneuwerten rTNW\ 
3.1.2 .1. lnwn!l!ef'iell&Vemiooms""""l15Unde des Anlaaevermooens 
3.12.2. 1ga'eis1ete ""1zatd~a <1nd Anlaoen im Bau 
3.1.2.3. Kalk. Restwerte des Sachanl.a!)Bvermooens zu TNW 
3.1 2 '4. Grundslüd<e zu AJ<IHK 
3.12 .5. Soostiaes 

' 3.2. Kallnll1tansche ·Re-rte Anl-verrn&ion rar Neuonlaa en 
1 

3.2.1 lrnmalefielle Vemioaensnanonslatll!e <leS ArllaaevEITJIOOens 
:i2.2. t111eisle1e Anzahl••nn und Artaaen im Bau 
3.2.3 Kak Restw­ de$Sachan1age'IMTICgens zuAKIHK 
3.2.4 Grundslllci<e ztJ AKIHK 

3.2.5. Sonsliou 
4. Bilanzwerte der F111anz.1nl -n 
4 a. da.von vernnsbc:tl e Fnantl!fl laoen 
4.b. · daw n Wer1e aus casti..Pooling 
41. ""1lelle an verbwl<fenen Unlemehmen 
4.2. Ausleihungen an wft>undene Unteme~rnen 
4,3, Belellf"Unnen 
4.4. Auslelhuno.en an Untemehrnel\ lllit denen eori 8eleillnm><1sverhllllllis ~hl 

4,5_ """'"""'"'r• des Anlao8"ennooens 
4.6 Sons\ige Ausileilklngen 
5. Bllrtn'ftfte d.,. UmlallfWrmllclens 
5.1 Vomlte 
5.2. fordl!IU1aen un~ $0""""'B V .anstände 

5.2.a da\'111'1 venlMlithe Fonlerungen und sonstige Vertl10gengegensl4nde 

5.2.t. Forderungen aus Lieferungen ~d lasltJngen 
52 .2. Forderunoen oeaen \'f!rtlundeneUnternehmen !z.B. cash-PooUna> 

5.2.ll. 
Fc«terungen gegen ll'1temehmel\.mitdenen an Beleiligungsverha~s 
besteh! 

5.2.4 Soosuoe ve.........,,....,,eoenslärlde 
5.3. W9rtaaoleni 

5.3.a. daoon Ylninsllche Wl!ttnaJ::dore 
5.3.1. Arl1eile an verbundenen Unlemellmen 
5.3.2. eiaene ""1teile 
5.3.3. sonsU1119 Wen=n113re 

5 4. Kas senbes1Bf'KI.. B1.11desl>a.....,,lllllabei>, Guthaben bei KreDlinS1ilU11en und SCl'led<s 
5 4.a. dava<> veninsl<tler Bestand an Kass" und GU1haben 
&. Aldlw RechnLftlsabgl"ll\ZllCIOllOOslti> 
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BlnC!hnungder 

Polffion 
Im EliB 

Be:zlkhnung 
Anranglbe111nd 2111 t 

llutNB 
fEURJ 

Kllnul\gtn 
A..,...but11r1d 2011 

BNetzA 
{EUR] 

Endbellmd 2G1t 
111.ltHB 
[EUR) 

Kllmm111111 
1 EOObHt1nd 2G11 

BNetzA 
{EUR] 

lc:alkulattlriscllen 
Elgenltapltal­

Y•f2lM<Jng mit 
• neric:annten 

Belragen 

---­ - - - [EURl 
7. Steue<ullell der SOfld-..n m~ RDclcl-•nleil l 
8. '~d<stelllln~en 5 
8.1 Rüclcsle!lul'IQen rur PenS10nen un:7 ällnlictle VMJßidlbJngen ) 

8.2­ Steuerr1ld<slelh.men ) 

8.3 scn<1ine Rilckstie„ noen 5 
9. Ertl~neVonuszahlul>Ol!n undAnzall1•-nvon Kur>den ) 

to. U.nvonlnallcbe V·ef'blnollllchk.elti!n aua Lleleru"91'n und1.elstlJngen 3 

Emoltene Baukosh!rtzUScllllsse einsclllld11cll puslriett... 
11. Leistungen der Anschluasnebmot zur Etstlttung von 9 

N.U-thlusnoslen 

12. SOflstigle Verblndllclil<e!ttn, die zil1$lo~ zur Vetfllgu~ ,9tet1H1 5 

'13. Pu11f\'e Rethnul'KISllbOre<mJnM"""SÜfl l 
.ZS2 AblUIHbDll•I 3 
12. veainsllc:lles fftrndk1nltal D 
13 Beuiebsnolwendioes Vennoaenaem. § 6 StrcrnNEV 
14 BecriebsnolwenciOM Eioenkaoilal oem. 6 ,5 SlnlmNEV ~ 
15. latsächliehe 8Qen1taDJ\elQUOle 11ern. § 6 StromNEV b 
16 Eioellkaoitolouote <19rn. ~ 6 s.omNEV b 
17 
18 

BetrlB!Jsnolw1'11Mes VMll<loen oem 'i 7 S~EV 
Betrlebsnotwruviines El<!anlc""'tal aem. 'i 7 StrornNEV l 

19. talsllchkhe -.en•..,ii"'"'""• aem li 7 SITOmNEV '20. Eioerb••••>lo•""" oem. 6 7 SlrnrnNEV & 
21 . Anletl Neuanlooen 1!111 SAV b 
2':2 . .EiQenlcllpllal <40l6 7 
23. 
24. 

da.vonNeuanlaaen 
da.wnAtlanlaoen i 

25. """"enkaottel >40'111 s 
26. EioenkaottelZlnssalz l'ür t>\eua~a"""' 9.05% 
27. Eioenki\1111alizlnssalz 6lrAllanlagen 7.14% 
28, Zinssalz l!Jr !lbersthessenden EJ<-Anllell >40% 3,98% 
29 RislkCIZlJsthlao liir EK-Anleil >40'111 o.oa~ 

29. l(,liklütoriaclle ,.....noa1talvel'Zlns.un11 1 

Berechnung der- l<alkulatorlsctien Gewerbesteuer 

1. 
2. 
l. 

1Steuermesszat"16 11 Abs. 2 GewStGI 
1Hebesa1Z (§ 16GewSlGJ 
l ullilullloris.c:MGe....,...._, 

1 
1 

3.5 
430% 

1 
1 
1 1 -­ -·­

/ 

V 

,.-... ~ 

Ad!a.ee 2: 8orecMJ111 dr.r Ukul11·ocischen E-t:ent:;iipttil.ler.zinsurc; :54torJWersor.1ung S1idtwerke G.vf:i5r.n GmbH Al: 81<$-U/ J.SCB·ll 
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Berechnung der kalkulatorischen Restwerte-und der kalkulatorischen Abschreibungen 

für ditt.EnnlltluJ19 
angewendete 

Re&tw•rte der Restwerte der Abschreibungen Ab&ehreibungen 
Abschfflbungen Summe 

Anlagengruppe 
Anscflllf. derolk. Abschr. 

Nutmngsdauer Falttorreihe 
Tagesnauwerte Al<IHK AKlliK Restwerte zu TNW zuTNW~EK- AKJHK X A<­

N•u1n1agen Absdu4llbun990
fungsjahr verwendete AKlliK (EUR) • AIUlnt..gen ­ • Neuanlagen - (EUR) Quote Quoce 

[ElfR) 
[Jahre) 

[EUR) [EUR) [EUR) [Jahre) 
[EUR] [EUR) 

- -
Kabel220kV s.imme 1 

Kabel 110 kV Stimme 1 

Kabel MitlelSDSMl.flß«le!Z 2011 1 
2010 1 
2009 
2008 
2007 1 
2008 
200S 
2004 1 
2003 
2002 
2001 1 
2000 
1999 
1996 
1997 
1996 1 
1995 1 
1994 1 
1993 ' 
1992 ! 
1991 ) 

1990 1 
1969 j 

1968 ! 
1987 1 
1986 ! 
1985 ; 
1984 ' 
1993 ! 
1992 1 
1981 j 

1980 ' 1979 1 
1978 j 

19n J 
1976 j 

1975 1 
1974 1 
1973 ! 
19n ! 
1971 ) 

1970 J 
1969 ) 

1968 J 
1967 ) 

1966 J 
1965 ) 

195' J 
196:! J 
1962 J 

Kabel Mlt•...,,anlklnasnslZ Summe· iKabel 1 kV 2:011 
2010 3 

Sf!te. l 1i1on '6 



_...,_r 
,,,...B• 3: BeredinunR der blk.1~10< lsct..J1 ~••t'ol'ffie un6 der ~ul•tonJchen Aruch<eit..._. Sbmn.......,"'"11 Sodtwerke Gubsftl GmbH AZ: BKll-U.I1508-J 1 


fürdie Ermitthmg 
•ngewendete 

·RHIWerte d9r Rntwelt9 der Abschreibungen Abschr·eibungen 
AbSchreibungen Stimme 

Anlllgll1111fUPpe 
Anach..r· OK kalk. Abschr. NU!zung•dalllll' Faktornihe 

Tagesneuwerte Al<IHK AKIHK Res!wel1a ni TNW mTNWxEK· AKIHKxfK· Neuanlagen ' AMchral~ngtnrungefW ""rw11ndete AKJHK [EU~] ·Altanl199n . • Neusnlagen • [EUR) Quobl Quote 
[EUR] 

[J.am J [EUR] fElJR] [EUR] IJ.allre] fElJRJ (El1RJ 
-

2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 ' 
2001 1 

2000 1 

1999 
1998 1 
1997 ; 

1996 
1995 
1994 i 

1!193 1 

1992 1 
1991 i 
1990 ! 
1989 1 
1&6B ; 

'1987 1 
1986 1 
1985 
1994 ~ 

1983 1 
1982 
19B1 1 
1980 
1979 1 
1978 1 
19n 
1976 
1975 
·1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
t967 
,966 
1965 
1~ 1 
1963 1 
1962 1 

Kabel 1 kV Summe 1 
Kabet i>:bnehmeranschlllsse 2.'011 1 

2010 1 
2009 1 
2008 ! 
2007 1 

2006 r 

2005 1 

2004 1 
2000 ! 

Serte2i.'CI06 



für die Ennlttlung 
.ngewend.ete

der lcalk. Abschr. 
Nutzungsdauer 

\letWendele AKJHK 
{Jahre)

[EtJR] 
-

Anscfut­
Anl•gengNppe 

tungsjahr 

2002 

2001 

2000 

1999 

\996 

1997 

19!16 

199'5 

1994 

1993 

1992 

1991 

1990 

1989 

1988 

1987 

1985 

1985 

1984 

1963 

1962 

1961 

1900 

1979 

1978 

1977 

1976 

1975 

1974 

1973 

1972 

t971 

1970 

1969 

1968 

1957 

1966 

1956 

1964 

1963 

1962 


Kabel AOOet"rnell!nsctllllsse 
 Summ& 
Frl!i l~noen 110-3&lkV Summ& 
FreileH•~n Mill.el S..nme 
Freilellunaat1 1 k,V Surnm1> 
Frl!ileHi.nam AllnehmeranscHO S..nme 
5111.bonseinrrm•""'"" und timu Summe 
ScRJ!z. Mess- und Uoersoaf!lll Summe 
Sonstioes S..nme 
3BO J 220/111)13()(10 kV.Sl3'0n• Summe 
HaUDtveneilerstabonen Summe 
Ortsnetzstafionen Summe 
K.u/ldens1al.icoon Sunne 

Suf"rl11e 
AJIQemeine Slalionsehlici-.inDO 
StaUcflSaebälJde 

201 1 

2010 

2009 


Restwarte dff Restwerte dff Abschreibungen AbM:hrelbungen 
AbM:hrelbungen Summe

Tagesneuwerte AKJHK AKIHK Rntwarte zuTNW zuTNW x EK- AKIHK x FK-
FaktorrellMI 

(EUR} • . Altanlagen -Neunla!l"'n • (EUR} Quote Quote 
Neullllagen Abac:hreibu ogen 

[EUR) IEURJ !EUR} [Jahre] 
[EUR) [EUR) 

- - - -

S..la 3-Yon6 

1 

...--, ............ 
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Anlagengruppe 
Anschaf· 
fungsjahl 

'1.lr d ie Ermittlung 
derk:allt.AbKhr. 

WIWendete AJ</HK 
(EUR] 

angewendeta 
Nutzungsdauer 

(Jahre) 
FaktOfl"Mhe 

Tagesneuwerte 
[EUR) 

Restwertader 
AJ</KK 

·Altanlagen • 
[EUR.) 

Restwerte der 
AJ</HK 

-Neuanl~· 

[EU~ 

AbschRibungefl Abscflnlibungen 
Restwerte zu TNW zuTNW1tEK· AKlt1Kx FK· 

[EUR] Quote Quote 
(E\IR] [Jahre! 

- .. .. 

Abschreibungen 
Neuanlagen 

(EURJ 
- -· 

Summe 
Abschrtlb<Jngen 

(EUR] 

AlloemeireSlaDonseinric:tllllla• 
ortsfeste He""""'""' tJn:I LaS'l8 
Schalleinricht•...-n 
Rundsleuec· F'emsl:euer· Fem 
onsnecz.Transfcrma1Dren KAh 

laNl!f" Messeirridth""""'. Uhr 

2006 
2007 
:200S 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
19Bi 
198(} 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
19S7 
1966 
1956 
19&4 
1963 
1962 
1961 
1960 
1958 

S 1.nune 
Slll'llrne 
Sooune 
SlJ1111111! 
SLIMl& 

201 1 
2010 

' 

' 
' 

' 
' 
' 
' 
' 
1 

' 
' 
' 
' 
1 
; 

/""" ........... 


Al"lllge 3: Berecb'rune der l:allcuLnorl1chen flestwft1e und der QOculatonschen. Abschreib.ll~n Slrorm'HS0""'1C Stodtwe r~ Gi•b>f.n GmbH Al.: BKS.-1 2/lSOH-ll 
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- -

Rntwerlllder R.-..tedv Abschralb<Jngen Abschreibungen fOr di6 Etmittlung 
angawendel"9 Abschreibungen Summe

Tagesn..,...rte Al<JHK AKIHK R~mTHW ZU THWX EJ<. AKIHKxFK­derhlk. A.bschr. Ansclud· Nutz.ungsdauer Faktorralhe Neuanlagen AbechrelbungenAnlagengruppe 
1-gsjahr verwendeleAKIHK (EllR) - Altanh1gen • - Neuan~gen [E\JR) Quote Quote

(Jllhr9) [EUR] (EUf'I(E\JR)(EUR) (EUR] {Jahre)[E\JR) - - -

2008 
 1 


1
2007 

2006 

2005 
 1 


2004 

2003 

2002 
 1 


2001 
 i 

i
2000 


1999 

1998 

1997 
 i 


1
1996 

1995 

1993 

1992 

1991 
 1 


1
1990 

1
1989 

1
19611 

1
1967 

1
1965 


198!> ' 

1964 
 1 


1
1983 

1
1982 

1 


Femsorecill'ellun!lAß 

Za~er Messeirritlt" ..,,_, Uhr SUirrme 

1
Su1m1e 
1
1998 

1
1996 

1
SummeFaM:are Smrnao"""'a1e 

201 1 

2010 

2009 


Gnal~cllsaril"""".BiMl!en fO 

2007 
 1 

2006 
 1 

2005 

20().t 
 1 

2003 
 1 

2002 
 ! 

1
2001 

2000 

199!1 ! 

1996 
 1 

1997 
 ' 
199!> 

Gru n. BaUlen lil St.rnme 
2005 
 ! 

1997 

1996 
 ! 

1993 
 1 

1989 
 ! 

1
1983 

1978 

19n 
 1 

1975 

1973 
 : 

,,,......._ 

r'\ 

Anli&• l~ Ek>1ec hnurc, der U.ulatorisc hcn: Restwerte- und der •a lb.a\iU Dt'lscbm AbschreJbungen ~ronweuar1un1: Stadc..<ake Gutisen GmbH Al! l!a· ll/ l.SOS·U 

­
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Restw-d01· AbschreibungenRes.twerut dltf 
Tagesneuwerte AMiK AKJHK IReatwerte zu TNW AKIHK ~ FK· 

filr die &ml.Ul'ung 
1 !lar 1'111<. Abschr. Faldomlhe 

[EUR) [EUR)·ver;wl!fldtml AKJHKAlllage~ppe 
Anschaf-
Jungsjatir 

1966 
196?; 
1964 
1956 

·Betnebsaebau<te 
1955 

Verwalturnl;sQebäu<le 

s~...re 
L.edlltahaeu· 
Sc/TNelfahrzelJCle / 


„ 
"2: B1<JHU!Sll8-1l.S~rol'l'M!rsocgung Stadl weri.e- Garbsen.GmbHAnlas• ~: Berechnuns der h lkulo lD<isd'!HI Resl'oo~rte ~nd der kalit.Jlotc<fscllen P.b>dvelburge<1 

-­

Seile6-& 

Bendhackes
Rechteck

Bendhackes
Rechteck

Bendhackes
Rechteck



davon dauerbaft nlcht 
Aufwandsparameter Aufwand$f)arameterbeeinflussbare Kosten

""­ gemH § 14 Abs. 1 Nr. 1 gemlß § 14 Abs. 1 Nr. 3 gemH § 11 Abs. 2 - H'r. u. 2ARegV l .V.m. Abs. 2 ARegVA.RegV 
Poslüon 

1. 
1.1. 
U .a. 
1.1.b. 

1.1.c.. 

1.1.1 . 
1.1.1.1. 
1.1.1.2. 
1.1.1.2.1. 
1.1 .1.2.2. 

Kosten•rten 

,,Aufwanclsgt.elche Kosten 
Materialkosten 
davon Im gesetzlichen Rahmen ausgelitl4e Befr!ebs- und Personalratställgketl 
davon für Berufsausbildung und Weltemilcblg Im 1.;Wemehmen 

dal/00 für Betriebskinderta.gesstiitten für Kinder dlef Im Nelzibereich besc:häftig1en 
Belriebsangehä<igen 

AttwendunQllll für Roh-. HWs- und Betrlebss1otre 
Aufwendunoen lür die Beschalfuno "'°" Ver1uS1enercile 

IAufwendunQen für StromeSlspeisung durch Betreiber dezentraler EIZ.euQungsanl 
lllach EEG (exkbsive EinS'j)eise11magemem-MaBnahmen) 
lnech K'M<-G 

1ent-Maßnahmen 

Aufwendungen fil r Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von 
Abweichungen bei Slandardlastprolilan 
Sonstiges 

Aufwendungen lllr sinoulir aenutzte Betriebsmittel 
Aufwendun!len lür cltm:h O,rttte erbra.c:Ne Belrlebslührun, 
Aufwendungen für durch Drille ert>rachle warturigs- und lnstindhalungslelS1ungen 
Sons.tiaes 
Personalkosten 
LOhne und Gehälter 
davon im gesetznchen Rahmen oosgelibte Selriebs- und Personalratstä.41gkeil 
davon für Berufsausbildung und weilerbllduna im tMtemehmen 
davon für Betriebskindertagesställen für Kinder der im Ne1zbereich beschäftjg.ten 
Betriebsangehörigen 

davon be1riebiclie ußd tarivertragfiche Vereinbarungen zu LOhnzusalzleistungen, 
soweit diese in der Zeil vor dem 31 . Dez. 2008 abgeschl.(>Ssen worden sind 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Allersversorgung und tiir Unters1utzung 
davon betriebliche und tari\tertragliche VereS\barungen zu Versorgungsleistmgien, 
soweit diese in der Zeit vor dem 31 . Dez. 2008 abgeschbssen worden sind 

nüber verbundenen Un1emehmen 
'eaenüber Unternehmen. mit denen ein Betelliaunasverhallnis besteht 

eaenOber KrecMinslitulen 

anertlannte Kosten tor 
dle Bestimmung der 
Aufwandsparameter 

[EUR] 

1.1 .1.2.3. 
U.1.2.4. 

1.1 .1.3. 

11.1 .1.4 . 

1.1. f.5. 
1.1.2. 
1.1.2.1. 
1.1.2.1.a . 
1.1.2.'1.b. 

1.1.2.1.c. 
1.1.2.2. 
1.1.2.3. 
1.t.2.4 . 
1.1.2..5. 
1.1.2.6 . 

1.1.2.7. 
1.2. 
1.2.1. 
1.2.t ,a. 

1.2.1.b. 

1.2.1.c. 

1.2.1.d. 

1.2.2. 

1.2.2.a. 

1.2.2.1 
1.2 .2.2 
1.:3. 
1.3.1 . 

1.3.2. 
1.3.3. 
1.3A. 

EUR~ 
[EUR) (EUR] 

Anbje 5: Aufw•ndsparameter ,,_ Strcnwersorg1111g Stllcltwe<ke Garbsen GmbH (Netz. 11 AZ.: BK8·12/ lS08·11 
~ 
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davon dauerhaft nicht 
Aulwandsp;uameter AufwandsparameteT

beelnnus.sba.ra Kosten 
KAliib gemlß § 14 Abs. 1 Nr. 1 geml.B § 14 Abs. 1 Nr. 3gemlß § 11Abs. 2 · Nr. u. 2ARegV LV.m. Abs. 2 ARegVARegV 

Position Kost&narten 

1.4. ISons 

1.5. 
LS.1. 
LS.2.. 1Mieten. sonSlige Pachtzinsen, sonS1ige Leasingraten, GebOhren und ee· 
1.5.3. 1,versictlerunqen 

~ .5 . 4. IBiirolledarf, Drucksachen und Zeitsctwiften 

1.5..5. IPostlcoSlen. FrachtkoS1en 1.-id ähnliche Kos!en 
1.5.6. 
1.5.7. 
1.5.a . 
1.5.9. 
1.5.10. 
1.5.11. 
1.5.12. 
1.5..13. 
1.5.1 4. Im ges.etzJichen Rahrnen ausgeüble Belrtebs.- und Perso1l9lratS1ätjg'keit 
1.5.15. fül Berufsausblcblg und Weiteflliduno;i im Unlemehmen 

1.5.16. 
fül BetriebskSldeftagesstatten für Kinder der Im Netzbereich bescMltigten 
BelriebsangehOrlgen 

2. Abschre[bungen 

2..1. Abschreibungen lrnmalerie11es Anlagevermtl!len 

2.1.1 . 1
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und älriiche Rectae und Werte sowie Lizenzen an 
solchen Rechten und Werten 

2..1 .2 . SonstiQes 
2.2. 
2.3. 
,2.4. ie.e des UWnlauf\lermö:lens 
3. 
4. 
La. der kostenmlndemden Erßse 
5. 

5.1. 
5.2. 
5..3. 
5.3.1. 
5.3.2.. 
5.3.3. 
5.3.4. 
5.3.5. 
ISA 
'S„4.a . 1davon aus verbundenen Unlemehmen 

IErtrlge aus u'll:teren Wertpapieren und Auslelhungen des Rnanzanlageve1111~ens 

1daVQfl aus verbundenen Unternehmen 

anertannte Kosten fOr 
d ie Bestimmung der 
Aufwandsparameter 

(EUR) 

5 .5. 

(EUR] [EUR) 

5.5..a. 

AnD!!e S: Auf\nndspararneter S.romverse<gvrig S.adlwerte Garbsen Gn>bfi (Netz l l .......,_ "1.: BKB-12/1503-11
r-

sette2 ,...,l 



davon dauerhaft nlch.t
anmannle Kosten ttlr Aufwand'sparamerer Au!wandspanmaler

beelnnusstiare Kosllln
die Bestimmung der KAdnbi gemH§ 14Abs. 1 Nr. 1 gemH § 14 Abs. 1 Nr. 3 Kostenarten gem.lß§ 11 Abs. 2 PoslUon · Nr„Aufwandsparameter u. 2ARegV l.V .m. Abs. 2 ARegV

ARegV
[EUR) 

5.;6. 

5 .6 .t . 
5.6.t .a. 
5 .6.t .b. 
5.6.2. 
5.6.2.t . 
5.6.2.2. 

5.6 .2.3. 

5.6.2.4. 
5.6.3. 
5.6 .4. 
5 .6 .5 . 
5.7. 
5.7.1 . 

5.7.2. 
5.7'.2.a, 
5.7.3. 
5.7.3.a 
5.7.3.b. 
5.7.„ . 

Sonstige Zlnsen und llhnllche Ertr'.äae 

Erträoe aus Fina 
davon Erträ<le aus verzinslichen Fina 
davon Erträge aus Cash-Pooling 

Ert "" 

Erträge aus Foroerungen gegen Unternehmen, mit denen ein 
Beteiigungsvemälnls besieht 

ErträQ.e aus sonstia.en Vermö<lensoeoenSlä™'en 

andere sonS1ioe Zinsen und ähnliche Eltraoe 
Umsatzer10se lnlcht aus Netz:entaelren 

erhOl>ene Konz:essionsat:igaben 
Erföse aus EEG 
davon aus Weillergabe des aufgenommenen EEG-Stroms 
Erlöse aus KWl<-G 
davon aus KWK-Stromverkauf(§ 4 Abs. 2 KWK•G) 

da...an aus Au~leichs:zahlunaen YOn ÜNB {li 9 Abs.. 1 K'M<·G 
sonstiQe Erlase {nicht aus Netzenlgelten} 

Zuslitz:llcha Zinsen gem. § 14 Abs. 2 ARegV 

anultällsche Kosten 

Metnosten rar die Errichtung, den Betrieb und die Änderung von Erdkabeln 

lnves1itioosmaßnahrne 

Aufwandsparameler 

daYOn koSlenmindemde Edöse und 

davon ~alk. Gewerbesleue 

[EUR] (EUR) 

v 


Anbge S: Avfwandspaiame ter Stromttrscrgurc Stadtwerlce Garbsen GmbH (Nett 1) Al.: BK8·12/1508· 11 
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Anlagengruppe 

Kabel 
Kabel 220kV 
Kabel 110kV 
Kabo! Mittol; ~nnun ;nolz 
K8bel 1 kV 

snatz 

Frelleilun en Abnehmerenschlusse 
Obr1 e Netzanla en fUr Hoch& annun eübertra un 
Stalion;oinriclllun on und Hilf;~nl~ on in~l1,1$ivo Tr~o vnd Sch;ill\\r 
s.;i,vlz•, Me$s• und Obersp~11nungsschulzeinriclltungen, Fernsteuer., Fernmelde., 
Fernmess- und Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanla~en ainschliaBlich 
Kopplvng$•, Tfafo. und Sch~ltanlegen 

SoMli es 
Stationen mit elektrlechen Elnr1chtun en 

380/2201110/30110 kV-St~liomin 
H~u ·1vetteilersleliOnen 
Ortsnetzstationen 
Kundenstalionen 
St3tions etiaude 
All emelne Statlonselnrk:lltun en. Hilfsanla en 
orisreste Hebezeuge und Lastenautzage elnschlleßllch Laufschienen, 
Aussenlw!eui;iilung in \Jnup;inn• und Si;h;il1;anl~gon 
Schaiteinrichtun en 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, f'emmetde-, Fernmess-, Aulomatlkanlagen, Strom- und 
Sp;innung5W;ind\or. Notz;i;/11,1t~Cinrii;iitun on 
Obr1 e Netzanla en dn Vertollun 5betr1ob5 

Ab•ohreibungJJdi1uor 
Unlorgron>:e 
StromNEV 

[Jahre] 

Tage.s11euwert 
[EUR] 

Annuitllüsche Kosten 
[EUR] 

ortwesen 

ohne EDV Werkzeu e/Garata 

en 
H~rdw;iro 

sortwsre 
Fahrzeu e 

Sctlwerfahrzeu e 

Anlilge 6~ VCJre:lqil(;hb~rkaltsrechnung 

( 
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Berechnung der zulllltzllchen Zinsen 

Poamon 

3,1, K• lkulatorisaha Rostworta Anlt:1 avann an für Altzmla cn 

1. lmmtiteri&lle Venn~ ensgegenstande des Anla!levetmllQens 

2. Gelelslele Anzahlungen und Anlagen Im Bau 

6. Son•ti es 

3.2. Kalkul1tcir11clie.Reahiff11e·An11a1vermoa1n rur N1u1n11g1n 

,2. Galaistata Anuhlun cn und Anla cn im Bau 

4. Grundstücke zu AK/HK 

s. s on&Uges 

S. Bilanzwerte dati Umlauf\rettnöOena 

Summt 

1u5lllllcht ZlnHn 

Herleltung des Zinssatzes IUr die ;mnultlltlaehen Koatvn (§14 Aba. 2 ARv11VI 

Bmeiehnung 

Nettozins der letzten Periode rur Neuanlegen ai>!a1. derZehnJahresdurchscllnllt&lnnauon 
Fremdkapllalzln& dtr lellltn Peno<!t. ~bz 1. der Zehn ~hrQ5durohwmitts lnnotion 
Sonst! a ?Insan 

Ge
( 

( 

wlehteter Zlnsaatz 

Anlago &: Varvlalchbarkaltsrachnung Stromvarsorvung Stadtwarko Gub~an GmbH (Notz 1) Al.: BKS-12/1508-11 
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Vergleichsparameter 

Bctzaichnung 

Transformatoren 
davon Fremdnu~unasanteil 

Transfonn aton11n 

~~von Fremdnutzun iantell 

Anschlus~p~nkte an Letztveroraucher 
Am;~lynpu11k1i;t YQCl noi!lchgt;1lagartan framdan 
Ne~- bzw. Umspannebenen 
An•ehlu•spunkte von naehgelagerten eigenen Netz. 
b;cw. Urn$pt1nn1;1bt;1nRn 

Anschlusspunkte von fromden Netz• bzw. 
umspi!.nnebenen ~ur gleh;'1vr Neu· bilW. 
umspannebene 
Anschluss unkla dar $tmßanbalauchtun 

Summe 
dovon Anschlusspunkte in der NS 
FOrden,m n•i;h EEG 

Anschluupunktc 

Zoi tgloicho JahroihöOh•tlail über alle Entnahmen 

HbS HllSIHS HS HSIMS MS MS/NS NS 
(kW] 1 [kW] 1 [kW] 1 [kW] 1 [!<W] 1 !llWJ 1 lkWJ 

ln11alll@r19 doiontr•lo Efzaugungslolstung 

Bezeichnung 

illliJS va ola ertan Netzen 

aus le!cher E~vno 
t3us dezantrnten Erzeugur'IQMir'llagen 
- FOrderung n~i;h l;l;G 

aus delenlralen Eizeuoungi<!nlogen 
·ohne Förderuna nach EEG 
aus KWl<·Anl8gen - FOrderuno naCll KWl<G 
•u• l<Wl<·Anlo en . ohne Fönleruna nach KWl<G 
aus &,Ol'l5ti er Er.t11u un 
Rüekspeisunoen aus nach ela erter Ebene 

J lhl"IHrtl<!ll lllnspoisungon 

Bezeichnung 

R0ck$ .~! ii..tl1 ;n in vor cla arte Ebenen 

in gleiche löbene 
Natzvertusta 

Somtl e Qn1ha\tcini;t env icmcn en 
an Lel.ttverbraucher 
In fromda n;1ch ela tirte Ebene 
In el ene na~h el~ vrt• Ebana 

tu.: BKS•U /lSOS•ll 

( 

Bendhackes
Rechteck
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Netzbetreiberdaten 

Nelzbolr<lb«: l~ng St.1111•1'~Garb"'n Gcretf& 00. 

BNR: l10l01SO! 

Nf;R 

Vert.lhren: 

enwenz-.crc 
8a.5i15i3hr 

Regulierungsdaten 

Jahr 
Vebraucherpreis­

gesam1iAdex 
ProdUktivitilts­

faklor 
1 • kummulen<W 
veneil.Jn~cr 

201l 102..10 

2014 104.10 0..015 0.8 

201 5 105,.14 0.()JO O.fi 
2018 111!..22 0.048 O.• 
2017 11Q..3.4 O.Cl&I 0.2 

2018 112.50 o.on 0 

Jat. 

2014 
2015 

2016 

2011 

2018 

Ertesobergrenze 
nacn§4ARegV 

Oauemalt rl.chl 1vo.ßibergeilend neh1 
beeWllssbaf& beeinflussbare 

Kostenanteile nach Kosll!l!lallleie nach§ 
§ 11 Ats..2AAegV 11 Abs. 3AA.egV 

Volatile 
Kostenanteile 

Ntclll lllfllutbare 
Sekto 1Hal1enach§ 4 Ak 

Regulienmgskcnt<> 4 Nr. 2AA.egV 
Soostiges 

Nicht abgebaute 
beenfiUssbate 
t<ostenarteie 

Berechnung dar blendaljährUchen Erll51obergnmmn 

Kc$1ErJarteele aus 
dem Vertl<atdler­
pnilsgesaml.ndex 
nac:h§&Abs. 1 

ARegV 

KoMenaMelle ailS 
dem generelem 

selctoraler 1&weileruigsfaktor 
PYoduldlVdä!sfaklg( 

nach § 9 ARegV 

QuaJilätselemenl 

r­ ~ 

s~saar.erk~Gait...,G4tii AZ.61< 8- 1 21 1 ~11""'ago 11: Erllxsobeogrerw:n 2. ~Uirunll'peliode (2G1 • • 2018) 
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Bere<:hnung d&r ka lenderjä.hrHchen Ertösobergrenzen in der 2. ·Reg:ulierungsperiode 

Gesetzliche Grundlage Berechnung der k:alenderjährlichen Erlösobergrenzen 

§6A!a1~ Basrtjahr 1 
§§ 12-IS AA<91f Anzuwendender ~ie<lz-1 !ewa 

l 
1 

Ausganll"'veau IK>\..o 1 

Vet1lJ:slene19ff:-0wn im A.u~iyigu 1 
Ausgang.,..0eau abzügjidl Vor1iJs1anerglekoSj)on ~ 

l1 OJWv'I IEr1ösobo<grH1ze iE<M 1 

l§11Aln.2~ 

5alz1. Nr. 1 

Salz 1. Nr. 2 

Salz 1. Nr. 3 

Salz 1. Nr. 4 

0..Aftlan. nk:ht beeinrb.ul>are Koslenantefe 

SunmoKoslen bzw. &löse 

goselzlict>o­ undV«gliwn~Chlen 

Kcnze„lonsabgabon 

Betn.ebs..-n 

: erfordorfclle ln~'fOfll'llager1ol,_ebenen 

KAd:lbJ 1 

Salz1. Nr. S f'lachriisb.lng 'fQn Wecllselriclt1em necll; 10 >'Osatz 1der SysllemollbilllllS\-ero~ 

Salz 1. Nr. S 
gonehnigio ln-tionsmollnalunen nad'I § 23 AA<911. soweit.., dem lnl>all lfer 
Genehml;iung nacn dJrd1gi!6j11111Wrden """'"in der fte9tll•rung:speriode ko_....m 
sind und de Ge~ rich1 aulgelloben ""'Iden iS1 

Satz 1. Nr. 6a Allll5M.C>g des ~bel'"9' n1cll § 23 >'Osatz 2a AAegV 

Siiz 1. Nr. 1 
Me/!rl:oslen für cfe E~ den Balriab und d'oe Ai:.lerung ""'1 EMlic:lbefn naell § 43 Sa!2. 
1 Nr. 3 und Sa1z 3 des Einergj!MirtsctllltlJ!j!OSelZu, """"'i1 dies1t nidll nach Nunnw & 
ber\Jd<"""11ig1 Mrden und soweil djo KMlen bei ­ N•-tllrtmlM!r• 

Salz 1. Nr. ~ 
Vlnriltdena ~elmSlnn1tYon §\llderSIJaME.V, ~3SAbs.2EEGund§4.00S„ 3 
l()M(.G 

Salz 1. Nr. Bb ~anSllldla oder Gemeinden nacto Mll!gabe von 5S .Absalz 4 SlnlmNEV 

Salz 1. Nr. 9 
belnetillc:lleund tam.rngldle Vereinbarungen zu Lohnzmalz. und 
Ve110fllUllgSlei51ungen, ......ttd10Se Inder Zeit 110< dem 31. ~2008 abgeschlo5Seß 
-.Jen sold 

Salz 1. Nr. 10 Im gesctzlidlen RltmM8'.ISgtGble Belriets. und Per3onalratstälQ<eil 

Seiz 1. Nr. 11 
Bertbausblcfung und V.~~ Im Uilllemehmen und Be1riebsklndartl'1"„1illen & 
Kin:ler derim Ne1Zber<1ich besdtäftiglen Bnieb~ 

1
sa1z 1. Nr 13 

: "'11110sung ••n Netzansdllusskosll!nbei1•n und Bauko"""'"$dlll$sen nael> ~ 9Abs. 1 
Salz 1 Nr. 3und~ i. V.m.Satz2SiromNEV 

Salz 1. Nr. 1~ 
dem-enAulgleichsmea-ismus Nd> l 2 Abo. 4 du 
Ene~lelb>gsau-.gesetzH '"m 21. AuguS12009 CBG!!I. 1 S. 2870} in derjeweil• 
gollenden Fas""'!I 

Salz 1. Nr 15 ~nanzieller""'9•idl nacll § 17d Abs- 4 EnVIG 

1 2014 1 1 2015 1 

r'\ ~ 
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Gesetzliche Grundlage Ber.echnun.g der kalenderjährliche.n Erlösobergrenzen 

Satt 2, Nr. 1 
Eriih.e aa Kompensafonsz.ltiUngian. Im Rahmm de:s .A'Usgleidismect\lrismu1 nech Altl<el 
3<lar Voronlnung (EGI Nr. 1228l2003 

SW2, Nr. 2 

t«>seen oder Cslb"" ous <lern Engp•sslNRO{ll"'°"" nach Art 6 aer Vorordnung (EG) Nr 
122812003 oder nach § 15 S..n'llZV, """9i dese entg<!btind•md nach MilM&Abs. e 
Butbslabe c do<V en>nlnung (CGt Nr. 122812003 oder t IS Alls 3 S. 1 StnxnNZV geltond 
gemoc:M...,,r<IM 

Satz2. Nr. 3 
KG...., oder Erib"" a:..<lie 86cfldtn;i de< Energie.,,,, Erl>nng.ln!1 """ 
"'usgeid>Sltfslungen, anschltßlidl laSloeitige Beschatrung 

Satz 2 Sonstige 
KG...., oder Eribse..., Mal!Nhmen .m.-s Betreibers ..,., ~ungonetztn. da 
eil>wv.4rf<s amen VtifahrenuegUl01W9 ~" 

SW 4 l<Gseen oder~ a..illrund "'' '" frtl-t.iUgen Sdnl-iiffi;hlung nacn t 32 Abs. 1 Nr. 4 
AAegV 

1 

,.-...._ 
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Gesetzliche Grundlage 1 Berechnun.g der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

§ 11 Abs.3 AR~ IVcriibergo/li!nd nlchl bNÜl/lul1bor• l<o5tenanteilo 

§ töAl». 1 • Y.m §3-4 Ab~ 1b ARegV IVo<to~ra_.filr--der-

§ ISf<bs. 1 LV.m§ 3-4Abs lbAAegV 1Ver:teil.irlgsfak1orfür-..-.der-ienz:en 

§8AR.g.I V-....cherpoi19f58mlind„ ein I~ J·afves " f.'ll'lt 

~erpoi'9f'Bmlintle.oc dn·B•sisjllns I YPio)HAbs. 1 AAegV 

-Pl?lGeMrel•" seklcralor ProduUWtltslol<IOr§9AR.g.I 

.tMriche Koste""nb!ile "'llnb" + "b" mi1 VPI und PF 

I! 11 Abs. 4 AAegV Be<onlluuborerKc-..m..l • KP.l>,OJ 

Hiebe~ bfflnllassbare Knslen1nl$jo ( 1·\\l • ~ 

if 16 Abs. 2 ARegV ~ bffinnu„bare Kco1tn1n1ete v. -~ 

1§4.§ 10AA.g./ IEtweitenqpf.lktor , EF, 1 

1§ 19Ab<s.1 ARegV lew1ilitsefement l•o. - -] 

bleleooltnenlol'.lt K(VK, 1 

tile l(osltnenle7­ Ko) 

1§ S Pbs. 4ARegY 1Saldo du ReQtJl;orungsbnllJs r+ SI 1 

is•Abs.4 Nr. 2ARegV I N1d.'i!Z1J~reH11W I• rtZHJ 1 

Sonstiges +Sol l 
§ ~ Abs. 2 AA.g./ 

ME/.Annuillfl 

Ver;jeö:h mil BNelzA ­ l!Gff. Rodrt5j:<'~ 1 

,--... ; \ 
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Berechnung der kalenderjähr lichen Erlösobergrenzen in der 2. Regulierungsperiode 

Gesetzliche Grund.lage Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 
1 

§6....h 1 AAet;fo/ Basi$hf 1 
§§ 12·1SAAet;fo/ -Etfr:z~ lew. 

Ausgan05nrnau KA,,.... 

v..iu""""rvlfkl>S1eO im lwsgangsri"""" 

Ausgan!j$11M!au ab·zieftd'I Vtftdtene19"k~~ 

l1 • ARegY ~sobo'ljrenu IEot 

§ 11 Abs 2 AAeg./ 

Salz1. Nr. I 

Salz 1. Nr. 2 

Salz 1. Nr. 3 

Seiz 1. Nr. 4 

DauerNift nid'lt beeinftus.sbare Kocstananlebt 

Sbmme K.osb!n bzw. Ellö„ 

90SetztcheJ\bnlhne. undYe~pllil:hlen 

Konzession~ 

-„1euem 

erfordolb:ha lnan'IX"ch\lb'ne ~er-...n 

l<Adnb.t 

SalZ 1. Nr. S Nalhils1ung wn 'll'ecllselrichlam nach § 1G .i\IJQl:r.1 der Sys•ennl>llildls..,.~ 

Salz 1, Nr.6 
gonebrn9J> lrwesitionsmlllnahmen nacl! § 23 AAet;fo/. scwelt sie dem -der 
Genehmgung nad>~""""*1 -Inder RegUIBß.1'9'penodl ko-..nsam 
sind und d;e Genehmigung ndll aufgehoben-oea lsl 

SalZ 1, Nr. 6a Aullldsung-~betragsnach § 23-2aJ.RagV 

SalZ l . Nr 7 
l.lellrl<owa Crd;e Emctaao;. S.troeb und de Andenin~""" Erlkabeb MCh § 43 Slllz 
1 Nr. 3undSalz:J<IMEnerge..,;rtsc111ftsgesetzu. s~Lä1t.se. nicl'lln.ci>rt.nlmet6 

be<üclsi<hligt werdeon U'ld so-it die K.osb!n bei eftizlen1ern Nel>lbelrle~en1.­

Salz 1, Nr 8 """"'"""1e Neaerrtgel:e Im sme""" ~ 18 d·er ~- ~ 3S Abs . 2 EE.G und§ 4 ~ 3 
l(Wl(-G 

Seiz 1. Nr l!I> Zahlungen „ SddJt oder Gemelndiln nadl l.lall;abe von § 5 Absatz 4 S1rof1'HEV 

Satz 1, Nr. 9 
belriebtcfle und oa-itvor1ragliche Vereinberuigen zu l.Dhnzuslllz.. und 
Venag-JngSleisWngen. sowoltdieseIn der Zet""' dt!m 31. Dezember2006abgesdllosse> 
woldonsird 

Seiz 1. Nr 10 m gesetzlcheaRallmen au~S.lnebs-U'ldPer>ena)~lllligltil 

Satz 1.Nr 11 
·e:..n.r .....i.br.g und 'l\'eilerbllclxr,j om lkllemehmen und 6elriebs\inde~slltlen liir 
!Gndsr ds im Ne-.idl boschMtgten Bolriet>.som{ld>lriiJM 

Salz 1 . ~r. 13 
.o>dlösung....., -.nsdllutsi<o•-lt• und l!:aiil<oS'le<llusdüsson n&d> ~ 9 Al:<;. 1 
Sou 1 Nr. Jund4 i V. ITl Satz2Sln>mNEY 

SalZ 1. Nr. 14 
d<rn bunde.sweiton AuJ9eid>smoCh111US,,.,. nad> § 2 Abo. 4 des 
E"nt'ljeleiltmg5ausbaugesetz.es"°"' 21. Augusl 2009 {BGet 1 S. 2870) In lfer ;eweils 
9ti'"nden F"'sung 

SalZ 1. Nr. 15 lnanz:iellet Au$9'eictl l\1Cl1 § 17d J.11„ 4 En'll'G 

1 

,,--.. 

·~ 
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Gesetzliche Grundlage Benichnung der kalenderjährfichen Erlösobergrenzen 

S.tz2..Nr. 1 
Erfdse au~~iltionszalitJngen Im Rahmtft dts AusgeichsmechanistNS nam Attii.el 
3derVerorcn..g(EG) Nr 1229121l1n 

Sttz2..Nr. 2 

KaslenoderEdose ""'"'"'Engpes_.....,.nacl1 Art. t; derVeniniu1!1(EG) Nr. 
1228f2003 oder nach§ 15 S.-ZV, _., d11e ~ndemdnach Mkel6 Abs. 6 
Buchs:obec der Vonxdnung CEGI No-. 1.22Bl2003oder§ 15 Abs. 3 li 1 Sln>mNZVgebnd 
gemoclttwenlen 

S1tz2.Nt. 3 
Kas11rn oder Erlöse für die 8esclla1Ulgdir Energie _.~ van 
AuogleichilelsMlgen. tinidlle!llc:b...twiöllt Besdlatlung 

Silz 2 Scnslige 
KoS1en oder Elföse.,. Phßnohnen-. Benibers""'~ngsnet-.de 
einer ...Uame:n VemN1!n.sngufe~ i;def'fegen 

S.tz4 
Koslen oder Edl!se a-'911nd tNr """Ilgen Selbstverpffdllung nac:b § 32 Abs. 1 Nr. 4 
ARe<i'I 

1 

,.--...... 

~ 
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Gesetzliche GrundJage 1 Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobe'rgrenzen 

§ 11 Al>L 3 AA.g./ IVcriibergel>end nicht beeinnu„bare Kcsien•nlei'.e, 

§ 16 Al>L 1 i.V.m. § 3U.t•• lb AReg'll IV"'1eillngsfal<lor für den Ablleu der-r> 

§ i s AhL 11.V.m § 30J1s 1b AReg\I IV..ieillngslal<lor für den Abbau der-" 

j§ 11 Abs • AA.,g>I BHinllu„tarer Ko.-ll • t<Ab.O) 

Niclll~beeinlbssmn.Ka-le (1-VJx~ 

j§ l l>Abs.2AAeg\I ~ tJHinnussbare Kostenanleile V, X KA..o 

§B ~Re9'>' Verbraucherp:elsgosamlindex des -..clen Jahres • jVP1t 

§§Ab• 1 AAegll Verbrauch•'l""i'9H•mlindtx des a..l~ahre• IVl'lo) 

§ ~ARetj.V Gen.ere1·er set®filler P'rod:Ath.•tälsfll.tcr - PFI 

J;tMiche Koslenanlei'Je ··vrtr • "b. m~VPt und PF 

js 4, § tOARegV l&weiteM19Sfa1<1or ,EF, 1 

js 19 Ab._1 ~ loua1ütselemen1 l•<ll j 
lvc1ell!eKl>S'lena1lle!le h~ 
lvc1elilt KostenanlfJie IVK.l 

j § SAb._ • AReg\I --~do des RegulelU'lgJ~On1<JO 1+St 

is 4 Ab._ • Nr. 2 AAegll INlcllt zumulbare Hirte I• NZlil J 

•SolS<onotiges 

§26Abs. 2ARegV 

MEA-Atnitll 

Vef'lllticll m~ Bfk'!zA ... ~gen BGi·Redllsproc/Jung 

- ,.--.,.. 
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